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Die franzöfifche G efetzgrbung
in Betress

der Arbeiter in cilnbriken und Werkstätten,
nach M. A. Audiganne von F. G. Wieck.

M, A. Audiganne, chek du bureau de Pindustrje au mi-

nisteke de l’agriculture et du commerce in Paris, hat ein kleines

Werkchen unter dem Titel: »He-snur«-Zeiss en Jan-iler ou entre-

tiens sur les devoiks St les drojts du travajlleur dans les

diverses relations de sa vie laborjeuse« herausgegeben, in welchem
er einen alten würdigenArbeiter seinen Genossen die gesetzlichen
Obliegenheiten und Vorrechte ihres Standes in Beziehung zu
ihren Arbeitgebern und zu den Anordnungen des Staats aus-

einandersetzen läßt. Das Werk ist in einem so guten Geiste,
so klar und eindringlich geschrieben, daß wir auch für Deutsch-
land Nutzen zu schaffenhoffen, wenn wir dasselbe mit Hinweg-
lassung der für französischeArbeiter berechneten Rhetorik bearbei-
ten. Die Regelung der Arbeiterverhältnissein Frankreich kann

nicht verfehlen über lang und kurz auch auf Deutschland Einfluß zu
äußern. Wir bringen den uns dargebotenen Stoff unter folgende
Abschnitte: i) Kinderarbeit; 2) Lehrlingswesenz 3) das

Arbeitsbuch; 4) Vorschüsse auf Arbeit; 5) Arbeits-

zeit; 6) Sonntags- undFesttagsarbeitz 7) das Ueber-

nehmen von Arbeit (Arbeitsvertrag); 8) Arbeitsunter-

nehmer (marchandage et les tacherons); 9) gesetzliche Be-

stimmungen bei der Weberei und Spulereiz 40) die

prud’hommes(Fabrikgerichte,oder Gewerbrätheund Gewerbgerichte)z
H) Arbeiterverbindungen (coaljtions); ·-12)Verjährung
des Lohnanspruchsz 43)das Vorzugsrecht derArbeiter

in gewissen Fällen; ist-) Fabrikgeheimnissez tö) das

Abwendigmachen von Arbeitern und (als Anhang) 46)
die Vereine zu gegenseitiger Unterstützung; i7) die

Sparkassenz ils) die Pensionskasse; i9) die Bestim-«
mungen wegen ungesunder Arbeitsräumez 20) Be-

stimmungen wegen Abrechnung der Fabrikanten, Kauf-
leute mit den Meistern (chefs d’ateliers); Di) Kosten bei
den prud’hommes; M) Grundsätze bei Aufnahme von

Schülern in· die Gewerbschulen (ecoles d’aris et metiers);
23) Vorschriften beiEntnahme von Erfindungspateu-
ten (brevets).

i) Kinderarbeit. Das Gesetzüber die Arbeit der Kin-
der in den Fabriken wurde 4844 erlassen. Es werden dadurch
zwei große Gruppen von Fabriken betroffen, nämlich: i) Fabri-
ken, deren Maschinen durch eine mechanische Triebkrast in Be-

wegung gesetztwerden, oder die mit ununterbrochenem Feuer und

was damit zusammenhängtarbeiten, und 2) alle Fabriken, welche
mit mehr als 20 Arbeitern in einer Werkstatt vereinigt arbeiten.

Folgende Bestimmungen des Gesetzes sind hauptsächlichzu
wissen nöthig.

Kein Kind darf vor seinem 8. Jahre in Arbeit genommen
werden.

Bis zum 46. Jahr ist der Arbeiter oder die Arbeiterin

jenem Gesetz'Unterworfen.
Das Kind dan von seinem 8—42. Jahre nur 8 Stunden

des Tags Und Vom 42—46. Jahre nur 40 Stunden des Tags
beschäftigtwerden. »Nachtarbeit,nämlich von 9 Uhr Abends bis
5 Uhr Morgens, ist ausdrücklichverboten für Kiuvek"bis zu
43 Jahren. Ueber dieses Alter hinaus ist Nachtarbeit gestattet
in Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer arbeiten, oder

wenn Fabriken mit mechanischerBewegkraft dringend nothwendige
Ausbesserungenvorzunehmenhaben; oder wenn Stillstände bei

Maschinen eintreten, die am Wasser gehen. Jn diesen Fällen
werden aber 2 Stunden Nachtarbeitmit 3 Stunden bezahlt.

Die Kinder dürfen nicht an Sonn- und Festtagen arbeiten.
Die Eltern der Kinder müssennachweisen,daß ihr höchstens

sHause des Meisters und erhält die Kost; oft auch nicht.

s-

- I

42 Jahre altes Kind eine öffentlicheoder Fabrikschule besucht.
Ueber jenes Alter hinaus braucht es keine Schule mehr zu be-

suchen, wenn es ein Zeugniß vom Ortsvorstand beibringt, daß
es bereits den Elementarschulunterricht genossen hat.
SämmtlicheAlterszeugnisse werden auf ungestempeltem Papier

kostenfrei ausgestellt
Wenn die Ortsvorstände für das Arbeitsbuch, das sie außer-

dem dem Kinde auszuantworten gehalten find, einen Kostenanfatz
machen, geschieht solches gewöhnlichentweder zu Lasten des Fa-
brikherrn, oder der Gemeinde. Doch ist dies kein Muß. Im
Fall haben die Eltern das Arbeitsbuch des Kindes zu bezahlen,
was aber nur 2 Silbergroschen kostet. Jn dasselbe wird Name,
Alter, Geburts- und Wohnort des Kindes und wie lange es die

Schule besucht hat eingetragen; der Fabrikherr fügt das Datum

des Eintritts des Kindes in die Fabrik hinzu und später den

Tag des Abgangs und führt ein besonderes Buch mit gleichlau-
tenden Eintragungen. -

Die Regierung wacht über die Ausführung dieser Bestim-
mungen.

Das Gesetz über Kinderarbeit muß in allen Fabriken, die

demselben unterworfen sind, angeschlagen werden.

Andere Bestimmungen des Gesetzes betreffen die sicherheits-
und gefundheitspolizeilichenVorschriften in den Fabriken, sowie

die angemesseneBehandlung der Kinder. Die Fabrikherren, welche
die Bestimmungen des Gesetzes übertreten, oder sie in ihren Fa-
briken über-treten lassen, werden von dem Friedensrichter vernom-

men und im Fall der Verschuldung zu einer einfachen Ordnungs-
strafe verurtheilt, die jedoch nicht 45 Franken übersteigendarf.
Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Gesetzes, sei
es durch Annahme zu junger Kinder oder längeres Arbeitenlas-
sen derselben, werden nach der Anzahl der Fälle in Strafe ge-

nommen, doch kann die Gesammtstrafe nicht höher als zu 200

Franken angesetzt werden. Bei Wiederholung solcher Ungehörig-
keiten werden die betreffenden Fabrikbesitzervor dem Zuchtpolizei-
gericht vernommen und können in eine Strafe von 46—400

Franken verurtheilt werden. Häufen sich hier die Fälle bei meh-
reren Kindern zugleich, darf auf keine höhere Strafe als 500

Franken erkannt werden.

Die Befolgung des Gesetzesfällt somit ausschließlichauf die

Verantwortlichkeit des Fabrikbesitzers —

2) Das Lehrlingsivesen Die gegenseitigen Verhält-
nisse zwischen Lehrling und Lehrherr sind in Frankreich bis die-

sen Augenblick noch nicht ausdrücklich durch gesetzlicheBestim-

mungen geregelt, sondern werden nur durch freien Vertrag unter

den Parteien festgestellt.1) Doch ist es gewöhnlichgebräuchlich
diesen Vertrag schriftlich zu vollziehen.

«

Die Vertragsbedingungen sind je nach Gestalt Der Sache
mehr oder minder ausgedehnt. Zuweilen wohnt der Lehrling im

Jst
über den Fall einer Krankheit des Lehrlings im Vertrag Nichts

festgesetzt,so ist der Meister gehalten, den Lehrling bei sich zu

behalten, »wenn die Krankheit nicht über 7—8 Tage anhält.
Alle Kosten, welche dieselbe macht, fallen aber zu Lasten deb

Lehrlings.
Wenn der Lehrling weder lesen UVch schreiben kann- so

muß im Vertrag vorgesorgt we»rden,daß der Meister dem Lehr-
ling die nothwendige Zeit gewahrt, sich jene Kenntnisseanzueig-

l) Jm Januar 4854 ist ein Gesetzdarüber berathen, das uns in die-

ssemAugenblickenicht zu Händen ist. D. Red.
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nen. Der Meist-er hat jedoch in allen Fällen nicht das Recht
dem Lehrling die Erlaubniß zum Besuche der Abend- oder Sonn-

tagsschule zu verweigern. Auch darf er ihn unter keinem Vor-

wande von seinen kirchlichenObliegenheiten abhalten, daher nicht
an Sonn- und Festtagen arbeiten lassen.

Am Ende der Lehrzeitist der Lehrling gehalten, für die Zeit auf-

zukommen, welche er durch Krankheiten versäumt hat, doch wird in

der Regel eine Krankheit von acht Tagen nicht gerechnet
gegen kommen in Anrechnung die Versäumnisse aus immer wel-

chen andern Ursachen, selbst wenn der Meister Nichts dagegen ge-
habt hat. Die Einwilligung des Meisters wird nur als unter

jener Bedingung gegeben betrachtet.
Die Nichterfüllung der eingegangenen Bedingungen geben

dem Verletzten das stillschweigendeRecht, die Aufhebung des Ver-

trags zu fordern.

Ein solches stillschweigendesRecht der Auflösung tritt auch

ein, wenn der Meister es an der bedungenen Lebte fehlen läßt,
wenn er sein Gewerbe wechselt oder abgibt, oder wenn der Lehr-
ling unfähig zur Lehre wird, entweder durch Krankheit oder durch
einen Vorfall, der bei Eingehung des Vertrags nicht vorgesehen
werden konnte.

Außer den sehr allgemeinen Gründen der Aufhebung, welche
aus der Nichterfüllungder eingegangenen Verpflichtung entsprin-
gen, lösen den Vertrag auch schlechteBehandlung von Seiten

des Lehrherrn oder schlechte Aufführung des Lehrlings. Unter

schlechter Behandlung wird Alles verstanden, wassorvol dem

Körper oder der Seele zum ernsten Nachtheile gereichen kann,
(iout ce qui peut porter un priåjudjce grave au corps ou ä

1’äme.2) So hat auch der Lehrling das Recht aus der Lehre
zu gehen, wenn er in Kost und Wohnung beim Meister nicht
satt zu essen erhält oder des Nachts keine Ruhe hat oder weil

seine Sittlichkeit entweder durch das Beispiel oder die Redens-

arten des Meisters in Gefahr gebracht sieht oder weil dieser den

Lehrling verhindert seine kirchliche Pflicht zu erfüllen. Die

schlechteAusführung des Lehrlings hingegen erstreckt sich auch auf
alle Fälle von fortgesetzterUngelehrigkeit, Störrigkeit oder Belei-

digung gegen den Meister, wodurch das natürlicheVerhältniß der

Beziehungen umgekehrt und der Zweck der Lehre unmöglichge-

macht wird.3u.4)
Wenn Nichts vorfällt, endet die Lehre zu der Zeit, über

welche man übereingekommenist. Außer dem Tod trennt sie auch
die Militärpflicht und der beiderseitige Wunsch, sich zu trennen,
wie sich das von selbst versteht, da kein Zwang stattfinden kann,
daß Personen zusammenbleiben,wenn sie nicht zusammenbleiben
wollen. -

Wenn ein Lehrling aus böserAbsicht oder aus grober Fahr-
lässigkeitdas ihm anvertraute Material (die Zuthat) verdirbt,
so ist er für den verursachten Schaden verbindlich. Dies ist die.

Regel, aber die Anwendung derselben hängt ab von Umständen.
Wenn nachgewiesen werden kann, daß der Meister zu viel Ver-
trauen in den Lehrling gesetzthat, wenn er ihm eine Arbeit über-

geben hat, welche über seine Kraft stieg, so hat dieser keine Ver-

antwortlichkeit zu tragen.
Der Meister ist seinerseits verantwortlich für die Handlun-

gen seines Lehrlings, während er unter seiner Aufsicht arbeitet.

So z. B., wenn durch das Funkensprühenbeim Schmieden
des Lehrlings ein Vorübergehenderverwundet würde, könnte der

Meister dafür verantwortlich gemacht werden. Dieser ist für sei-
nen Lehrling so verantwortlich, wie der Vater für sein Kind, mit

2) Was versteht der Franzose- hier unter dein prsjudjce grave? —-

Das kommt auf die Ansichtder Zuchtpolizeioder des
Geschwornezgezsckåts

an.

. c .

z) Es scheintzweifelhaft, ob der Lehrvertragbezü lich von unmündi-

gen Mädchen
—

»dennauch diese gehen»inFrankreichin Lehre — auf-
gehoben werden konne»,wenn die Meisterin stirbtoder irgend eine andere

weiblichePerson, dle ihm Haus hielt zur Zeit ale die Lehre eingegangen
wurde. emerk. vom Verf.

4) Da es demnach se«viele Gelegenheitengibt- die»L»ehrverträgeleicht
aufheben zu können , fv»lstanzunehmen, daß die gebotendurchgeführten
Lehrjahre tüchtigeArbeiter »bilden,während es andrerselte in Frankreich
viele Arbeiter geben muß,die von allem Etwas verstehen, aber von sehr
Wenigem etwas Rechtes. — D. Red.

Dahin-
»

dem einzigen Unterschied, daß er seinen Regreß wieder an den

Lehrling nehmen kann, wie im Fall des Verderbens von Ma-

terial, wenn der Schaden geschehen ist durch die Vollendung einer

Arbeit, welche die Fähigkeiteneins Kindes überschreitetDie Un-

klugheit des Meisters deckt auch hier den Fehler des Kindes.

Nach bestandener Lehrzeit erhält der Lehrling einen Lehrbrief
(Entlassungsschein), worin der Meister erklärt, daß der Lehrling
alle seine Verpflichtungen erfüllt habe. Diesen Schein ist dem

Lehrling aus zwei Gründen zu haben nöthig: i) Um ein Ar-

beitsbuch zu erhalten, ohne welches Niemand sein darf, det- in

Fabriken und Werkstätten —- wovon später —- arbeiten will;
2) um bei einem neuen Meister eintreten zu können. Dieser letzte
ist gehalten sich bei eigener Verantwortlichkeit den Entlassungss
schein vorzeigen zu lassen. Wenn der Lehrling bei seinem ersten

Meister noch Schulden hat, so kann der zweite Meister gezwun-
gen werden, »dieseSchulden auf sich zu übernehmen. Auf der

andern Seite kann jeder Meister zu Schadenersatz in Anspruch
genommen werden, der seinen Lehrling über die vereinbarte Zeit
zurückhältund ihm seinen Schein verweigert, wenn er seine Ver-

pflichtungen erfüllt hat. Das Gesetz bestimmt den dreifachen Ar-

beitslohn für unrechtmäßigbenutzte Lehrzeit.
Die pariser Lehrlinge, welche wandern wollen, erhalten nicht

eher einen Paß als bis sie ihren Lehrschein vorgezeigt haben.
,Jn Paris lassen die Meister ihre Lehrlinge auf dein Arbeiterbüro

einschreiben und dazu die Lehrbedingungen. Streitigkeiten zwischen
Lehrling Und Meister schlichten die prud’hommes, wo sich deren

befinden, bis zu jeder Summe. An andern Orten erkennen die

Friedensrichter bis zur Summe von 400 Franken ohne Appella-
zion und mit dieser bis zu jeder Summe.

Die Beanspruchung der Lehrgelder verjährt innerhalb eines

Jahres, (l’actio.n est pres(:rite) die Versicherung an Eidesstatt
vor dem Gerichtshof, daß Zahlung geleistet wurde, entbindet von

jedem ferneren Beweis.

Bei Ruhestörungenin den Werkstätten und Verschuldung
gegen den Meister erkennen die prud'hommes und die einfachen

Polizeigerichte. Es kann ein oder das andere Forum gewählt

werden, mit dem Unterschiede, daß die pruckhommes nur im

Fall einer Klage des Verletzten erkennen, während der Staats-

anwalt die Sache vor die ordentlichen Gerichte bringen kann.

Die prud’hommes können über den Lehrling nur Freiheitsstrafe
bis zu 3 Tagen verhängen,das einfache Polizeigericht aber bis

zu 5 Tagen und auf Geldstrafe von il bis 45 Franken erkennenL

Diebstahl wird von den Assisen gerichtet.

Z) Das Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch dient zweien
Zwecken, von denen der eine industrieller, der andere polizeilicher
Natur ist. Bezüglich des ersteren ist das Arbeitsbuch einfach
ein Konto- oder Rechnungsbuch, aus dem fich in jedem Augen-
blick ersehen läßt, wie der Arbeiter mit seinem Arbeitgeber steht
und ob er ihm noch Etwas schuldet oder nicht. Für Beide ist es

der Beleg ihrer Geschäftsbeziehungenunter einander. Der Arbei-

ter steht in demselben so zu sagen sein Akbeitsleben in Zahlen vor

sich und es ist ihm ein unwiderlegliches Zeugnißüber die treue

Erfüllung seiner Verpflichtungen Der Arbeitgeber lernt daraus

den Arbeiter kennen, mit dem er einen Vertrag eingeht. Er er-

sieht durch die Verzeichnungenin demselben, ob der Arbeiter je-

derzeit pünktlichdie Vorschusse abgemachthat, die er etwa von

seinem frühern Arbeitgeber empfangen. Die Beurkundung der

Gewissenhaftigkeitdes einen Theils ruft begreiflicher Weise das

Zutrauen des andern Theils hervor und erleichtert ihr Zusam-
menkommen. Seiner zweitenAufgabe nach dient das Atbeitsbuch
den Behörden, um die Anzahl der Arbeiter in jedem Ort zu er-

mitteln und ihren Schritten zu folgen.5)

Arbeiter, welche ein Arbeitsbu nehmen müssen.

Das Gesetz, welches Atbeitsbücher Nichts«-t- beziehtsich

5) Die Einrichtung von Arbeitsbåchern wird von den Arbeitern in
Frankreich nicht mit an günstigenAugen aUgesehen und hauptsächlich
wegen der durch dassel e edin ten polizeilichenAUfstchtzund selbst Rubi-

ganne scheint anzudeuten, daßgdie etwa Nolhipendlgepolizeiliche»Uebet-
wachung der Arbeiter auf ansere Weise zu erzielen sei als durch die ver-

letzendeArt mittels des Arbeitsbuches. D. Red.
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ausschließlichauf Manufakturfabriken und Werkstätten (ateliers)
und es bedürfen ein solches daher nur solche Arbeiter, welche
in Fabriken u. s· w. arbeiten. Lehrlinge, Tagelöhner, Handar-
beiter und Werkmeister sind ausgenommen. Die Anordnungen
der Gemeindebehörden,welche etwa diese und andere Arbeiter-

griippen der Verpflichtung zu einem Arbeitsbuch unterwerfen woll-

ten, welche nicht vom Gesetz betroffen werden, sind vor

den Gerichten ungültig Die Akbeitsbücherwerden vom Orts-

vorstand und in Paris vom Polizeimeister (pI-6fet de poljce)
durch einen Kommissar nusgefettigii Jn Paris wird ein Arbeiter-

register gehalten, in dfemjeder Arbeiter und jede Gruppe eine

besondere Nummer erhalt- Die aUch in’s Arbeitsbuch eittes Jeden

eingetragen wird-s)
Die Behörde kann dem Arbeiter die Ausantwortung eines

Arbeitsbuches nicht Vetweigerm es sei denn es liege ein Verbrechen
vor. Der Lehrling erhält ein Arbeitsbuch ausorzeigung seines
Lehrscheins, der einfacheArbeiter ein solches auf Nachsuchen des

Herrn, bei dem er zuletztgearbeitet hat. Auch kann ein Arbeits-

buch gegebenwerden, auf die Versicherung zweier befugter Bür-

ger, (oji0Yens patentss) Fachgenossendes Arbeiters, daß derselbe
aller Verpflichtungenledig sei.

Das Arbeitsbuch ist dem Stempel nicht unterworfen. Jedes
Blatt ist paginirt und überschrieben vom Ortsvorstand oder

vom Polizeikommissar. Das erste Blatt trägt das Gemeinde-

siegel, in Paris das der Präfektur,dann den Vor- und Zunamen
des Arbeiters, sein Alter, Signalement, sein Gewerbe, Geburts-

ort und Namen des Fabrikanten, wo er gearbeitet hat. Der Ar-

beiter unterschreibt seinen Namen oder im Fall er nicht schrei-
ben kann, wird eine Bemerkung gemacht. Das Arbeitsbuch
kann zerrissen,kann voll geschrieben, kann verloren werden. Jm

Fall das alte Buch noch da ist, muß es vorgezeigt werden. Bei

Ausantwortung eines neuen wird dann bemerkt, daß das alte

verbraucht oder voll sei. Wenn in diesem Vorfchüsseverzeichnetsind,
die der Arbeiter noch schuldet, werden solche in’s neue Buch über-

tragen. Wenn das Arbeitsbuch ganz abhanden gekommen ist,
wird unter Vermittelung des Fabrikanten, bei dem der Arbeiter

sich in Lohn befindet und nach Beurkundung, daß der Arbeiter

Nichts schuldet, oder wie viel er schuldet, ein neues Arbeitsbuch
gegeben.

Jn Paris muß der Arbeiter ein Zeugniß seiner beiden letz-
ten Meister oder Fabrikanten beibringen: daß er frei von Ver-

pflichtungen sei, um ein neues Arbeitsbuch zu erhalten; hat der

Arbeiter aber noch nicht in Paris gearbeitet, und nehmen wir an,

daß er es auf der Reise dahin verloren habe, wird ihin ein neues

nur ausgefertigt, wenn vier befugte Bürger seiner Fachgenossen
ihm ein Zeugnißguter Führung ausstellen, deren Unterschrift von

einer dazu befugten Behörde beglaubigt werden muß. Um diesen
bedeutenden Weiterungen zu entgehen, ift es sehr zu empfehlen, daß
der Arbeiter sein Arbeitstch sorgfältig bewahre.

Rechte und Pflichten der Arbeiter und Arbeitgeber
bezüglichdes Arbeitsbuches.

Den Tag, wenn der Arbeiter antritt, hat der Fabrikant im

Buche zu bemerken. Thut dieser es nicht- ist es die- Pfkicht des

Gemeindevorstands oder Polizeikommissarsin Paris, es ohne
Kosten zu thun. Bei jedem Wechsel des Arbeitgebers muß die

Einschreibung erneuert werden. Der Arbeiter thut sehr wohl

sich, falls er den Ort verläßt, wo er seither gearbeitet hat, die

Unterschriftseines letztes Herrn von der Behörde beglaubigen zu

lassen. Denn wenn der Arbeiter z.B. nach Paris kommt, ohne

daß dies geschehenist- Und will, wie es das Gesetz anordnet, sich
im Büro für die Akbeitsbüchereinschreiben lassen, wird ihm sol-
ches rund abgeschlagen-Man nöthigtihn erst jene Veglaubigung
beizubringen, its-nd unterdessen hat er keine Arbeit. Jn den gro-

ßen Städten, wo die Fabrikanten und Meister ihre Unterschriften
nicht Alle kennen , ist es Oft Uökhishjene Beglaubigung der Un-

terschrift vornehmen zu lassen, selbst wenn man nur im Orte

die Arbeits-stelle-wechselts. Jn Pier-is trägt der Meister, Wen-n

V Die Wckhammes haben- sichnicht mit Ertheilungsvon Arbeits-
büchernzu befassen. Das Gesetz untersagt es ihnen ausdrücklich.

er die Unterschrift des Vorhergehenden nicht kennt, das Arbeits-

buch auf die Polizei, wo der Richtigkeit der Unterschrift nachge-
forscht wird.

Alle dieseMaßnahmensetzenvoraus, daß das Arbeitsbuch
fich in Händen des»Prinzipals bestnde Derselbe hat das gesetz-
liche Recht es an sich zu nehmen, wenn solches auch nicht überall
in Anspruch genommen wird. Es scheint, daß es nicht gerade un-

umgänglichnöthigwäre, dem Arbeitgeber das Recht der Ansichnahme
des Arbeitsbiiches zuzutheilen, denn ohne Entlassungszeugntß,
(Attestat) hat es doch keinen Werth für deu.Arbeiter, wollte·er
auch ohne Aufkündigungdie Arbeit verlassen, aber das Gesetz
ist bestimmt, das Arlteitsbuch muß dem Fabrikanten oder Meister
übergebenwerden, wenn er es verlangt. Wenn der Arbeiter in

Wochen- oder Stücklohn arbeitet, wenn er Vorschuß erhalten hat,
kann er weder auf sein Attestat noch auf Ausantwortung seines
ArbeitsbuchesAnspruch machen, ehe und bevor er nicht seine Zeit
ausgehalten, sein Stück abgeliefert, oder seinen Vorschuß abhe-

zahlt hat. Wenn es sich aber ereignet, daß Arbeit fehlt oder

der Meister nicht zahlen kann, mußAttestat und Arbeitsbuch unwei-

gerlich gegeben werden, selbst wenn noch Vorschußdaraufruht, den

in’s Buch zu verzeichnender Meister das Recht hat. Zusammen-
gefaßt sind also die Pflichten des Arbeiters: i) Sich ein Ar-

beitsbuch geben zu lassen, wenn man in eine Fabrik oder eine

Werkstatt in Arbeit gehen will. 2) Den Tag des Antritts bemer-

ken zu lassen. Z) Wenn er es verlangt, dem Fabrikanten oder

Meister das Arbeitsbuch zu übergeben 4) Es nicht eher zurück-
zufordern, als bis der Arbeiter außer Arbeit tritt ohne Vorschuß
zu haben, ausgenommen im Fall Arbeit oder Lohn fehlt. 5)
Das Attestat in’s Arbeitstch schreiben zu lassen, wenn der Ar-

beiter abgeht. 6) Die Unterschrift des Meisters oder Fabrikanten

beglaubigen zu lassen, wenn der Arbeiter sich auf die Wander-

fchaft begibt, wo dann das Ziel der Reise anzugeben ist. Diese
Förmlichkeit7)macht inzwischenden Besitz eines Passes nicht
überflüssig

Der Meister oder Fabrikant darf einen Arbeiter nicht an-

nehmen, der kein Arbeitstch hat, aber ihn auch nicht zurück-
halten, wenn seine Arbeitszeit abgelaufen oder sein Stück abge-
liefert ist, noch ihm Arbeitsbuch oder Attestat verweigern. Im
Fall stellt die Behörde das Attestat kostenfrei aus, und der Ar-

beiter kann auf Schadenersatz klagen. Wenn der Arbeiter kün-

digt, kann der Arbeitgeber mit Zahlung warten bis zum Lohntag.
Kündigt aber der Arbeitgeber, muß er den Arbeiter gleich be-

ahlen.z
Zur Vermeidung alles Mißbrauchs ist dem Arbeitgeber per-

boten, dein Arbeiter nachtheilige Bemerkungen in’s Attestat zu

schreiben und wird demgemäß das Arbeitsbuch nur als ein ein-

faches Berechnungsbuch betrachtet. Sollte der Arbeitgeber dennoch
nachtheilige Bemerkungen eintragen, so hat der Arbeiter ein

Recht auf Schadenanspruch Hat der Arbeitgeber Ursache zu

klagen, so muß dies vor den zuständigenGerichten geschehen. Der

Gebrauch macht selbst Lobsprücheim Arbeitsbuch unzulässig.
Dieses muß seine Eigenschaft als bloßes Rechnungsbuch unver-

niifcht erhalten.3)
x

7) Audiganne bemerkt hier in. einer Note, daß man beabsichtige,die

gehörig visirten Arbeitsbücherden Pässen gleich zu machen und enipsiehli
diese Maßregel. —- Jn Deutschland haben die Wander- Und Gesinde-
bücherschon längst diese Eigenschaft als Pässe zu gelten.

S) Die Formel »treu und fleißig«deren Einrückung in unseredeut-

schen Attestate gebräuchlichist und verlangt wirdzsetztnatürlicherweise
auch die Weglassung voraus, falls es an Treue unPFleißgefehlt hat wenn

es auch nicht gestattet ist, im Fall die Untreue fortnllchzu attestiren, da

Verfolgung einer solchen besondere Klage vor Gericht auch in Deutsch-
land erheischt. Weil inzwischendie einfacheWeglassungder Formel die

Vermuthung des Gegentheils zuläßt-»fD»W1rVentweder der Arbeiker da-

durch ungehört verurtheilt, oder es»wirdihm dlltch Beifügungder Formel
wider die Wahrheit ein Lob ertheilt- Welcheser nicht verdient, und fo-
mit die Lüge in ein Zeiignißgebracht·Was iJle seitherigeFUkang be-
urkunden soll, wodurch auf die offentlicheSitilichkeist hvchstnachthetlrg
eingeivirkt ist. Diese Umstände haben in Deutschland die Folge ge-
babt., daß auf die Formel »tre·Uund fleißig-«in Artestatengar kein

Werth gelegt wird; demnach es jedenfalls angemessenerware, nach«Bor-

gang der französischenGesetzgebungdie Einbeingung derselben wie»alte
uachtheilige Bemerkungen in Zeugnissegeradezu zu verbieten. —- Privat-

« «
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Das Verfahren bei Streitfällen und Unterlassungs- s Die betreffende Gesetzesstcllelautet: Der Arbeiter, welcher
- vergehen-

Versteht der Arbeiter Etwas in Bezug auf die gesetzlichen
Anordnungen bei Arbeitsbüchern,so entspringen daraus allerdings
für ihn ernste Unannehmlichkeiten, aber mit Ausnahme eines ver-

säumtenVisa’s falls er reiste, kann ihn die Staatsbehörde nicht
verfolgen und demnach ihn auch nicht strafen. Weder die Ortss-

polizei noch die Zuchtpolizei, selbst bei dringendster Veranlassung
dürfen hier eingreifen
und Unterlassungsvergehen,z. B. wenn der Meister einen Arbei-

ter ohne Arbeitstch annimmt. Jn einem solchen Falle hat
der vorhergehende Arbeitgeber nur das Klagrecht auf Schäden-
anspruch gegen den spätern vor den ordentlichen Gerichten. Die

pruckhommes erkennen hingegen nicht in Sachen von Arbeitgeber
gegen Arbeitgeber, nur in Angelegenheiten zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter, Gesellen (compagnons) und Lehr"lingen.9)

Wenn die Verwaltungsbehörde (autorjt6 administrative) in-

zwischenauch nicht das Recht hat, eine Strafe wegen einer Ver-

nachlässigungin Betreff der Arbeitsbücher zu erkennen, ist ihr
nichtsdestoweniger eine ganz- besondere Befugniß in diesem Fall

beigelegt. — Entspringen nämlichUngehörigkeitenaus in Attestate
gemachten Bemerkungen oder aus Verweigerung dieser Attestate
selbst ohne rechtlichen Grund, so sind sie der Beiirtheilung
der Ortsvorstände, in Paris dein Stadtgericht (tribunal mu-

nicjpal), zugewiesen.10) Die Ortsvorstände sprechen Recht ohne

Appellazion und können den Arbeitgeber, welcher Rückgabe
des Arbeitsbuches ohne zu Recht bestehendenVorwand verweigert
oder nachtheilige Bemerkungen darin verzeichnethat, zu einer

Schädenvergütung an den Arbeiter verurtheilen. Jst diese zu-
erkannt, muß sie sofort bezahlt werden.

Der Arbeiter kann nicht zu Schädenvergütungverurtheilt werden

in«.-2Folgevon Unterlassung von Anordnung in Betreff des Arbeits-

buches, aber die Nachtheile, die ihn deswegen treffen, sind groß
genug, ihn von solchen Unterlassungen wirksam abzuhalten. Er

kann keine Arbeit erhalten, noch diese wechseln; denn die Ver-

pflichtung der Arbeitgeber ein Arbeitsbuch vom Arbeiter zu hei-
schen, deren Verabsäuniungsehr unangenehnie pekuniäre Folgen
für jenen haben kann, wirkt auf den Arbeiter zurück. Nur in

einem Falle trifft den Arbeiter die Strafe mit ganzer Schwere,
wenn er nämlichbeim Reisen sein Arbeitsbuch nicht visiren läßt.

erkundigungen über die Führung eines Arbeiters oder Dienstboten sind
dem Zwecke weit entsprechender.

D Rd. e.

Dr. Heinrich AugustMeißner hat in seinem vier Gesetzen für das

deutsche Gewerbeweseii (Leipzig, Tauchnitz ist-s) einen Entwurf mit Mo-
tiven die Arbeitsbücher und einige Bemerkungen über den Arbeits-
kontrakt betreffend gegeben, auf welche gründlicheArbeit wir hier zu-
gleich verweisen. D. Red.

9) Die Bezeichnung compagnon ist nach Meißner in der Regel
gleichbedeutendmit ouvisier und wird nur besonders häufig für die unter

einein ouvisierde Facon, maiire ouvrjer (Arbeiter, welche in Akkord, auf
Stück arbeiten) stehendenArbeiter, nie aber für selbstständigeArbeiter ge-
braucht. Demgemäßentspricht jener Bezeichnungdas deutsche Geselle.
Meißner behauptet in seinen ,,Fabrikgerichte in Frankreich«, daß

ebenfalls Arbeitgebermit Arbeitgeber, Fabrikanten mit Fabrikanten, Mei-
ster mit Meister vor den pruckhommes streiten können, wenn der strei-
tige Gegenstand aus dem Fabrikarbeitsverhältniß herrührt und

belegt seine AnsichUMtfranzösischenAutoritäten, Gesetzesstellenund dem

Gerichtsbrauch. Diese Ansicht scheint inzwischennicht ganz zweifellos zu
sein, namentlich bei der Hauptoeranlassuiigvon Streitigkeiten zwischen
Arbeitgebern nnd Arbeitgebern beim Arbeitsbuch Der Text des desfall-
sigen»GesetzesArt. 9. S. 449 bei Meißner besagt zwar, daß, wer einen

Arbeiterannimmt, bis zu dessen völligerSchuldenfreiheit zum Nutzen des

Glaubigerseinen Abzug-vom Arbeitslohninne zu behalten habe. Die
von Meißner unter Strich gegebeneErlauterung,daß ein darüber sich er-

hebender Streit zwischenaltem und neuem fHerrn unter die Gerichtsbar-
keit der pkuckhommes falle, dürfte als eine willkürlicheAuslegung be-

trachtet werden, Und selbst wenn sie durch Gerichtsbrauchgeheiligt würde,
den widersprechendenArbeitgebernicht Vetpjflchten,wider seinen Willen
vor den prud hommes»in Streitfällen mit feinen Genossen Recht zu
nehmen. Audiganne wiederholt die in Rede stehende Erempzionim Ver-
folg seiner Abhandlungmehreremale. D. Red-

IV) Der Gebrauch ist: Streitigkeitenwegen Verweigerung des Attestats
freundschaftlichdurch vie prucehommesschlichten zu lassen. Jn Paris
schlichtet die Polizeipråfekturdie Fälle wegen nachtheiliger Bemerkungen
in’s Arbeitsbuch einfach dadurch,daß-sie ein neues Arbeitsbuch ansstellt.

Sie haben Nichts zu thun bei Streitfällen .

(
i

i

i

i

j
»-

ohne gehörig visirtes Arbeitsbuch reist, wird als

Landstreicher angesehen und kann als solcher ver-

haftet und’bestrast werden.U) Die Landstreicherei hat
aber folgenden gesetzlichenBegriff. Als Landstreicherwerden solche
Personen betrachtet, welche keinen bestimmtenAufenthalt und keine

Subsistenzmittel haben und die kein ordentlichcs Gewerbe oder

Arbeitsfach betreiben. Landstreicher oder Leute ohne Legitiuiazion,
wenn sie gesetzlichals solche erklärt werden, sind mit 3——6 Mo-
naten Gefängniß zu bestrafen und nachdem sie diese Strafe ver-

büßt haben-, wenigstens 5 Jahr und höchstens40 Jahr unter

polizeilicheAufsicht zu stellen.12)
i) Vörschüsse an Arbeiter. Diese werden in das Ar-

beitsbuch eingetragen und wenn sie getilgt sind wieder abgeschrie-
ben. Der tüchtigeArbeiterstand hält Nichts von Vorschüssenund

hat darin ganz Recht, wie überhauptin gesellschaftlichemLeben

das Borgen Nichts taucht und man dadurch seine Unabhängigkeit
verliert, am allermeisten aber im Arbeiterleben, wo in Frankreich
wenigstens der Arbeiter durch Entnahme von Vorschuß in die

Nothwendigkeit versetzt wird, sein Arbeitsbuch in den Händendes

Herrn zu«lassen und nicht eher seinen Schein erhalten kann, als

bis er seinen Vorschuß zurückgezahlthat. Jst der Arbeiter ge-

nöthigt aus der Arbeit zu gehen, weil er keine Arbeit mehr er-

halten kann oder der Herr ihm seinen Lohn nicht mehr zahlt, so hat
jener das Recht die Schuld in’s Arbeitsbuch zu verzeichnen. Die

Verzeichnung gibt dem Fabrikanten ein VorzugsrechtZahlung zu

verlangen. Die Fabrikanten nämlich, welche die schuldenden
Arbeiter später-beschäftigen,sind verpflichtet, bis zu völliger Til-

gnng TXmdes täglichen Lohns innezubehalten. Sie sind gehal-
ten dem Meister oder Fabrikanten es wissen zu lassen, daß solches
geschieht und den Betrag zu deren Verfügung zu stellen. Der
Zweck des Gesetzes ist die Sicherung der Wiederbezahlung der

Vorschüsseund dadurch dem Arbeiter das Entnehmen von Vor-

schüssenzu erleichtern. Diese Erleichterung kann allerdings für
den Arbeiter gefährlichwerden, aber sie ist in der Regel doch
eine Wohlthat, die jedoch nur im höchstenNothfalle in Anspruch

genommen werden muß. Die Gegner der Einzeichnung in die

Arbeitsbücher und solche gibt es viele, sagen: der Arbeiter wird

zu leicht durch die Erleichterung von Vorschußentnehmenverführt
unnöthige Ausgaben zu machen, während ein wackerer Arbeiter

auch ohne das Vorzugsrecht jener Einzeichnung in die Arbeits-

bücher von seinem Arbeitgeber bei wirklicher Noth Vorschuß em-

psinge. Und dem ist in Deutschland allerdings so. Die Lohn-
bücherder Fabrikanten würden bei Einsichtnahme den Nachweis

geben, bis zu welcher Höhe deutsche Fabrikanten Vorschüssean

ihre Arbeiter geben und welche Summe sie genöthigt sind zu
streichen, da auf deren Wiederbezahlungaus mancherlei Gründen

nicht gerechnet werden kann. Nicht ohne Schwierigkeitwird auch
ein »miteiner Einzeichnung wegen Vorschuß belasteter Arbeiter

einen neuen Arbeitsherrn erhalten können, da sich jeder gern

hütet, wenn er es umgehen kann, zur AbdeckUUgdet alten SchUld
an Andere mitzuwirken. Oft aber kehrt sich auch die Sache zu

Ungunsten des Arbeitgebers, denn die Arbeiter, welche in Folge
der Belastung ihrer Arbeitsbücher durch Zwang in Arbeit ge-

halten werden, sind in der That schlechteArbeiter, die ihre Pflicht
nur mit Unlust thun Und auf tadelnswerthe Mittel sinnen, sich
von derselben loszuinachen. Endlichgibt es auch Arbeiter, welche
von ihrem Gewerbe abgehen und ein anderes ergreifen, wo sie
das Arbeitsbuch nicht bedürfenund somit ihren Gläubigetn alle

Möglichkeitentiiehms sich an ihnen bezahlt zu machen. Man hat

11) Dom-riet- quj voyage sans stre muni d’un linet dument
vie-s. sera rsputs vagabond et po urra et arrsts et pUI11 OOmme tel.

12) Der Mangel eines gehörigvisirten rbeitsbuches kannsomit in

Frankreich sehr verderbliche Folgen für den eisenden Arbeiterhaben.
Das Gesetz macht den Arbeiter nicht zu ei emLandstreicheywenn er

ohne richtiges Arbeitsbuch reist, sondern etne Regierungsverordnung
bringt ihn unter’s Gesetz. Man kann das Recht fUt sehr zweifelhaft
halten, welches einen Arbeiter, selbst wenn er mit Paß versehen ist und-no-

torisch ein Gewerbe regelmäßigbetreibt- auch ·Geldhat, zu einem Land-

streicher macht, aber man muß gestehe»n-daß Un »tepublikanischenFrank-
reich noch strengerverfahren wird, als Im monarchischenDeutschtzgnded.
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manche dieser Unzukömmlichkeitenin Frankreich gefühlt und es ist
die Rede davon, das Vorzugsrecht der Einzeichnung auf eine ge-

wisse Summe — etwa 30 Franken — zu beschränkenund den Theil
des Lohns, der innebehalten werden darf, VVN 2X10auf »m. Durch
eine so kleine Schuld setzt kein guter Arbeiter seine Freiheit in

Gefahr Und Um des Lohns Abzahlung Wird ihm nicht zu schwer,
während die langsamere AbmachUUg den Arbeitgeber eben nicht
reizen wird, große Vorschüssezu bewilligen.

5) Arbeitszeit (Dauer der Arbeit). Die Motiven, welche

Veranlassung zu der französischenGesetzgebungüber die Arbeitszeit
gegeben haben, sind sozialistischerNatur. Jn Deutschland wird bis

jetzt noch unter des größtenZahl der Arbeiter die Arbeitszeit durch
Jnnungsgesetzeund Herkommen geregelt, wie es auch in Frankreich vor

Aufhebung der Zünftel und Einführung der Gewerbfreiheit der

Fall war- Der Arbeiter wurde dadurch allerdings frei der Form

nach, aber die Gewalt der Sachen nöthigte ihn bald sich freiwillig
der Freiheit zu begeben, eine Gewalt, welcher man vereinzelt
nicht zu widerstehen vermag. Die Freiheit in der Form ist von

der Freiheit im Wesen himmelweit verschieden. Die Nöthigung

zu leben und der Zwang, welchen die Konkurrenz den Handlun-

gen der Menschenauferlegt, gibt für das Wesen den Schein. Der

freie Wille wird zur Unterwürfigkeitunter die Verhältnisse. Es

ist eine lerkannte Sache, daß der Mensch selbst in Rosenketten
nicht frei ist, trotz Schiller’s Ausspruch, Obgleich mit allem diesen
nicht gesagt sein soll, daß man demnach die Freiheit beschränken
Müsse, weil man sie ohnehin nicht habe und um« andere Vor-

theile durch jene Beschränkung zu erringen, so ist doch so viel

klar, daß dem Mißbrauch der Stärkern, der durch die natürliche

Unfähigkeitder Schwächern, die ihnen gesetzlichund sozial zuste-
henden Freiheiten zu gebrauchen, veranlaßt wird, heilsame Schran-
ken gesetztwerden müssen im Interesse des Staats und der Ge-

sellschaftund zum leiblichen und geistigen Wohl ihrer Mitglieder.
Diese Betrachtungen liegen, wie bereits Eingangs erwähnt, den

neuen gesetzlichenBestimmungen über die Dauer der Arbeitszeit
zu Grunde-

Diese beschränkendas Maximum der Arbeitszeit auf 42

Stunden wirkliche Arbeit in 24 Stunden,

stellen. Sie überschreitennicht den häuslichenHerd, und Jeder

behält sein natürliches Recht daheim zu arbeiten so viele Stun-

den des Tages als er will. Jn den Fabriken und Werken aber,
die das Gesetz betrifft, ist die Arbeit in Lohn wie die Stückar-

beit auf die erwähnten 42 Stunden beschränkt,weil es sonst
sehr leicht sein würde, auf irgend eine Art und Weise das Gesetz
zu umgehen und es wirkungslos zu machen.

Die Zeit von 42 Stunden ist das Maximum, sie darf nicht
überschrittenwerden. Es würde zu Nichts führen, bei Zuwider-
handlungen die Ausflucht zu gebrauchen, daß es in Folge beider-

seitigen EinverständnisseszwischenArbeiter und Fabrikant geschehen
sei. Weniger als 42 Stunden kann jedoch begreiflich gearbeitet
werden, wenn Arbeiter und Fabrikant darüber einverstanden sind.
Erstere aber dürfen sich nicht weigern bis 42 Stunden wirkliche
Arbeit in 24 Stunden zu thun.

Jm Fall von Zuwiderhandlung· trifft die Strafe Wie bei

der Kinderarbeit nur den Fabrikanten und nicht den Arbeiter.

Wenn jener die Arbeit über die gesetzlicheZeit verlängert, kann

er für jeden einzelnen Arbeiter und je nach dem Fall mit 5——400

Franken bestraft werden, aber zusammen nicht höher als mit 4000

Franken.
Ausnahmen- die das Gesetz macht, bleiben in gewissen

Fällen der Regierung zu bestimmen überlassen. Sie können ein-

treten bei Arbeit mit UnunterbrochenemFeuer, Färbereien, Blei-

chereien. Oft hat das Gesetz bei einigen Arbeiten Ausnahmen
zugelassen, welche zu gewissenZeiten länger als 42 Stunden in

24 Stunden arbeiten müssen,da das Bestehen des Geschäfteüber-

haupt davon abhängt, z. B. Dampfmaschinenwätter,einige Ar-

beitetgkuppen in Zuckerfabrikenund chemischen Fabriken. Aus-

nahmen sinden auch zeitweilig währendgewisser Tage, Wochen-
Monate im Jahre bei einigen Industrien statt, z- B. in ZWEI-
druckereien und Appreturanstalten. Wo es zulässigist, muß die

aber nur in Fa- »

. i « · ’
-

briken und großen Werkstätten, nicht aber in eigentlichen Jerk-id1esemBezuge allerdings noch em altes Gesetz Vom Jahre mu-

Arbeit so geordnet werden, daß zwei Schichten Arbeiter mit ein-

ander wechseln.
Die Fälle, wo bei äußernNöthigikngenAusnahmen eintreten

(torce majeure), müssenscharf bestimmtwerden, so wo die Fortsez-
zung der Arbeit in »der ganzen Fabriksdavonabhängt,daß einige Zeit
schärfer gearbeitet«wird, z. B. nach plötzlichherbeigeführtemStill-

stand von Dampfmaschine und Wasserrad.
Das Prinzip wird aber festgehalten oder soll wenigstens

festgehalten werden, daß nur in dringenden Fällen über 42

Stunden gearbeitet werde, und die Regierunghat darüber zu
wachen, daß kein Mißbrauch einreiße. Sie bestimmt je nach
Umständendie Unterordnung unter gewisse Behörden. Unendlich
viel ist hier in die Hände der Regierung und Behörden gegeben,
zu viel fast dessen, was sie zu tragen vermögen und eher ist zu
erwarten, daß nach und nach das Prinzip der vollkommenen

Freiheit wieder angenommen wird, als daß Fabrikanten, Arbeiter

und Behörden fortgesetzt sich einen Zwang gefallen lassen sollten,
welcher das einzige Kapital was der Arbeiter besitzt »die Zeit«
schmälert, ohne ihm die Bürgschaft zu geben, daß er dadurch an

Lebensgenüssennicht zu kurz komme, und begreiflich auch der

Staat nicht int Stande ist: fortdauernd einträglicheArbeit zu
gewährleistenoder zu gestatten, daß, weil in Folge von Geschäfts-
stillständen8 Tage etwa gefeiert werden mußte, die nächsten4

Wochen etwa um so viel länger gearbeitet werden könne. Weil
die gesetzlicheBeschränkungin der Arbeitszeit lediglich auf die

Arbeiter zurückfällt,so verlangen diese als Beigehör des Ge-

setzes »das sogenannte Recht auf Arbeit«, mit andern Worten

die Bürgschaft des Staats, daß ihnen immer nach ihren Ansprü-
chen einträglicheArbeit gewährt werde: ein Verlangen dem kein

Staat Folge zu geben vermag.
Jm Fall ,,Ueberarbeit« gestattet wird, muß diese nach Ueber-

einkommen bezahlt werden. Jn einigen Fabriken wird die Feier-
abendarbeit Iszal höher gelohnt, andererseits rechnet man aber

oft die Stunden nicht, welche gewisse Klassen von Arbeitern außer
der Zeit arbeiten müssen, um ihre Maschinen in Ordnung zu
halten und zu reinigen.

6) Sonntags- und Festtagsarbeit· Es besteht in

welches verbietet Sonntag- und Festtagszeitendie Werkstellen zu

öffnen und im Freien Arbeiten zu verrichten, im heutigen Frank-
reich wird es aber nicht mehr gehandhabt. Man wünscht in-

zwischen, daß ein neues Gesetzerlassen werde, welches dem Ar:-

beiter zwar nicht verböte an Festtagen zu arbeiten, es aber den

Meistern und Fabrikanten untersagte die Arbeiter dazu zu

nöthigen.
7) Der Arbeitsvertrag Es können nur mündigePer-

sonen sich in Arbeit geben oder vermiethen, wenn nicht, müssen
sie sich durch Vater, Mutter oder Vormund vertreten lassen.
Die Frau selbst, wenn sie mit ihrem Mann nicht in Gütergemein-
schaft lebt, hat, falls sie sich verdingt, die Einwilligung ihres
Ehemanns nöthig. Jedoch bei den zwischenArbeitgeber und Ar-

beiter im gewerblichenLeben vorkommenden Arbeitsverträgenist man

nicht so strenge, wie beim Vertniethenund Verdingen im bürger-
lichen Leben. Herkommen und Nothwendigkeit gestatten hier nicht,
daß die ganze Schärfe der Grundsätzezur Anwendung komme.
Die prud’hommes halten einen Vertrag mit einem wirklich Unmün-

digen aufrecht, der aber allgemein für mündig betrachtet wird.

Uebrigens kann die Untüchtigkeiteinen Arbeitsvertrag einzugehen
nur vom Arbeiter geltend gemacht werden und nicht vom Arbeit-

geber.
Drei Bedingungen sind wesentlichUökhig, damit ein Ar-

beitsvertrag geschlossenwird. i) Die Uebeteinstimmungder Par-
teien; 2) eine Arbeit, die gemacht wird und Z) ein Lohn, der

dafür bezahlt werden soll. Die Ueberetnstilnmungkann entweder

ausdrücklichoder stillschweigendsein in Folge gewisser Umstände,
die über jene Uebereinstimmung nicht den geringsten Zweifel
übriglassen.

. Der Lohn wird zwischenden Parteien besprochen und ge-

meinschaftlich festgestellt. Zuweilen ist er anx sich im Voraus

festgesetztin Folge eines unveränderlichenHerkommens in einer

Werkstatt oder in einem Gewerbe. Der Lohn kann nach der
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Stunde, nach demTTag,der Woche, Monat oder auch für ein

gewissesMaaß von Arbeit (Stücklohn)besprochensein. Die Aus-

lohnung in Waaren ist gesetzlich nicht verboten, aber sie wird

nicht vorausgesetzt Der Vertrag muß ausdrücklichjene Art der

Auslohnung bestimmt enthalten. Die Füglichkeitderselben aber

führt zn solchen großen Mißbränchennnd fortwährenden Strei-

tigkeiten, daß es sehr zu wünschenwäre, sie würden vermieden.
Der Lohn muß zur bestimmten Zeit nach Uebereinkunft oder Her-
kommen ohne Abzug bezahlt werden, vorausgesetzt, daß die Ar-

beit laut Vertrag beschafft ist. Aller Abzug ist ungesetzlich,
z., B. derjenige, der zuweilengeübt wird, indem man den Arbeiter

in Kupfer- anstatt in Silbergeld bezahlt. Jn Deutschland kommen

solcheAbzügevor, indem man den Lohn in Gold anstatt in Sil-

ber zahlt oder ihm gewisse Münzsorten über Kurs anrechnet
oder endlich ihm ein Agio für Silberzahlung abzieht, indem man

annimmt, er müsseein unter Kurs stehendes Papiergeld für voll

nehmen.
Die zu schaffendeArbeit muß ferner eine solche sein, daß sie

auch wirklich geliefert werden kann. Sie darf nicht den guten
Sitten zuwider und gesetzlichnicht verboten sein.

Der Arbeiter ist verantwortlich für verlorene Zeit, Fehler,
Schäden in Folge feiner Nachlässigkeit,vorausgesetzt, daß dem

Arbeitgeber Nichts zur Last zu legen ist in Bezug auf die Natur

der untergehenen Arbeit, der Beschaffenheit der Rohstoffe oder

der selbstverständlichenOberaufsicht. Der Arbeiter bürgt für das

Material, vornehmlich wenn er in seiner eignen Wohnung ar-

beitet13).
Der Arbeitsvertrag beruht auf Treu und Glauben, wird in

der Regel mündlichgeschlossenund hauptsächlichnach Herkommen
und Billigkeit interpretirt. Jn Streitfällen kann der Thatbestand
durch Zeugen erhärtet werden, wenn der ganze Lohn für die

streitige Arbeit nicht 450 Franken übersteigt oder wenn der Be-

weis in Schriften schon halb geführt ist. Das Gericht nimmt

jedoch Rücksicht auf die vorliegenden Umstände und kann den un-

vollständigenBeweis durch erhebliche bestimmte und übereinstim-
mende Muthmaßungen vollkommen machen. Es hat ferner das

Recht, in Zweifelsfällen bezüglichdesBeweises der einen oder

andern Partei den Eid zuzuerkennen, jedoch nur dann, wenn die

13) Diese Bestimmung, welche auch in Deutschland gilt, gibt bei der

sogenannten Hausindustrie zu den unangenehmstenWetterungeirVeraw
lassung. So z. B· bei der Weberei, Strumpfwtrkerei, Fabrikazion vou

Metallwaaren. Das im Fache mit dem Ausdruck »Garnmetzen«belegte
Zuriickbehalten des ausgegebenen Garus von Seiten der Weber und

Strumpfivirker ist u. A. daraus entstanden. Denn es ist mit Schwierig-
keiten verknüpft, zu ermitteln, ob das gegebeneGarn auch vollständigun-

ter Zurechnung des nicht zu vermeidenden Abgangs in die betreffende
Waare verwendet worden ist. Selten wird dem Arbeiter so viel Mate-
rial gegeben als er gerade gebraucht; er erhält entweder zu viel oder zu
wenig. Jm ersteren Falle ist die Verführung sehr stark, sich am lieber-

schussevielleicht an einem nach des Arbeiters Meinung zu geringen Lohne
zu erholenz im zweiten Falle kommt er in offenbaren Verlust, der ihn
noch geneigter macht, diesem bei anderer Gelegenheit wieder beizukommen,
da es schwer ist den Arbeitgeber zu überzeugen,es habe wirklich an Ma-
terial gefehlt oder dasselbe habe zu viel Abgang gegeben Zu Vermei-

dung aller dleser Fälle, woraus unzähligeZwistigkeiten, Berdächtigungen
und wirkliche Schlechtigkeitenentspringen, hat man daher vorgeschlagen:
den Arbeiter We fUt die strikte Ausführung der bedungenen Arbeit und

für die wirkliche Verwendung des ihm übergebenenMaterials streng
verantwortlich zu machen, aber nicht dafür, daß er das Ganze für ein
Arbeitsstück gedachte Material schlechterdings darin verwende. Diese
Bestimmungwürde entweder zu einer höchstsorgfältigenBerechnung der

zu einer Waare nöthigenMaterialmenge fowol von Seiten des Arbeitge-
bers als auch des Arbeiters führen, jener, damit er nicht zu viel Aus-

gabe- dieser, damit er nicht»zuwenig empsinge und dies wäre an sich
sehr zu wünschen,oder man ginge M den Gewerken der Hausindnstrie zu
einer andern Form der Arbeitausgabe über, indem man nämlich das Ma-
terial an Zahlungsstatt dem Arbeiter anrechnete Wie dies sich aber auch
immer gestaltenMöge, viel scheint Denen, die gedachte Bestimmung vor-

schlagen, dadurch gewonnen, daßEtwas nicht mehr als Verbrechen gestem-
pelt werde, dessenPerhinderungfast unmöglichfel, Und nun das etwa von

dem Arbeiter erübrcgteMaterial frei und ofer Weiter verwendet oder zum
Verkauf ausgeboten werdenkönne. Dadurch fiele das Verschleudern des
Materials und somit etne,sehrgroße Veranlassung zu unreeller Konkur-

renz weg. Dahingegen m»Ussedas in der Wohnung des Fabrikanten (in
der Fabrik) dem Arbeiter ubergebene Material schlechterdingsals anver-

trautes Gut und dessen Entfremdung als Diebstahl betrachtebweådem. ed.
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Klage wenn auch nicht vollkommen begründet,doch nicht ohne alle
Beweistnittel ist.

Wenn der Streitfall aus einem Lohnversprechenherrührt,
oder über Lohn des abgelaufenen Jahres oder Lohnzahlungen im
laufenden entstanden ist, so wird dem Arbeitgeber seine Versiche-
rung an Eidesstatt geglaubt. Es ist dies allerdings eine Ab-
weichung von den Grundsätzendes gemeinen Rechts, die vielfäl-
tigen Angriffen ausgesetzt gewesen ist und sie wird daher so be-
schränktalssmöglichgehandhabt und nur zugelassen, wo es fich
um den Lohnbetrag, die verfallenen Jahreslöhne und Lohnvor-
schüssehandelt, niemals aber gestattet bei Stückarbeit und bei

Differenzen über die Dauer des Vertrags.
Man kann auf Zeit Arbeit nehmen oder innerhalb der Gren-

zen eines bestimmten Unternehmens Ein altes Gesetzvom 22. Ger-
minal, Jahr H, was noch Nicht aufgehoben ist, bestimmt: daß
ein Arbeiter nicht über ein Jahr verbindlich ist, es sei denn als

Werkführer oder Aufseher, in Folge besonderengeschriebenenKontraks
tes. Aber-selbst in diesen Fällen darf die Verbindlichkeit nicht
auf Lebenszeitausgedehnt werden.

Jn der Regel läuft der Arbeitsvertrag, je nach Ort nnd Art
der Fabrikazion, 4 Wochen, 44 Tage- am häusigstenaber nur

8 Tage.
Bei Stückarbeit kann ein Schädenanspruchwegen nicht recht-

zeitig bewirkter Ablieferung erhoben werden. Jst keine feste Zeit
für die Ablieferung bestimmt, so wird doch vorausgesetzt, daß sie
nicht in alle Ewigkeit verzögertwerden dürfe und daß sie in der ge-
wöhnlichdafür angenommenen Zeit stattzufindenhabe. Auf Grund,
daß er das Fabrikat zu rechter Zeit für den Verkauf haben
müsse,kann der Fabrikant seinen Schädenanspruchaufstellen.

Die Aufkündigung ist gegenseitig und die Aufkündigungszeit
geschieht gewöhnlich8 Tage vorher mündlich. Jn der Regel
findet bei Stückarbeit außer dem Hause keine Aufkündigungstatt.
Wenn das Stück abgeliefert ist, ist der Vertrag zu Ende. Jn
den Webergegenden inzwischenmuß der Fabrikant einige Zeit
vorher die Arbeit kündigen. Jn allen Fällen aber ist der Arbei-
ter gehalten die angefangene Arbeit zu vollenden, bei Strafe des

Schädenanspruchs. Wird nicht gekündigt, läuft die Dauer des
Arbeitsvertrags oder der Verpflichtung ein gewissesMaaß von

Arbeit zu liefern, stillschweigend fort, so lange wie es der Ge-
brauch eingeführt hat.

Der Arbeiter kann entweder nur die Arbeit übernehmenoder

auch das Material (die Zuthat) dazu liefern. Jst das letztere
der Fall, so ist es zugleich ein Arbeits- und ein Kaufsverhält-
niß, und je nachdem entweder Arbeit oder Material werthvoller
auftritt, erscheint auch das eine oder das andere dieser Verhält-
nisse niarkirter im Vertrag.

Wenn der Arbeiter das Material dazu liefert und das Ar-
beitsstückgeht aus irgend einer Ursache zu Grunde- vielleicht so-
gar durch äußere Gewalt (force majeure), ehe es abgeliefert ist,
so fällt der Verlust auf den Arbeiter. Wenn jedoch der Bestel-
ler die Waare in’s Haus erhalten hat- UM sie zu übernehmen,
sie aber noch in Händen des Arbeiters mit Bewilligung des Be-

stellers geblieben ist, dann wird das Jus-Hauserhalten einer Ab-

lieferung gleich geachtet und liegt die Waare für Rechnung und

Gefahr des Bestellers.
Jn den Fällen, wo der Arbeiter nicht das Material beschafft,

ist er für’s Materialnichtverantwortlich, gesetzt es würde gestoh-
len, oder ginge auf eine andere Weise zu Grunde. Dem Arbei-

ter liegt aber ob zu beweisen, daß äußere Gewalt stattgefunden
und er die nöthigt Umsicht beobachtet habe, sie abzuwenden. Er
verliert aber seinen Lohn, wenn die Waare noch nicht abgeliefert
war, oder sich noch nicht in der Wohnung des Bestellers zur
Abnahme befand. Unter allen Umstän en müssen die Fälle aus-

genommen werden, wo ein Arbeitsstück u Grunde geht in Folge
schlechter Beschaffenheit des Materials. Aber selbst im Fall,
wenn der Mangel an Material von ei em Mann von Fach so-
fort erkannt wird: ist der Arbeit-nehmer verpflichtetden andern

Theil davon zu unterrichten, widrigenfalle er seinen Anspruch
auf Lohnersatz verliert. Der Atbelteh der nicht für’s Material

aufkommt- ist doch dafür verantwortlich bis zur Ablieferung, und

da er durch unglücklicheZufälle mit dem Material seinen Lohn



4854J

leicht einbüßenkann, so liegt es in seinem Interesse die Ablieferung
so schnell als möglich zu beschaffen. Manchmalist er gezwungen
damit bis zur Vollendung der ganzen Arbeit zu warten, aber es

kommt vor, daß er sie in Theilen oder Stücken abliefern kann,
und er thut wohl daran, wenn er dies thut. Wenn der Arbeit-

geber je nachdem die Arbeit fertig nnrdabezahlt: wird angenom-

men, daß die Uebernahme erfolgt sel, sur alle Theile und Stücke,

für welche der Lohn bezahlt ist, und die Verantwortlichkeit des

Arbeiters ist nun für dieselbeerloscher Vorausgefetzt er habe sich
etwa nicht verpflichtet eine gewisse Zeitlang für Güte und Dauer

einzustehen 14)
Der- Arbeitsvertrag kann aus verschiedenen Gründen sich

auflösen, entweder wenn die Arbeit vollendet, soder die kontra-

hikte Zeit abgelaufea ist, oder endlich durch beiderseitiges Ein-

verständnißVol« dem besprochenenSchluß ähnlichwie beim Lehr-

vertrag. Aber es kann noch ein anderer Fall die Aufhebung eines

Akkords eintreten und zwar einseitig durch den Besteller in Folge
gewisser eintretenderUmstände, als da find Abfall der Nahrung,
großerVermögensverlustu. s. w. Je mehr diese Füglichkeitfür
den einen Theil weitgreifend ist, erfordert sie für den andern

sicherstellendeBestimmungen Der Arbeiter muß dann für alle

seine Auslagen und seine Arbeit entschädigtwerden, sowie auch
für den Gewinn, den er an dem übernommenen Akkord hätte
Machen können.

Der Vertrag wird ferner durch das Ableben des Arbeit-

nehmers von selbst aufgelöst Die Erben desselben sind nicht
gehalten, den von ihrem Erblasser eingegangenen Arbeitsvertrag
selbstzu erfüllen, oder von Andern erfüllen zu lassen. Die Rechts-
praris nimmt an, daß diese Erfüllung lediglich an der Person
hängt. Jst ein Theil der Arbeit gethan, so ist der Arbeitgeber
verpflichtet, noch einen verhältnißmäßigenTheil des für das Ganze
bedungenen Lohns und für das zubereitete Material zu ge-

währen, falls letzteres ihm dienen kann. Durch den Tod des

Arbeitgebers wird der Vertrag aber nicht gelöst, seine Erben

müssenihn erfüllen. Der Vertrag ist endlich null und nichtig,
wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Militärdienst gezogen

werden oder Fälle äußerer Gewalt, z. B. eine Feuersbrunst die

Erfüllung des Vertrags thatsächlichunmöglichmachen.
Der Bruch der Vertragsbedingung von der einen oder der

andern Seite durch ungerechtfertigteNichtausführunghat die Auf-
hebung des Vertrags nicht an sich zu Folge. Es muß vor den

Gerichten geklagt werden, und find die prud’h0mmes dort, wo

fie bestehen-die zuständigenGerichte und wo diese fehlen die Frie-
densrichter, wenn der Klaganspruch nicht 400 Franken übersteigt,
für jede Summe aber unter Berufung an eine höhere Instanz.

8) Die Arbeitsunternehmer. (Le marchandage et les

tacherons.)
An die Akkord- oder Stückarbeit knüpft sich der mögliche

Vertrag mit einem Zwischen-Unternehmer.15) Man versteht da-

runter ein Uebereinkommen- in defer Folge ein Unternehmer sich
gegen einen Hauptunternehmeroder einen Hauptsabrikverlegerver-

pflichtet, eine Arbeit ganz oder auch theilweisezu liefern, gegen einen

im Voraus bedungenen Preis (Uebernahmeim Akkord)- Haupt-

sächlichkommt diese Form der Arbeitsbeschaffungbei Häuserbau.-
ten vor. Doch auch häufig beim Wegebau, Maschinenbau-Vet-

dingung an den Mindestfordernden.
Die Akkordnahmeist als eine Veranlassung betrachtet wor-

den« die Löhne zu drücken. Die Zwischen-Unternehmer hat man

gesagt, akkokditen jederzeit beträchtlichunter dem oft ansehn-
lichen Preis, in dem der Gewinn des ersten Unternehmers liegt.
Es bleibt ihnen daher kein anderes Mittel übrig, für sich einen

Gewinn zu erzielen, als die Arbeiter zu drücken. Diese Erwä-

14)Die Bemerkung möge hier Platz greifen, daß Mauren Zimmer-

leute-.Schlosser und andere Arbeiter, welche bei Bauwerken oder anderen

Arbeiten, die an einen Unternehmer in Akkord gegeben sind (fajts en

entreprise) ein unmittelbares Klagrechtgegen Denjenigen haben, für
den eigentlich gebaut wird, inzwlscheanur«bis zu der Summe, welche
Letzterer dem Unternehmer in dem Augenblicke schuldet, wenn die Klage
angebracht«wird.

15) PU-»habenin Deutschland für besondereIndustrie eigeneBezeich-
nungen sur diese Ztvischenhändler,z. B. Akkordnehmer,Bauunternehmer,
Schachtmeister· D. Red.
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gung bewirkte das Gesetz vom 2 März 4848, wodurch die Mar-

chandage verboten und zugleich dir Dauer der Arbeitszeit geregelt
wurde. Letztere Bestimmung ist wieder aufgehoben, wie in einem

vorherigen Abschnitt bemerkt ist, aber das Verbot der Marcham
dage ist noch irr-Kraft Eine Verordnung, welche 20 Tage
später erschien, setzteschwere Strafen! auf die Uebertretung, nämlich
50 bis 400 Franken für den ersten Fall, bei Wiederholung 400

bis 200 Franken und erneuertem Rückfall Gefängnißvon i bis 6

Monaten. Wenn die Gerichte Anstand nehmen, in diese Strafen
zu verurtheilen, kann den Zwischen-Unternehmer allfällig noch
ein viel größerer Verlust betreffen, da er auf Erfüllung des

Kontrakts gegen seinen Bauherrn oder Besteller nicht klagen kann,
da jener als ein ungesetzlicherbetrachtet wird, den Arbeitern aber

gegenüberist er seine Verpflichtung zu erfüllen schuldig.
Das Verbot der Marchandage ist eine Ausnahme vom ge-

meinen Rechte, mit andern Worten: von der Freiheit der Ver-

träge. Das Gesetz will die Ausbeutung der Arbeiter durch
Zwischen-Unternehmerverhindern.

Drei Kennzeichen sind aber nöthig um den Zwischenvertrag
zu einem ungesetzlichenzu stempeln: eine Hauptunternehmung, die

Dazwischenkunft eines Arbeiters, der einen Theil der Arbeit in
Akkord nimmt und endlich der Thatbestand der wirklichen Aus-

beutung der beschäftigten Arbeiter. Wenn der Arbeiter direkt
Arbeit nimmt vom Beschäftiger oder wenn der Zwischen-Unter-
nehmer nicht selbst Arbeiter ist, kommt das Gesetz nicht in Frage.
Ebenfalls nicht wenn die Vertheilung der Löhne an die Arbeiter

so geschieht, daß keine mißbräuchlicheAusbeutung daraus gefol-
gert werden kann. Man hat durch das Gesetzdie gehäfsige
Schacherei unter gewissen Arbeiterklassen unterdrücken wollen,
welche auf die Erniedrigung der Löhne wirkt: doch ist es ein

Mißgriff, wenn man unter den bestehendengewerblichenVerhält-
nissen den Unternehmungsgeist unter den Arbeitern zu unterdrük-
ken sucht und es einer gewissen Zahl unter ihnen unmöglich
macht, ohne Schaden der andern am Unternehmengewinn sich zu
betheiligen. Dem Arbeiter muß es frei stehen, alle seine Fähigkeiten
zu verwerthen und den höchstmöglichenVortheil aus den Mitteln

ziehen, die ihm zu Gebote stehen, um seinen Zustand zu verbessern.
9) Gesetzliche Bestimmungen bei der Weberei

und Spulerei. Jeder Weber oder jede Spulerin hat sich ein

Buch anzuschaffen, welches nicht wie das Arbeitsbuch in die

Hände des Fabrikanten niederzulegenist. Jn dasselbe hat jeder
Fabrikant, Verleger oder Faktor, wenn er Ketten, Schuß, oder

Garn zum Spulen ausgibt, einzuschreiben: i) das Gewicht und

die Länge der Kette (Auf«zug,Werfte); 2) das Gewicht des

Schußgarns und die Zahl der Fäden; welche auf i Meter Länge
der Kette einzutragen sind; Z) die Länge und Breite der zu we-

benden Stücke; 4) den Webelohn entweder nach der gewobenen
Länge oder nach Gewicht oder Länge des einzutragenden Schusses.

Jn die Bücher für die Spulerin muß eingeschrieben werden,
4) das Netto- und Bruttogewicht des zu spulenden Materials; 16)
V die Nummer des Garnsz 3) den Spulerlohn, der entweder

Nach dem Gewicht Oder nach der Länge der zu spulenden Fäden
berechnetwird. Der Weber- u. Spulerlohn muß in gesetzlichenMünz-
sorten ohne Abzug, Agio oder Jnnehaltung bezahlt werden, vor-

ausgesetzt, daß die Arbeit nicht fehlerhaft ist. Der Lohn Muß
sofort bei der Ablieferung bezahlt werden, um zu vermeiden, daß
nicht etwa Faktor und Verleger sich auf Fabrikanten, von denen

sie Auftrag haben, stützenund Zahlungen aus diese verweisen
können,wodurch eine Menge von Unzuträglichkeitenherbeigeführt
werden würde. Derjenige, der Material ausgibt, hat auch selbst
für die Arbeit daran zu zahlen. Das Gesetz läßt zwar eine

andere Vereinbarung in Bezug auf die Zahlung zu, doch muß
diese ausdrücklichvorweg im Buche bemerkt werden.

Die landesüblichenMaaß- und Gewichtwerkzeugemüssen in

jeder Ablieferungsstubebefindlich sein und Jeder, der da weben oder

spulen läßt, ist gehalten, das betreffendeGesetzin der Ablieferungs-
stube anzuschlagen Handelt der Arbeitgeber einer der Bestim-
mungen des Gesetzes entgegen, verfällt er in eine Strafe von

16) Unter Nettogewicht wird das reine Garngewicht,unter Brutto-

gewichtdas Garn mit den Spulen oder Pfeier verstanden.



"88 Deutsche Gewerbezeitung. [März

« bis 45 Franken vor dem Friedensrichter für jeden besondern
Fall. Jm Fall etneuerten Vergebens innerhalb 42 Monaten nach
erlittener Strafe hat das Gericht die Befugniß, das zweite Ur-

theil auf Kosten des Strafsälligen in ein Lokalblatt einrücken zu
la en. .ss

to) Die Gewerbräthe, Gewerbgerichte und Fa-

brikgerichte (oonseils de prud’hommes). Die Einrichtung
der "p1-ud’hommesbesteht seit 4806 und find ihrer gegenwärtig
66 in Thätigkeit. Dieses Gericht ist hauptsächlichbestimmt, um

die kleinen Streitigkeiten zwischenFabrikanten und Arbeitern oder

Meister, Gesellen und Lehrlingen zu schlichten. Fehlt es in einer

·Gegend an jenen Gerichten, spricht der Friedensrichter in Streit-

fällen ohne Appellazion bis zu 400 Franken und in erster Jn-

stanz bis zu jeder Summe.

Die pruckhommes werden von der Regierung in den Or-

ten errichtet, wo es hinreichend -Fabrikeu, Fabrikgewerbe und

Werkstätten gibt, um ihnen Beschäftigung zu geben.
Jm Jahre 4848, 27. Mai erhielten die prud’hommes eine

neue Ordnung. Sie sind zur Zeit aus gleicher Anzahl Arbeit-

geber und Arbeitnehmer zusammengesetztund können nicht weniger
als 8 und nicht über 20 Mitglieder enthalten; diese werden ge-

wählt von den Fabrikanten, Meistern, Werkführern,Arbeitern und

Gesellen, welche wenigstens seit 6 Monaten im Bezirk des Ge-

richts gewohnt und das 24ste Jahr erreicht haben. Der Wahl-
körper theilt sich in zwei Abtheilungen, die eine wird gebildet
aus den Fabrikanten, Meistern und Werkführern, die andere von

den Arbeitern und Gesellen. Als Fabrikant und Meister werden

alle Gewerbtreibende betrachtet, die über ein Jahr Gewerbsteuer

bezahlen und ein und mehrere Arbeiter beschäftigen.Jn der Wahl-
versammlung der Arbeiter führt der Friedensrichter und in der

der Arbeitgeber der Stellvertreter des Friedensrichters den Vorsitz.
Man wählt zunächsteine« dreifache Zahl der nöthigenMitglieder
mittels geheimer Abstimmung und nach relativer Stimmenmehr-
heit. Die gewähltenKandidaten werden von dem Bürgermeisterdes

Bezirks veröffentlichtund angeschlagen. Nach 8 Tagen sindet
die desinttive Wahl nach absoluter Mehrheit statt, wobei die

Arbeitgeber die Arbeiter-Mitglieder und umgekehrt diese die Ar-

beitgeber-Mitglieder wählen. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das höhereAlter. Findet kein Widerspruch gegen die Wahl statt,
konstitnirt sich das Gericht. Wenn aber: wird davon Bemerkung
in’s Protokoll gemacht und die Präfektur beschließtdarüber inner-

halb 8 Tagen.
Nach Maaßgabe eines Dekrets vom 6. Januar 4848 konnten

die prud’i10mmes in zwei Abtheilungen sich zerfällen, dort wo

sich eine bedeutende Fabrikazion zu Tage legte oder die drei Jn-

teressen des Fabrikanten, Meisters und Arbeiters sich kreuzten.
Diese Bestimmung hat aber keinen praktischen Nutzen gehabt.
Man glaubte anfangs, daß sie sich für Lyon und Orange eignen
würde, inzwischenhat man ihre Einführung in Lyon bereits wie-

der aufgegeben und scheint auch in Orange davon abgehen zu
wollen. —

Jeder Wähler ist wählbar, wenn er lesen und schreiben
kann und sich wenigstens ein Jahr lang im Bezirk aufgehalten
hat, Fremde, nicht wieder rehabilitirte Falliten und Personen
welche eine Strafe für Entwendung Von Eigenthum erlitten haben,
sind nicht wählbar. Vorsttzendeund dessen Stellvertreter werden

auf drei Monat gewählt. Der Borsitz und die Stellvertretung
wechselt zwischeneinem Arbeitgeber»und Arbeiter und des Vorsitzen-
den Stimme gibt den Ausschlag. Der stellvertretendeVorsitzendewird
aus derselben der beiden Gruppen genommen. Die Arbeitgeber
wählen die Arbeiter, Vorsitzende und Stellvertreter und umgekehrt
diese die Vorsitzenden aus der Zahl der Arbeitgeber, wenn die

Reihe aU sie kommt. Bei Stimmengleichheitentscheidet auch hier
das Alter· Votsitzendeund Stellvertreter find wieder wählbar,
jedoch nur nach Ablauf von drei Monaten, da während dieser
Zeit die andere Gruppe vorsitzt.

Jedes Gericht hält einen Sekretär und wählt einen Ge-

richtsdiener des Bezirks zum-Beistande und zur Ausführung ge-

wisser Gerichtshandlungen. Es theilt sich in zwei Abtheilungen
(bureaux), in eine besondere und allgemeine. Erstere besteht
aus zwei Mitgliedern, einem Arbeitgeber und Arbeitnehmer,und

i
I
1

tritt wenigstens ein Mal in der Woche zufammen; die allgemeine
Abtheilung ist aus vier Mitgliedern Arbeitgeber und vier Mitglie-
dern Arbeitnehmer zusammengesetztund hält wenigstens zwei Mal
im Monat offene Sitzung und spricht Recht über die Borlagen,
welche nicht auf dem Wege des Vergleichs geschlichtetwurden·

Das Prinzip der Neugestaltung der prud’hommes ist zwei-
. fellos: alle ihrer Gerichtsbarkeit Unterworfenen, im Fall fie nicht ge-
setzlichunfähig sind, zur Wahl zu ziehen,somit allgemeines Stimm-

recht herzuåtellen
Der Gedanke ist unbestreitbar trefflich, aber leidet

ist er so au geführt,daßdie Wahlhandlungen an verschiedenenTagen
vor sich gehen müssen,wodurch eine Menge von Ungelegenheiten
entstehen; wahrscheinlichtritt aber in diesem Bezuge bald eine Aca-

derung ein;

Befugnisse, Gerichtsbarkeit und das Verfahren der

pkud’i10mmes.

Befug«nisse. Das Hauptbefugnißder prud’hommes ist,
die Streitigkeiten zwischen Fabrikanten, Meister, Gesellen und

Lehrlinge in Güte zu vermitteln oder im Fall sie nicht zu ver-

gleichen waren, darüber wer Recht hat zu entscheiden.
Ferner haben die prudihommes auch über die Maaßregeln

zu wachen, welche das Eigenthum an Fabrikzeichen und Mustern
schützen. Sie sind zwar nicht ermächtigt, über Streitsachen in

Folge von Nachmachung und Enteignung Recht zu sprechen, aber

sie nehmen Fabrikzeichenund Muster in Verwahrung, was nöthig
ist, um den Thatbestand irgend einer Enteignung bewahrheiten zu
können. Außerdem dienen sie als sachverständigeSchiedsrichter
über die genügendeoder nicht genügend ausgeprägleEigenthüm-
lichkeit der Fabrikzeichen,und nicht ohne sie darüber gehört zu

haben, können die Gerichte in diesen Sachen eine Entscheidung
fällen.17)

Das erste Gesetz vom 46. März 4806 betraute die prud’—
hommes mit der Ermächtigungdas Jahr ein oder zwei Mal die

Fabriken und Werkstätten zu beaugenscheinigen, um über deren Zu-
stand und BedürfnissesichKenntniß zu verschaffen, inzwischen ist von

dieser Ermächtigung niemals ein regelmäßiger systematischer Ge-

brauch gemacht worden.

Außer den Fällen, die gerade in ihrer Kompetenz liegen,
können auch die prud’hommes von Parteien ersucht werden,
gewisse Verletzungen gesetzlicher Bestimmungen zu bewahrheitenz
inzwischenist es in der Regel gebräuchlicher,sich dieserhalb an

- die Polizei zu wenden.

Als Gewerbpolizeibehördekönnen die prud’hommes eine

Strafe bis zu höchstens drei Tage Gefängniß zuerkennen, wenn

sie von der klagenden Partei angerufen werden in Fällen von

Störungen und Widerspenstigkeiten in Fabriken und groben Un-

gehörigkeitenvon Lehrlingen gegen ihre Meister.
Endlich außer ihren amtlichen Befugnissen haben die prud’-

hommes in der Industrie eine Art von moralischer Schirmvogtei,
welche der ganzen arbeitenden Bevölkerung zum Vortheil gereicht
und die, stets freundgenossenschaftlich,-namentlich in Bezug auf
die jüngerenGenossen, die Lehrlinge, ein vollkommen väterliches

Gepräge annimmt.

Gerichtsbarkeit der prud’hommes. Diese umfaßt nur

diejenigen Gewerbsgruppen, für welche sie errichtet sind; sie ist
auf einen gewissenBezirk beschränktund geht nicht über die ge-

werbliche Arbeit betreffenden Streitigkeiten hinaus. Die prud’-
hommes erkennen nicht über Mißhelligkeitenzwischen Fabrikanten
unter sich. Die Gerichtsbarkeit der prud’h0mmes ist eine von de-

nen, welche bei den Billigkeitsrücksichteneinen großenEinfluß üben.
Die prud«hommeshaben nicht allein die gesetzlichenBestimmungen,
sondern auch die muthmaßlichenAbsichten der Parteien und die

eingebürgertenGebräuche(das Herkomu n, die Usanz) in Erwägung
zu ziehen und darüber klar zu werden, damitein Vertrag über
ein Gesetznicht zu strenge aufgefaßtw rde, ln allen den Fällen,
wo sie nicht an sich klar sind.

Verfahren. Bei irgend einemvot die prud’hommes ge-

17) Die Fabrikzeichenmüssen auch beimHandelsgerichtdeponirt
werden. Bei Musterstreitfällenbrauchen die pruckhommes nicht erst
gehört zu werden«
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hörigen Streitfall hat sich der Kläger an den Sekretär zu wenden

und ihn zu erfuchen, dem Beklagten zu einem bestimmten Tage
eine Ladung zugehen zu lassen. Der so Geladene ist verbunden

persönlichvor der besonderen Abtheilung (Vergleichssenat)zu er-

scheinen und darf sich nicht in Schriften auslassen. Jm Fall er

nicht erscheint, wird er durch den Gerichtsboten 24 Stunden vor

der bestimmten Zeit geladen.
Die besondere Abtheilung vernimmt die Parteien über den

Streitfall und sucht eine Vermittelung zu Stande zu bringen.
Diese wird auch in den Weiiaus MeistenFällen wirklich erreicht.
Nur eine sehr kleine Zahl von Streitfällen kommt vor die allge-
meine richterliche Abtheilung der prud’hommes. Es versteht
sich von selbst, daß die Parteien ein angemessenes Verhalten vor

den prud’hommes zu beobachtenhaben; im Unterlassungsfall
können diese bis auf eine dreitägigeGefängnißstrafeerkennen.

Gelingt die Vermittlung nicht, kommt kein Vergleich zu

Stande, werden die Parteien vor die richterliche Abtheilung ge-

rufen, welche sich sofort konstituiren kann. Die unterliegende
Partei wird in der Regel in die Kosten verurtheilt, doch kann

das Gericht die Kosten auch kompensiren unter die Ascendenten,
Deseendenten- Brüder und Schwestern oder Verwandte gleichen
Grabes- so im Fall wo die Parteien gegenseitig bei verschiedenen
Klagpunkten unterliegen.18)

NDie in der Sitzung gegenwärtigenprud’hommes und der

Sekretär unterzeichnen sofort das Erkenntniß. Die Ausfertigung
desselben wird nur vom Präsidenten, Vizeprästdentenund dem

Sekretär unterzeichnet. Die Erkenntnisse werden der verurtheilten
Partei durch den Gerichtsboten zugefertigt und können24 Stun-

den darauf vollstreckt werden.
«

Die pruckhommes erkennen über Sachen, die in ihrer Kom-

petenz liegen bis zu jeder Streitsunime und zwar in erster und

letzter Instanz ohne Appellazion, wenn die Streitsumme mit Zin-
sen und sonstiger Zurechnung sich nicht über 400 Franken beläuft,
in erster Instanz aber bei Streitsummen über 400 Franken, und

kann die Appellazion beim Handelsgericht oder wo dieses fehlt,
beim Zivilgericht erster Instanz angebracht werden.

Die Urtheile der prud’hommes bis zur Höhe von 300

Franken sind provisorisch und unbeachtet der Appellazion voll-

streckbar und ohne daß die Partei, welche gesiegt hat, Kauzion
stellen müßte. Bei einer Streitsumme über 300 Franken können
sie zwar auch provisorisch vollstreckt werden, aber nur unter

Kauzionsleistung von Seiten der Gegenpartei.
Die Berufung (appel) muß eingelegt werden innerhalb drei

Monaten Nach Zufertigung des Bescheids, später ist sie nicht zu-

lässig. —-

Wir haben jetzt den Verlauf der Sache betrachtet, wenn die

Parteien wirklich vor den prud’hommes erscheinen. Gesetzt
aber eine Partei erscheint nicht zum bestimmten Tage, so ist die

Sache zu ihren Ungunstellentschieden: in der Rechtssprache jugtäe
par dsfaut (Ungehorsamerkenntniß).Die so verurtheilte Partei
kann dagegen Widerspruch erheben (former opposition) innerhalb
3 Tagen nach zugefertigtem Bescheid. Der formelle Widerspruch
enthält Hinweisung auf die nächsteSitzung des Gerichts unter

Beobachtung der Ladungsfrist von 24 Stunden.
Die Strenge der Regel, bezüglichder Opposizionsfristen

wird aber durch eine Gerichtspraris gemildert, welche ganz den

väterlichen Karakter des Gerichts der p1·ud’h0mmes trägt.
Wenn dieses nämlichan sich oder durch Freunde und Nachbarn
der geladenenPartei weiß, daß sie von der Streitsache nicht UN-

terrichtet war, so hat es die Befugniß einen längeren Termin

nI) Wenn das«Gerichtsich für inkompetent hält in Bezug auf den

Streitfall, so verweistes die Parteien selbst, wenn nicht darauf angetragen
wird vor die zuständlgeneri»chke-Wenn eine der Parteien seine Hand-
schrift ableugnen sollte»UndFalsrhungvorschützt,so händigt ihr der Prä-
sident darüber eine Eiiegistraturem- z»eichnetdie widersprechendeUrkunde
und weist ebenfalls die Sache Vor die zuständigenRichter, da die pruck
hommes nicht über Fälschungzu erkennenhaben. (Das Zeichen einer
Urkunde (pakapher) bedeutet nach Meißner das Anbringeneines Zeichens
am Rande eines Blattes, wie dies in- Frankreich auf wichtigenDokumen-
ten von den Gerichten, von Advokaten, auch von Kaufleuten zu geschehen
pflegt, um das Abschneiden von der Urkunde, oder Fälschungenzu ver-

hüten. D. Red.)

sür Widerspruch gegen das Ungehorsamerkenntnißzu erheben.
Jst eine solche längereFrist Vom Gericht auch nicht beim Unge-
horsamsbescheid ausdrücklichausgesprochen worden, so kann der

Verurtheilte gegen- die Strenge des Fristenablaufs Widerspruch
einwenden, wenn ex den Nachweis führt, daß er wegen Abwesen-
heit oder Krankheitvom Prozesse-ruschtunterrichtet war. Nur
der Widerspruch"(0pposjtjon), nicht aber die Berufung (appei)
schiebt die Vollsireckung des Erkenntnisses auf.

Wenn die Bescheide nicht schließlich(desinitif) sind, z. B.

wie solche, welche eine Enquete oder den Besuch einer Fabrik
anordnen, so werden sie, falls sie in Gegenwart der beiden Par-
teien ausgesprochen sind, nicht schriftlich ausgefertigt; man nimmt

an, es genüge, daß die Parteien den Bescheid mit eignen Ohren
hörten. Gegensolche vorbereitende Erkenntnissekann nicht eher
Berufung eingelegt werden, als nach Erlassung des Haupterkennt-
nifses und zugleich mit gegen dieses. Jm ganzen Prozeß kann
der Gerichtshof den Nachweis durch Zeugenabhörunganordnen

und muß sein Erkenntniß sofort nach gefchehenerAbhötung fällen
oder spätestens in der nächstfolgendenSitzung. Der Sekretär

führt nur Protokoll über die Aussagen von Zeugen ins Sachen,
die der Berufung unterliegen (wogegen appellirt werden kann).

Man kann einen oder mehrere prud«hommes:Mitgliederver-

werfen, d. h. sie nicht als Richter annehmen, wenn man weiß,
daß sie ein persönliches Interesse an der Streitsache haben oder

wenn sie mit einer Partei verwandt oder verschwägertsind, bis

zu einem Grade einschließlichGeschwisterkinder, ferner: i) wenn

im Jahre, welches der Verwerfung vorhergegangen ist, ein Kri-

minalprozeßzwischen ihnen und einer der Parteien oder ihren
Schwägern oder Verwandten in direkter Linie stattgefunden hat;
2) wenn ein Zivilprozeß unter ihnen noch stattfindets B) wenn

sie in der Sache eine schriftliche Erklärung von sich gestellt
haben. 19)

Die pruckhommes können auch in Anspruch genommen
werden, d. h. es kann gegen sie verfahren werden auf Grund der

Anklage von Arglist, Betrug oder strafbarem Einverständniß,sei
es im Laufe der Verhandlung in Folge ihrer Erkenntnisseoder

auch wol auf Grund der Rechtsweigerung, wenn sie den Bescheid
hintanhalten oder Fahrlässigkeitim Prozesseüberhauptbeurkunden.

Dieses in Anfpruchnehmen hat vor dem zuständigenAppella-
zionsgerichte zu geschehen. Wenn die Anklage zurückgewiesen
wird, kann der anklägrischeTheil zu Schädenvergütunggegen die

ungerechterweiseangegriffenen prud’h0mmes verurtheilt werden-

Solche Fälle kommen aber sehr selten vor. Die Gerichts-
höfe der prud’hommes erfreuen sich in Frankreich großerAchtung,
ihr Verfahren ist einfach, die Entscheidung folgt rasch, die Kosten
sind ungemein gering, der Geist, der in ihnen herrscht, sich alle

Mühe zu geben, Zwistigkeiten zu vermitteln anstatt fie im Pro-
zeßwegezu entscheiden, gibt ihnen einen Karakter des Wohlwol-
lens und der Würde, welche nicht verfehlen kann, ihnen einen
bedeutenden Einfluß zu sichern und dadurch beizutragen, die Ver-

hältnissezwischen den Gliedern eines arbeitenden Volkskörpers
erträglicherzu gestalten, als an vielen Orten Deutschlands, wo

ein weitläuftiges, kostspieliges,steifes Gerichtsverfahren herrscht
und Richter Recht sprechen, die von gewerblichen Verhältnissen
Nichts verstehen.20)

H) Ueber Arbeiterverbindungen (coaljtjonsd’ouvrjers).
Die Arbeiterverbindungen sind durch das Strafgesetzbuchverboten
und die einfache Thatfache einer solchen kann eine Verurtheilung
durch die Zuchtpolizeigerichteherbeiführen

Als eine Arbeiterverbindung (ooaljtion) im Sinne des Ge-

setzeswird aber verstanden eine Vereinigung von mehreren Arbeitern

Ii) Jn den Fällen, wo die zurückgewiesenenprud’hommes sich
weigetn sollten abzutreten, hat das Handelsgerichtcvom Präsidentender

pkud’hommes unmittelbar in Kenntniß gesetzt, uber die Gültigkeit der

Verwerfung zu entscheiden. Das ganze Verfahrenführt einen Aufschub
Von 43 Tagen herbei. Der pruckhomlpe erhalt 3 Ta« e Frist, um sich
über die angeführte Thatsache zu erklaren, der Präident 3 Tage die

Sache an’s Handelsgericht zu berichten und dieses Letzteremuß seinen Be-

scheidinnerhalb 8 Tagen abgeben-
20 Wer st rundlich juristifchüber die französischenpruckhommesunterrichtenwillchdegmempfehlenwir dass vortrefflicheBuchvon Dr. Meiß-

ner, die Fabrikgerichte in Frankreich, Leipzig, F. A. Brockhaus.
42
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aus einer oder nikhreren Fabriken, welche zum Zwecke hat, eine

Einwirkung auf bas Betragen von andern Arbeitern oder auch
auf das Behaben von diesem oder jenem Fabrikanten auszuüben
in der Absicht, um die einen wie die andern zu Handlungen zu
bestimmen,die sie aus eignem Willen nicht vorgenommen hätten.
So z. B. kann die Verbindung beabsichtigenArbeiter zu verhin-
dern in dieser oder jener Fabrik zu diesem-oder jenem Lohne zu
arbeiten oder sie zu zwingen Feierabend zu machen. Sie kann

ferner zum-Zwecke haben, einen oder mehrere Fabrikanten oder

Meister zu nöthigen, diese oder jene Maßregel der Hausordnung
aufzuheben-oder auch den Lohn zu erhöhen. Die Verbindungen
der Fabrikanten und Meister find gleicher Weise verboten, aber

fiekönnen nur einen Zweck, nämlichHerabsetzung der Löhne
haben.21)

Gleiche Strafen treffen Arbeiter- und Fabrikantenverbindungen.
Vor Kurzem war eine auffallende Ungleichheit in der Begriffsbe-
ftimmung über den strafbaren Fall und bezüglichder zuzuerken-
nenden Strafen. Der Arbeiter wurde nämlich viel härter behan-
delt als der Arbeitgeber. Ein Gesetz vom Jahre 4850 hat diese
Ungleichheit beseitigt, aber das Gesetzbehält das alte Prinzip des

Strafgesetzbuchs (code psnal) bei, wodurch die Verbindung an

sichstraffälligist, abgesehenvom Karakter der sie begleitendenHand-
lung, selbstwenn nichtbereits Drohungen und Thätlichkeitenvorgekom-
men sind. Das Gesetz lautet: Gefängniß von 6 Tagen bis zu
3 Monat und eine Strafe von 46 bis 3000 Franken i) für
jede Verbindung unter Arbeitgebern zum Zwecke die Löhne herab-
zudrückeuz2) für jede Verbindung von Arbeitern zum Zwecke
a) die Arbeit (unter gewissen Voraussetzungen) zu gleicher Zeit
(miteinander) einzustellen, b) die Arbeit in einer Fabrik oder

Werkstatt zu verbieten (die Werkstatt verrufen), c) zu verhindern,
daß man die Arbeit nach oder vor gewissen Stunden anfange
oder d) im Allgemeinen, um zu bewirken, daß die Arbeit auf-
höre, unterbrochen werde, oder die Löhne höher gehen. Die An-

stifter und Leiter dieser Verbindung werden noch härter bestraft.
Das Gesetz spricht gegen fie Strafe von 2 bis 5 Jahren, Ge-

ftellung unter polizeilicheAufsicht während 2 bis 5 Jahren aus·

Jn allen Fällen, wenn eine Verbindung straffällig sein soll, muß
sie ein gewisses Lebenszeichenvon sich gegeben haben.

Die Arbeitgeber und Arbeiter, welche in Uebereinstimmung
Strafen gegen Andere, welche nicht in der Fabrik- oder Hausord-

nung ihre Rechtfertigung finden, oder Urtheile irgend einer Art, so-

genannte Verrufe, verhängt haben, sind straffällig in gleichem
Maaße ohne allen Unterschied auf ihre Stellung.

42) Verjährung des Lohnanspruchs und des Vor-

zugsrechts des Arbeiters in gewissen Fällen. Der Lohn
des Arbeiters verjährt, das heißt er kann denselben nicht einkla-

gen, wenn er 6 Monate Zeit vorübergehenläßt ohne ihn einzu-
ziehen. Die Verjährung erstreckt sich auf Tagelohn, Zuthat
(fourniiures) und Lohn für Arbeiter und Arbeitsleute (ouvkiers
et gens de travail). Sie sindet auch Anwendung bei Stückarbeit

und selbst bei den Arbeitern, welche die Zuthat mitliefern oder bei

solchenArbeitern auf Zeit, welche Nichts als nur ihre Arbeit auf-
wenden, Die Frist wird berechnet für jeden Theil des beanspruch-
ten Lohns. So z. B. ist die Verjährungssrist 6 Monat vom

Ende jeder Woche gerechnet, wenn der Arbeiter in Wochenlohn
stand. Wenn ein Arbeiter in Folge irgend welcher Umstände die

6monatliche Verjährungsfristablaufen sehenmuß, ohne im Stande

IU sein, feinen Lohn erheben zu können, so kann er die Verjäh-
tung unterbrechen, indem er sich von seinem Arbeitgeber ein

schriftliches Schuldbekenntnißgeben läßt« oder gerichtlich Klage
erhebt. Jn dem einen oder andern Fall ist sein Recht für die

Zukunft gewahrt. Die Verjährung wird aber nicht unterbrochen
durch die gesetzlicheUnfähigkeitdes Gläubigers; so findet fie
statt gegen Minderjährigeund verheirathete Frauen unbeschadet
des Regressesdieser gegen Vormünder und Ehemänner. Gegen den

Arbeitgeber, der die Verjährungvorfchützt,kann in Folge Antrags
des Arbeiters aUs Cidesleisiungerkannt werden.

21) Sie können allerdings noch einen andern Ziyeckhaben: nämlich
durch gewisseVorkehrungen und Besprechungen verhindern, daß wider-

spenstigeoder sich unangenehmmachende Arbeiter von den so verbündeten
Fabrikanten angenommen werden dürfen. D. Red.

is) Ein Vorzugsrecht des Arbeiters auf Zahlung
seines Lohns besteht gesetzlich nicht. Wenn ein Arbeitgeber
zahlungsunfähigwird, (dåcede jnsolvabie) hat die Schuldforde-
rung des Arbeiters nicht mehr Recht als die der andern unpri-
vilegirten Gläubiger. Eine Ausnahme findet nur im Fall eines

gerichtlichenKonkurses (tajllite) statt. Der Lohn, den die ohne
Dazwischenkunft eines Unterhändlers,Kommissionärs oder Faktors
unmittelbar vom Gemeinschuldner beschäftigtenArbeiter zu for-
dern haben Hund zwar für die Zeit eines Monats vor Ausbruch
des formellenKonkurses, wird den privilegirten Forderungen beige-
zählt und dem Dienstlohn gleichgeachtet.

ts) Fabrikgeheimnisse Kein Arbeiter darf irgend Je-
mandem die Geheimnisseder Fabrik oder Werkstatt verrathen, in

der er arbeitet, denn sie gehören ihm nicht. Inzwischen gibt es

heutzutage kein Fabrikgeheimnißmehr. Die Wissenschaft ge-

langt bald dghin die Verfahrungsweise irgend einer Fabrikazion
durchsichtig für Jeden zu machen- der von Fache ist, nichtsdesto-
weniger aber fallen Arbeiter, welche Fabrikverfahrungsweisen
verrathen, die in ihrer Allgemeinheitoder im Einzelnen als Ge-

heimnisse betrachtet werden, in schwere Strafe. Sind fie einem

Ausländer und einem im Auslande lebenden Franzosen enthüllt,
so wird solches als ein Verbrechen betrachtet und mit entehrenden
Strafen (reclusion) Verlust der bürgerlichenEhrenrechtewährend
5 bis 40 Jahren) belegt. Das Gesetz spricht auch eine Geldstrafe
bis zu einer sehr hohen Summe aus, nämlich von 500—20,000
Franken. Jm Fall die Entfremdung von Geheimnissen zu Gun-

sten eines Jnländers geschah, kann auf Gefängnißvon3 Monaten bis

zu2Jahren und eine Geldstrafe von46-—200 Franken-erkanntwerden.
is) Das Abwendigmachen von Arbeitern. Das Ge-

setz bestraft auch das Abwendigmachen von Arbeitern fürs Aus-

land, sie muß aber in der Absicht geschehensein, der französischen
Jndustrie zu schaden. Denn in sunseren Zeiten, wo die industrielle
und commerzielleBeziehung unter den Völkern so mannigfaltig
sind, kommt es alle Tage vor, daß französischeArbeiter in’s Aus-

land gehen und sie können nicht daran behindert werden. Wenn

inzwischendurch einen Unterhändler Arbeiter eines in Frankreich
liegenden Etablissements durch Versprechungen oder Geschenkever-

leitet werden, ihre Thätigkeit der Begründung eines gleichen
Etablissements im Auslande zu widmen, so ist dies ein Fall, der

unter die Bestimmung des code pånal fällt. Er kann eine Ver-

urtheilung zu 6 Monat bis 2 Jahr Gefängniß und eine Geld-

strafe von 50 bis 300 Franken zur Folge haben-

Die Vereine oder Gesellschaften zu gegenseitiger
Unterstützung

Ein Gesetz, welches gewisseallgemeine Bestimmungen in Be-

zug aus jene Gesellschaften anordnet, besteht seitdem 45. Juli 4850.

Die Gesellschaften, welche sich bilden, können auf Verlangen als

gemeinnützigeAnstalten (milde Stiftungen) erklärt werden und

sind als solche berechtigt, Geschenke und Vermächtnisseannehmen
zu dürfen. Es ist diesen Gesellschaften verboten ihren Mitglie-
dern Pensionen zu versprechen und sie Müssensich beschränken
auf zeitweilige Unterstützungin Krankheits- und Sterbefällen.
Die Zahl ihrer Mitglieder darf nicht unter 400 und nicht über

2000 sein. Inzwischen kann der Minister des Handels und der

Landwirthschaft auf Ansuchen des Bürgermeistersund Präfekten
die Gesellschaftenermächtigendie Zahl ihrer Mitglieder über 2000

auszudehnen. Die Minimalzahl 400 kann ebenfalls für ländliche
Gemeinden und in sonst geeigneten Fällen herabgesetzt werden.

Die Gesellschaften für gegenseitigeUnterstützungstehen unter Ob-

hut und Aufsicht der Gemeindebehörde. Der Bürgermeisteroder

ein Rathsmitglied (Le mail-e ou un adjoint par M CISISZUO
haben das Recht ihren Sitzungen beiz wohnen Und-denVorsitz
in denselben zu übernehmen. Der ord ntliche Poklltzendeoder

dessenStellvertreter werden übrigensvor den Mitgliedern statu-
tengemäßerwählt und können wiederge, ählt Welsdett

Die von den Mitgliedern zu zahlenikenBeiträgesind statu-
tengemäßbemessennach der von der Regierung aufgestelltenoder

für richtig erklärten Sterblichkeitstabelle.Wenn die Kapitalien
einer Gesellschaftvon mehr als 400 Mitgliedern über eine Summe

von 3000 Franken ansteigen, wird der Ueberschußin die Staats-
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Depofitenkasse (caisse des depöts et consignations) gelegt.22)
Wenn die Gesellschast unter 400 Mitglieder zählt, kann die Ein-

zahlung in die Depositenkasse schon stattfinden, wenn der ange-

sammelte Gefellschaftsfond (Grundstock)4000 Franken übersteigt.
Die in die DepositenkasfeeingezahltenGelder werden mit 41X20X0
jährlich verzinst. Die gedachten Gesellschaften sind erutächtigr
Kapitalanlagen bei Sparkassen zu Wachen bis zUr Höhe einer Summe,
gleich den Summen, welche zum Besten jedes einzelnen Mitglie-
des festgesetztworden sind.

Bezüglichder Gaben und Vermächtnisseist bestimmt, daß
gleichviel ob fie in Geld oder Geldeswerth, in Effekten und Mo-

bilien bestehen, sie Vorbehaltllch der Genehmigungdes Präfekten

angenommen werden können, falls sie einen Werth von 4000

Franken nicht überschreiten Finder diese Ueberschreitung aber

statt und bestehen sie in Immobilien, liegenden Gründen und Gü-

tern, so bedarf es der Genehmigungder Regierung. Die Getan-

ten und Verwalter der in redestehenden Gesellschaften können

jederzeit Gaben und Vermächtnisseunter Vorbehalt annehmen.
Die endliche Genehmigungder Regierung hat die Wirkung den

bestimmten Tg der Vollziehung festzusetzen.
Wo es nöthig ist, sind die Gemeinden verpflichtet ohne

Entschädigungden anerkannten Gesellschaften oder ihren Zweig-
vereinen Lokale einzuräumen,sowie sie auch gehalten sind, die

Bücher und Register für die Verwaltung gratis herzugeben. Jm
Fall die betreffende Gemeinde nicht die dazu erforderlichen Mittel

besitzt,hat das betreffendeDepartement statt ihrer einzutreten.
Diese Vorrechte werden gegengewogen durch Bestimmungen

behufs etwaiger Abänderungder Statuten und Auflösung der

Gesellschaft.Letztere findet ohne Weiteres statt, wenn Aenderun-

gen der Statuten einer vom Staate anerkannten Gesellschaft vorge-
nommen werden und diese, jenes zu thun, nicht zuvor die Ge-

nehmigung der Regierung eingeholt hat. Wird die Auflösung
verfügt, so werden den Mitgliedern, aus denen die Gesellschaft zur
Zeit besteht,ihre beziehendlichenEinlagen abzüglichder Unterstützun-
gen, die sie etwa persönlich erhalten haben, so weit der Fond

reicht, zurückerstattet.Der dann noch möglicherweiseverbleibende

Rest wird unter die GesellschaftengleicherNatur oder an andere

milde Stiftungen im Umkreis der Gemeinden vertheilt, oder wenn

keine vorhanden sind, an die Unterstützungskassendes Depar-
tements pro Rata der Zahl ihrer Mitglieder.

Das Gesetz überläßt der Regierung endlich die Sorge durch
Verordnung zu bestimmen t) die Bedingungen und Bürgschaften,
Unter welchen irgend eine Gesellschaftfür gegenseitigeUnterstützung
als milde Stiftung betrachtet werden darf; 2) die Art und

Weise der Beaufsichtigungdurch die Staatsgewalt; 3) die Ver-

anlassungen, welche den Präfekten befugen, die zeitweilige Schlie-
ßung der Gesellschaftzu Verfügenz4) die Bedingnisse und Förm-

lichkeiten bei der schließlichenAuflösung.Tranfitorische Maßregeln
greifen Platz in Betress der bereits bestehenden Gesellschaften.
Diejenigen, welche bereits als milde Stiftungen anerkannt sind,
bleiben ungeschmälert bestehen auf Grund ihre-r Satzungen-
Die nicht anerkannten Gesellschaften-die aber schon so lange be-

stehen, daß die Grundsätze,auf denen sie beruhen, sich als bewährte

heransgestellt haben, können als milde Stiftungen nachträglich
anerkannt werden, selbst wenn ihre Satzungen nicht Mit dem ge-

genwärtigenGesetz ganz in Uebereinftinemungstehen. Die neuen

sich jetzt erst bildenden Gesellschaften oder die sich in Zukunft
bilden dürften; können sich verwalten wie sie wollen, falls sie
keinen Anstllch auf Anerkennung des Staats ihrer Vereinigung
als eine Milde Stiftung machen. Nichtsdestoweniger können sie
auf Bericht des Staatsraths aufgelöst werden, im Fall sie sich

betrügerischerHandlungen schuldig machen oder aus dem Karakter
Von gegenselllgmWohlkhiitigkeitsanstaltenheraustreten.

Jm Fall von Widersetzlichkeitgegen die Auflösungsverfügung
Werden die Mitglieder- Direktoren und Gründer vom Zuchtpvlls
zeigeklchtMit einer Strafe Von 400 bis 500 Franken, Gefängniß
von 6 Monaten bis zu 2 Jahren und Verlust des Bügerrechts
von i bis 5 Jahren Dauer belegt.

"

VJ WelcheUngleich einigen DepositeukasseninDeutschlandihre Kapi-
tale zur Verzinsungbringt D. Red.

Wie Sparkassen.
Die Sparkassen unterscheiden sich von den Pensionskassen,

von denen gleich die Rede sein wird, wesentlich dadurch, daß man

zu jeder Zeit die eingelegten Summen zurückerhaltenkann. Die

FebruarrevoluzionI brachte allerdings ein Abweichen von diesem
Prinzip zuwege« Der öffentliche«Schatz hat aber dafür den

Einlegern alle nur« möglichebillige Entschädigunggewährt, und

haben gegenwärtigdie Sparkassen, wie sie auch niemals geschlossen
waren, ihren ursprünglichenKarakter der bereiten Wiederbezah-
lung der Einlagen angenommen.

Die Sparkassen verzinsendie Einlagen mit 40X0. 4 Frank
ist die geringste Summe und 300 Franken in der Woche die

höchste,welche angenommen wird. Die Gesammtfumme der Ein-

lage eines Einzelnen darf nicht 4500 Franken Grundkapital
übersteigen.Mit den Zinsen kann fie sich auf 2000 Franken er-

heben, was darüber ist, wird nicht verzinst. Doch kann dieses bei

der Staatskasse auf den Namen des Besitzers deponirt werden.

Einfach ist die Form, in welcher man die Einlage bei der

Sparkasse zu bewirken hat. Man begibt sich in das Kassenlokal
am bestimmten Tage, dergewöhnlich der Sonntag ist und er-

hält bei erstmaliger Einlage ein Buch, welches eine Nummer,
den Namen des Einlegers und der eingelegten Summe enthält,
mit Bemerkung des Tags der bewirkten Einlage. Bei erneuter

Einlage wird zugeschriebenund bei ihrer Zurücknahmeeinzelnoder

im Ganzen abgeschrieben.

Pensionskasse.
Das Gesetzvom is. Juni 4850 bestimmt, daß unter Garantie

des Staats eine Pensionskasse errichtet werden soll, zum Bezug
für Leibrenten im Alter.

Das Kapital der Pensionskasse wird durch freiwillige Ein-.-

lagen in die Depofitenkasse des Staats beschafft. Die Einlage
kommt nur zur Verrechnung, wenn sie die Summe von 5 Fran-
ken oder irgend eine Vielheit von 5 Franken erreicht hat. Die

Zahlungen unter 5 Franken werden in einer Zwischenkassege-

sammelt.
Der Betrag der zu erhebenden Leibrente wird nach dem Ta-

rts und nachMaßgabeder beziehentlichenEinlagen vermittelt und zwar
t) aus den auflaufenden Zinsen zu 50X0des Kapitals; 2) aus den

Wechselfällender Sterblichkeit, die eintreten können in den Jahren,
die zwischen dem Alter des Einlegers und dem Alter inneliegen,
wo die Pension nach den festgesetztenGrundsätzeneintritt; oder

wird 3) endlich abgemacht beim Ableben durch Zurückzahlung
des eingelegten Kapitals, vorausgesetzt, daß der Einleger diese
Bedingung im Voraus gestellt hatte. Die Einlagen können zu

Gunsten von Jedem gemacht werden, der über 3 Jahre alt ist,
doch ist bis zum 48. Jahre die Genehmigung des Vaters, der

Mutter oder des Vormundes dazu nöthig. Die Einlage, welche
vor der Verheirathung geschehen ist, gehört dem der beiden Ehe-
gatten,» der fie bewirkt. Einlage während der Ehe von einem

oder dem andern der Ehegatten bewirkt, gehörenautheilig beiden zur

Hälfte-. Jm Fall der Trennung von Tisch und Bett, kommt die

Einlage Deut zu Gute, der sie gemachthat. Jn Abwesenheitsfällen
eines der beiden Gatten von länger als einem Jahre, steht es dem

Friedensrichter je nach den vorliegenden Umständen zu, die Er-

mächtigungzu ertheilen, die Einlagen ausschließlichzu Gunsten
des einlegeuden Theils zu bewirken. Gegen den Ausspruch des

Friedensrichters ist eine Berufung beim Tribunal erster Jn-

stanz (Untergericht) zulässig· Keine Leibrente kann eine Summe

von 600 Franken übersteigen. Die Einlage wird in Bezug auf
Dritte erst nach dem Verlauf eines Jahres als destnitiv betrachtet.
Die Leibrente kann nicht mit gerichtlichemBefchlag belegt werden

bis zur Summe von 360 Franken.« Die rückständigenZinsen
(arreskages) müssenvierteljährlichbezahlt Werden. Der-Eintritt

in den Genuß der Pension findet nach Wahl des Einlegers vom

50. bis 60. Jahre statt. Jn den Fällen jedoch, wenn vorschrifts-
mäßigbewahrheitete schwere Verletzungen,vorzeitigeInvalidität,

-- vollkommene Arbeitsunfähigkeit,herbeiführen,-kann die Pension

auch vor dem 50. Jahre nach Maßgabe der vor dem Eintritt

der ArbeitsunfähigkeiteingezahltenQuoten beansprucht werden.

ts-
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Beim Ablebeu des Einlegers, geschehedieses vor oder nach
Eintritt in den Genuß einer Pension wird das von ihm hinter-
legte Kapital ohne Zinsen an seine Erben ausbezahlt, wenn er

solches zur Zeit seiner Einlage ausdrücklichso bestimmt, wozu
er befugt ist. Hat er aber keineErben, so fällt das Kapital der

Pensionskassezu. Alle ungerechtfertigte Einlagen entweder mit

falscher Angabe Von Namen, Beruf und Alter oder unter man-

gelnder Vollmacht, auch überschießendüber diejenige Summe

bewirkt, welche einzuzahlen ist, um eine Pension von 600 Franken

zu erhalten, wird vom Staate ohne Zinsen wieder zurückbezahlt.
Jeder Einleger erhält ein Buch, in das seine Einlage und

die - dieser entsprechende Leibrente eingeschrieben- werden. Alle

Zeugnisse, Notoritätsattesteund andere gerichtliche Beweisstücke,
insofern sie Bezug haben auf die Pensionskasse,sind gratis und

stempelfrei auszustellen.
Der Ausführungsmodusdes Gesetzes ist in die Hand der

Regierung gelegt; die Kasse wird von der Verwaltung der De-

positenkassemit geführt. Die behufs, zum Genuß einer Leibrente

zu gelangen eingezahlten Gelder, sowie die Zinsen derselben sind
nach und nach und zwar jeden Tag in Staatspapieren anzulegen,
welche auf den Namen der Pensionskasse eingeschrieben werden.

Solche Käufe dürfen nur in Papieren stattstnden, deren Kurs

unter part steht, unter Vorzug Derjenigen wieder, welche die höch-
sten Zinsen geben. Alle 6 Monate hat die Depositenkasse auf
das große Buch von Frankreich die Leibrenten einzutragen und

zugleich die Namen Derjenigen, welche sie zu empfangen haben,
und die im Laufe des Halbjahres fällig geworden sind. Sie ist
auch verpflichtet in denselben Zeitabschnitten im Namen der Amor-

tisazionskasse durch eine Vorwegnahme für Rechnung der Pen-

sionskasse diejenige Rentenquote auf den Staat zu übertragen,
welche erforderlich ist, um zum mittlern Kurs der während des

Semesters bewirkten Rentenkäufe ein Kapital aufzustellen gleich
beut der einzutragenden Leibrenten.

Eine Kommission unter dem Minister des Handels und der

Landwirthschaft ist betraut mit der Untersuchung aller bei der

Pensionskasse vorkommenden Angelegenheiten. Sie besteht aus

25 Mitgliedern, nämlich 4 aus der Nazionalversammlung, 2

Staatsräthen, welcheder Staatsrath ernennt, 2 Räthen vom Kassa-
zionshofe von ihm selbst gewählt, 2 Rechnungsräthen, 2 selbst-
gewähltenMitgliedern von der Akademie der Wissenschaften, 2 eben

so ernannten Mitgliedern der Akademie der Moral und Politik, der

Finanzhauptkalkulator (directeur de la comptabilitå au minjståre

des Anances), der Finanz-Rentendirektor (directeur du mouvement

des Fonds), zwei geistliche Herren, zwei Doktoren der Medizin,
zwei prud’hommes, ein Landwirth, ein Gewerbtreibender und

endlich ein Handeltreibender. Sämmtlicheletztgenannte Mitglieder
ernennt die Regierung auf 4 Jahre und sie können wieder er-

nannt werden. Der Handelsminister führt den Vorsitz in der.

Kommission

Gesetzin WetressungesunderMahnung-tm

Dieses Gesetz wurde am 43. April 4850 angenommen.
Nach demselben ist in jeder Gemeinde der Gemeinderath befugt,
nachdem er es nach besonderer Erwägung für nöthig gefunden
hat, eine Kommission zu ernennen mit dem Austrage Maßregeln
zu ermitteln und vorzuschlagen, von denen nicht abgesehen werden

kann, um ungefunde Wohnungen, welche von Andern als vom

Eigenthümer,Besitzer oder Nutznießerbewohnt werden, wieder-

gesund zu machen. Und werden solche Art Wohnungen als un-

gesund betrachtet, welche sich iU einem Zustande befinden, daß sie
Leben oder Gesundheit der darin Wohnenden in Gefahr bringen;
(qui se trouvent dans les conditions de natuke å portek at-

tejnte å la Vie ou å la santd de leurs jnhabjtants) die ganze
Kommission besteht aus 9 Mitgliedern zum höchstenund minde-

stens aus 5, unter denen ein Arzt, ein Bauverständigerund je
ein Mitglied des Armenversorgungsamts,und des Gerichts der

prud’hommes sich besinden müssen. Der Vorsitz gebührt dem

Bürgermeister(Gemeindevorstand)oder dessenStellvertreter, Der

Arzt und Bauberständigekönnen aus einer andern Gemeinde ge-
wählt werden. Alle 2 Jahre scheidet IXZder Mitglieder ausJ

Die Ausscheidenden find jederzeit wieder wählbar.
steht die Kommission aus 42 Mitgliedern.

Die Aufgabe der Kommissionbesteht im Besuchderjenigen Woh-
nungen, die ihr als ungesund bezeichnetworden sind, unt sich zu ver-

gewissern, ob dem wirklich so sei, die Ursachen davon zu ermitteln
und Mittel zu deren Beseitigung anzugeben. Die Kommission
bezeichnetauch die Wohnungen, wo eine solche Beseitigung nicht
thunlich erscheint. Der betreffende Bericht wird im Rathhaus

(secr(åtariat«»deMairie) ausgehängt und eine Abschrift davon
den Parteien-, denen es angeht, zugefertigt, welche sich innerhalb
eines Monats darüber zu erklären haben. Nach Ablauf des

Monats wird der Bericht und die Auslassung der Parteien dem

Gemeinderath zur Entscheidung vorgelegt. Dieser bestimmt dann

l) welche Arbeiten zur Reinigung oder Gesundmachung vorge-
nommen werden sollen und an welchen Orten dies ganz oder theil-
weise zu geschehenhabe, sowie die Zeit, innerhalb welcher die

Arbeiten aungführt sein müssen;2) die Wohnungen, wo solches
nicht ausführbar ist. Eine Berufung gegen die Entscheidung des

Gemeinderaths an den Präfekturrath ist den Parteien gestattet,
doch muß sie innerhalb eines Monats vom Tage des Bescheids
der Gemeindebehördeangerechnet eingelegt werden. Diese Beru-

fung hat aufschiebendeKraft.

Auf Grund der Entscheidung der Gemeindebehördeoder (im
Fall der Berufung) des Präfekturraths, wenn erkannt worden ist,
daß an den Ursachen der Ungesundheit Eigenthümeroder Nutz-
nießer Schuld tragen, gibt diesen die Gemeindebehördevon Po-
lizeiwegenauf, die für nothwendig erachteten Arbeiten vornehmen
zu lassen. Die zur Ausführung derselben erforderlichen Vorbe-

reitungen oder Bauten sind während 3 Jahre von der Thür- und

Fenstersteuer befreit.
Wenn die als unerläßlicherkannten Arbeiten nicht in den

festgesetztenFristen ausgeführtwerden und die betreffende Joh-
nung zu einem Drittel bewohnt bleibt, so fällt der Eigenthümer
oder Nutznießerin eine Geldstrafe von 40 bis 400 Franken.
Jm Fall die Ausführung nicht vor Ablan eines Jahres vorn

Tage der Verurtheilung an gerechnet geschieht und die ungesunde
Wohnung fortwährend zum dritten Theile bewohnt bleibt, so
kann der Eigenthümer oder Nutznießer in eine die Kosten der

ausgelegten Bauarbeiten gleichkommende Geldstrafe verurtheilt, ja
dieselbe aufs Doppelte erhöht werden.

Wenn nachgewiesen ist, daß die Wohnung nicht gesund zu
machen ist, so ist die Gemeindebehördebefugt innerhalb einer

Frist, die sie selbst festsetzt, anzuordnen, daß vorläusigdie Woh-
nung nicht bewohnt-werden dürfe. Das gänzlicheVerbot sie zu

bewohnen, kann nur von der Präfektur ausgesprochen werden- ge-

gen deren Entscheidung eine Berufung an den Staatsrath offen steht.
Der Eigenthümeroder Nutznießer,welcher dem ausgesprochenen
Verbot zuwider handelt, hat eine Geldstrafe von 46 bis 400

Franken zu bezahlen und im Fall sich feine Widerspenstigkeitin-

nerhalb des Jahres wiederholt, eine Geldstrafe vom gleichen oder

doppelten Betrage des Miethpreises der für unbewohnbar erklärten
Oertlichkeit. Die Strafen fallen in die Armenkassedes Orts.

Wenn in Folge der vorangegangenen Maßregeln die Auf-

hebung eines Miethvertrags eintritt, so hat dieselbe keine Wirkung
auf Vie etwaigen Schädmanfpküchezu Gunsten des Abmiethers.

Wenn die Ungesundheit aus äußeren Ursachen entspringt,
welche andauernd sind, oder: wenn diese Ursachen nur durch eitle

Hauptarbeit oder allgemeine Bauten beseitigt werde-n können,

dann reicht die Kraft eines einzelnen Eigenthümers nicht aus,
aber die Gemeinde kann in gewisser Form und unter vorge-

schriebenenBedingungensämmtlichebetreffendeGrundstücke-Welche
im Umkreis der zu unternehmenden Arb iten liegen- exPWPkiiren
Die Theile der Grundstücke,welche nach ewirkter Versetzungin
einen nicht gesundheitsgefährlichenZustand und HochAbtrennung
der Bodenflächefür die nun aufzufiihrendn Gebäude etwa übrig

bleiben, können in öffentlichemAufstrich Vetkallfkwerden. Die

ursprünglichenEigenthümeroder Rechtsnachfolgerder abgeeigne-
ten Grundstückehaben inzwischennicht das Recht, wie es wol

in andern Fällen der Abeignung zum gemeinen Besten stattstndet,
eine Rückgabeder zum Wiederverkauf gestelltenBodenflächezu

Jn Paris bee-
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fordern und zwar zu einem in Folge freundschaftlicher Ueberein-

kunft oder durch Schiedsrichter festgesetztenPreise-

ZiliecFestsetzungenbei gbrechnnng zwischenFüleistern
und ctiabr«ik-;Ruusieuten.

Nach dem Gesetz vom is. März 4806 nehmen die Bestim-
mungen, welche bei Abrechnungder Fabrik-Kaufleutemit den Mei-

stern Platz greifen, vornehmlich auf die Seidenweberei in Lhon
Bezug· anwifchen auch in anderen Fabrikbezirken,wo gleiche
Verhältnisse vorherrfchen, Werdensie zur Anwendung gebracht.
Zunächst ist zu bemerken, daß die Quittungsbücherin Händen der

Meister Nichts gemein haben mit den Arbeitsbüchern,von denen

in einem früheren Abschnitt die Rede gewesen ist. Man wird

sich bald durch Kenntnißnghme der betreffenden Bestimmungen
über die Abrechnung überzeugen,daß das Gesetz das Vorhanden-
sein eines Fahrikgerichts (consejl de prud’h0mmes) voraussetzt,
nur an Orten, wo ein solches besteht, ist die Führung von Quit-

rungsbüchernverpflichtend.
SämmtlicheMeister haben sich demnach beim Fabrikgericht

mit einem doppelten Quittungsbuch für jeden Stuhl zu versehen,
den sie in Gang setzenwollen und zwar müssensie dies innerhalb
8 Tagen nach dem Tage der Jngangsetzung der neu verzeichneten
Stühle bewerkstelligen. Jn dieses numerirte und mit Seitenzahlen
verfehene Buch, was selbst nicht dem Besitzer eines einzigenStuhls
verweigert werden darf, wird Name, Vorname und Wohnung
des Meisters eingetragen. Beim Fabrikgericht wird ein Register
über die ausgegebenen Bücher geführt. Der Meister versteht das

Register und das ihm doppelt überreichteBuch fürjeden Stuhl
mit seiner Namensunterfchrift. Eines dieser Bücher läßt er in

Händen des Fabrikkaufmanns, für den der Stuhl arbeitet und

kann sich dagegen ein Empfangsbekenntnißausbitten. Sobald

ein Meister aufhört für einen Fabrikverleger zu arbeiten, muß
er es sich im Quittungsbuch bescheinigen lassen, daß er seine
Rechnung abgemacht habe. Wäre dies nicht geschehen, so hat
der Fabrikverleger den Schuldrest in’s Quittungsbuch einzu-
tragen. Der das Quittungsbuch besitzende Fabrikverleger legt
nun dasselbe denjenigen Fabrikverlegern vor, für welchen der be-

treffende Meister auch Stühle gehen hat, damit dieselben darin

die Beträge auch einschreiben können, welche der Meister ihnen
etwa schuldet.

Wenn ein Meister Schuldner bei einem Fabrikverleger ge-
blieben ist, für den er aufhörte zu arbeiten, so hat Derjenige, der

ihm Arbeit geben will, das Versprechen zu leisten, ihm den 8ten

Theil des für diese Arbeit bedungenen Preises innezubebalten
und hat der ältesteGläubiger den Vorrang und so weiter fort.
Diesen Vortheil der Abzahlung in Raten genießt der Schuldner
aber nur in den Fällen, wenn ek- Mit Bewilligung des Arbeitgebers
zu arbeiten aufgehörtoder dies zu thun eine andere gerechte
Ursache gehabt hat.

Jm Gegenfalle ist der neue Verleger, der den Meister be-

schäftigenwill, gehalten den früheren Verleger rückstchtlichder
Forderung in Bezug auf Fabrikmaterial ohne Beschränkungnnd

abgesehenvon aller früheren Schuld zu bezahlen- aber in Betkeff
der Geldvorschüsseund dergleichen, welche der Meister etwa
schulden mag, spricht sich das Gesetz wahrscheinlichin Berücksich-
tigung, daß hier kein Zwang zur Verschuldung wie bei Fabrik-
Material vorliegt, minder streng aus und beschränktdie Verpflich-
tung zur Abweichungder Selbstschuldner auf die Summe von

500 Franken.
Der Tag, gU dem die Schuld eines Meisters an einen Ver-

leger fällig wurde, wird durch bewirkten Rechnungsabschluß,Ein-

fchreibung in’s Quittungsbuch und Vorzeigung beim Fabrikge-
richte als rechtlich festgestelltbetrachtet, aber diese Feststellunghat
nur Wirkung zwischenVerlegern und ihren Meistern und lediglich
zur Vollziehungder vorhergehendenVerfügungen.

Wenn ein Verleger einem Meister ohne-Quittungsbuch für
den betreffenden Stuhl Arbeit gibt, so übernimmt er damit die

Verpflichtung sämmtlicheSchulden sofort baar zu bezahlen, welche
jener Meister für Fabrikmaterial gemacht hat. Geldschuldenaber

nur bis zu einem Betrage von 500 Franken.

Die Eingangs vorgeschriebenenErklärungen werden von dem

Fabrikverleger sowol in das Quittungsbuch des Meisters als in

das in eignen Händen befindliche eingetragen.

Lasten beim Jahrikgerichteder prudlhommes.
Wenn die Parteien freiwillig vor den prud’hommes erscheinen,

sei es vor der vergleichenden oder richterlichen Abtheilung der-

selben, so gibt ihre Erklärung, welchedurch den Gerichtsschreibekauf-
gesth und von ihnen unterschrieben wird, keine Veranlassung
zu Kosten.

,

Dem Gerichtsschreiberist außerdem zu bezahlen:
für eine Ladung . . . 0 Fr. 30 Et.

für eine Ausfertigung per Blatt von 20 Zeilen
auf der Seite nur 40 Sylben in die Zeile 0 ,, 40 ,,

Fertigung einer Registratur über das Nichtzu-
standekommen eines Vergleichs «

. . 0
» 80 ,,

dergleichen Registratur über Hinterlegung des

Models eines Fabrikzeichens . . . 3
» 00

,,

dem Gerichtsfchreiber (gretiiier) des Handelsge-
richts für Fertigung der Registratur über
Hinterlegung des Models eines Fabrik-
zeichens ...........3»00,,

dem Gerichtsdiener für jede Ladung . 4
» 25 ,,

Zufertigung des Bescheids . . . . . . . 4
»

75 »

Wenn die Entfernung, wo die Partei wohnt, über
ein halb Myriameterhentfernt ist für Hin-
und Her-Ladung . . . . . . . . . ·4

» 75»
Zufertigung . . . . . , . . . . 2 ,,

—

«

Kopialien für jedes Blatt von 20 Zeilen und

40 Shlben in der Zeile . . . . . . 0
» 20

»

Jn dieser Taxe ist Papier, Eintragung und Bestellung mit

einbegriffen.
Die Taxe für die Zeugenabhörungist gleich dem Lohn für

einen Tag Arbeit, wol auch das Doppelte,- wenn der Zeuge ge-
nöthigt wurde, sich durch einen Andern inzwischen seine Arbeit
machen zu lassen, je nach dem Ermessen des Gerichts. Der

Zeuge, der kein bestimmtes Gewerbe betreibt, erhält 2 Franken.
Dem Zeugen, der nicht im Bezirk zu Haufe ist, wo er vernom-

men wird, oder wenn er hier wohnt, doch über 21X2Mhriameter
Weg bis zum Gericht zu machen hat, wird so viel Mal ein

doppelter Tagelohn oder4 Franken vergütet, als er Male der

Entfernung von 5 Mhriameter zwischenseinem Wohnort und dem

Sitz des Gerichts liegen hat.
Gerichtsschreiber oder Gerichtsdiener an Fabrik- oder Han-

delsgerichten, die überführt werden können, daß sie eine höhere
Tare als die vorgeschriebenein Ansatz gebracht haben, verfallen
in die Strafe, welche auf Erpressung steht.

Bedingungen
welche zu erfüllen find um in eine Gewerbeschule

einzutreten.

Jn Frankreich gibt es drei Staatsgewerbschulen, nämlich zu
Chalons sur Marne, Angers und Air. Diese Gewerbschulen
sind zur Heranbildung von Werkführern, Fabrikmeistern und tüch-

tigen Arbeitern bestimmt. Der Lehrkursus ist ein dreijähriger.
Der Unterricht ist zugleich theoretisch und praktisch. Der theore-
tische begreift französischeSprache, Schreiben, RechUeU- Geome-

ttie, beschreibendeGeometrie, Mechanik, Maschinenzeichnenund die

Grundlehren der Chemie und Physik Der praktische Unterricht
wird in vier Werkstättenertheilt und zwar im Schmieden, Feilen,
Formen, Modelliren, Drehen, Gießenund AdestikM

Jn jeder Gewerbschule befinden sich 300 Schüler und zwar
auf Kosten des Staats 75 Schüler, welche ganz frei, 75 Schüler,

welche dreiviertel frei und 75 Schüler- Welche halbfrei gehalten
werden; 75 Schüler werden auf Kosten ihrer Familie darin ge-

halten. Die Freistellen werden vom Minister des Handels
und der Laudwikthschast vergeben- der sämmtlicheSchüler zur

Aufnahme genehmigt, mögen es Freischüler oder Bezahlen-de
fein. Für Letzterebeträgt die Pension 500 Frankenim Jahre,

sc) t Myriameter = 2328 Ruthen 3 Fuß « Zoll 8 Linien in Sachsen."
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vierteljährlichim- Voraus zahlbar. Der Preis für die Ausstat-
tung (trousseau-) jedes Schülers ist auf 200 Franken festgesetzt,
außerdem hat jeder Schüler bei seinem Eintritt 5«0 Franken als

Beitrag zum Aufwand für ihn einzuzahlen,- worüber besondere
Rechnung geführt wird.

Für den Unterricht haben sie sich zu versehen mit einem

gute-n Reißzeugund einem. Schieblineal zum Berechnen.

Die Schülerernennungen sinden nach dem Eramen in den

zerstesnIM—Tagen des··.A-U.gust’ssstatt und zwar am Hauptorte jedes
Departements durch eine besondere Jurh. Dieselbe entwirft nach
Verdienst eine Liste derjenigen jungen Leute, welche sie der An-

-

wartschaft zur Aufnahme würdig hält. Um an der Bewerbung
Theil nehmen zu können, hat man seine Absicht 3 Monat vor-

her bei der Präfektur des Departements schriftlich zu erkennen zu

geben. Erfordert wird: i) Ein Alter von 45 bis 47 Jahren;
2) der Jmpfschein oder ein ärztlichesZeugniß, daß man die

Kinderblattern gehabt habe; 3), ein Zeugniß, daß man gesund
ist; 4) der Nachweis, daß man geläusiglesen, ortograstsch schrei-
ben, die 4 Spezies, wie auch mit Brüchen und Dezimalen zu rech-
nen versteht; ferner die ersten Grundzügeder Geometrie, das

geometrische und freie Handzeichnen inne hat; 5) Nachweis, daß
man i Jahr lang als Lehrling praktischin einem Gewerbe ge-
arbeitet hat,, dessen Handarbeit-in der Schule gelehrt wird. Zur
Beibringung aller dieser· Erfordernisse wird verlangt, daß der

Bewerber in der Präfektur seines Departements bei seiner Ein-

gabe in Händen habe: i) Den Geburtsschein; 2) den Jmpfscheinz
3) das Zeugniß des Arztes, daß er eine feste Gesundheit habe
und namentlich nicht mit. der Anlage zu Skropheln behaftet sei;
,4) ein Zeugniß vom Meister, wo er seinLehrjahr bestanden hat,
welches vom Gemeindevorstand mit unterzeichnet sein muß; 5)
ein Sittenzeugnißvon den Lokalbehörden;6) eine auf Stempelpa-
pier ausgefertigte Urkunde, in welcher sich die Eltern oder Vor-

tiiünder verpflichten, für den Schüler ganz oder theilweise die

Pension zu bezahlen, im Fall er nicht als Freischüler aufgenom-
men würde, außerdem auch noch die 200 Franken für die Aus-

siattung und 50 Franken Extraaufwand; 7) endlich eine vom

Bürgermeister oder Polizeikommissar unterzeichneteAufstellung von

der Eltern Wohnort, Gewerbe oder Geschäft,Kinderzahl, Ver-

mögen und welche Gründe sie geltend zu machen haben, die

Wohlthat der Regierung in Anspruch zu nehmen, und muß dies

Alles möglichstin’s Einzelne gehen.

Unabhängigvon der Prüfung vor der Jury des Departe-
ments haben die Schüler bei ihrer Aufnahme in die Schule eine

zweite Prüfung und Untersuchung zu bestehen. Diejenigen, welche
als unfähig oder ungesund erkannt werden, schickt man ihren
Angehörigenwieder zurück. Endlich muß der Schüler beim Ein-

tritt nachweisen: i) daß zur Kasse seines Departements 200 Fran-
ken für seine Ausstattung und IX4Jahr des Betrags seiner Pen-
fion oder beziehentlicheinen Theil desselben,der zu Lasten seiner
Angehörigenfällt, eingezahlt worden sei; 2) daß er an den Rech-

nungszfizhrerderSchule 50 Franken für Ertraaufwand berichtigt
habe.

3

Folgende find die Departements, welche in Frankreich in das

Bereich der betreffenden Schule fallen.

Schule in Chalons.

Aisue Marne (Haute) thin (Haut)
Allier Meurthe Saone (Haut)
Ardennes Meuse Seine
Aube Moselle Seine et Marne
Este d’or Nisvre Seine et Oise
Doubs Nord Seine-Jnfsrieure
Eure Oise Somme

Iura Pas de Calais Vpsgeg
Marne Rhin (Bas) Yonne

N) Wie sehr unterscheidensich die vorstehendenstrengenAufnahme-
bedingungen der franzvsischenGewerbeschulen von denen, die im Allge-
meinen in Deutschland geltendsind, insbesondere auch von denen unserer
sächsischenGewerbschulenm Chemnttz,Zittau, Plauen Und der technischen
Bildungsanstalt in Dresden-

Schule in Angers.

Calvados Gironde Manche
Charente Jlle-et Vilaine Mayenne
Charente-Jnf6rieure Jndre Morbihan
Cher Jndre-et Loire Orne

COtes-de-Nord Landes Pyrsnåes (Basses)
Creuse Loire-et Cher Pyrsnses (Hautes)
Dordogne Loire-Jnfsrieure Sarthe
Eure et Loire Loiret

,

Såvres (Deur)
Finistere Lot-et-Garonne Vendåe

Gers Mainexet Loire Vienne (Haute)

Schule von Aix.

Ain Corse Puy-de-D6me
Alpes (Basses) Drsme Pyrsnses:Orientales
Alpes (Hau«ies) Gard Rhone
Ardsche Garonne (Haute) Saöne-et-Loire

Ariåge Härault Tarn

Aude Jssre Tarn:et:Garonne

Aveyron Loire Bat

Bouches-du-Rh6ne. Loire (Haute) Baucluse
Cantal Lot

Correze Lozåre

cMaßnahmen
welche man zu ergreifen hat um ein Erfindungspa-

tent (Brevet) in Frankreich zu erhalten.
Die Erfindungspatente werden nach dem Gesetz vom 5. Juli

4844 eingetheilt in i) Erstndungspatente und 2) Bescheinigungen
für Zusätze. Die Erstndungspatente werden auf 5 bis 40 oder

45 Jahre nach Wahl des Ansuchers ertheilt· Die Dauer eines

Patentes kann nach erfolgter Aushändigung nicht verlängertwer-

den. Jedes Patent hat eine Steuer zu entrichten, welche für
das Jahr 400 Franken beträgt und zwar nach folgenden Sätzen
im Ganzen, 500 Franken für eine Bjährige Dauer, 4000 Fran-
ken für eine inährige und 4500 Franken für eine isjährige
Dauer. Die erste Jahressteuer von 400 Franken muß berichtigt
werden, ehe und bevor das Patentgesuch eingegcben werden kann,
und die folgenden Jahressteuern sind bei Anfang jedes neuen

Jahres zu erlegen, vom Tage angerechnet, an dem das Patent-
gesuch beim Präfekturamt eingereicht wurde.

Jemand, der ein Patent zu lösen beabsichtigt,hat sich i)
persönlichbei der Zentraleinnahme (receiie centrale) in Paris
und in den Departements beim Haupteinnehmer (receveur geriet-al)
zu melden und dort die erste Jahressteuer einzuzahlenz2) sichinr

Präfekturamt des Departements einzusinden, wo er wohnhaft ist
oder jedes anderen Departements, das er zum Wohnsitzerwählt und

dort niederzulegen: zunächstden Empfangschein über die be-

zahlte Jahressteuer und dann ein versiegeltes Packet, welches ent·

halten muß i) ein Gesuch an den Minister des Handels und

der Landwirthschaft;24)2) eine deutliche Und bestimmte Beschrei-
bung der zu patentirenden ErstndungzZD Z) die zur Erläuterung
der Beschreibung erforderlichen Zeichnungenz25)4) ein genau

2ei) Das Gesuch muß sich auf eine Sache beschränkenund einfach
die Anzahl Jahre aussprechen, auf wie lange der Ansucher patentirt zu

sein wünscht. Es darf weder Vorbehalte noch Bedingungen enthalten
nnd muß das Wesen der Erfindung im Allgemeinen, aber bestimmt im
Titel derselben angeben.

2Es) Die Beschreibungdarf nur französischabgefaßtser Und Nichts
darf darin korrigirt oder dazwischengeschriebensein. Die etwa durch-
stricheneu Wörter müssen gezählt und aufgeschrieben, die Seiten und

Nachweisungen paragrafirt sein. Die eschreibungdarf keine andere

Gewicht- und Maaßbestimmungenthalten ls dIeJeMge der Tabelle zum
Gesetz vom is. Juli 4837.

26) Die ZetchnUngensind auf Pap« r Inst TUsehenach metrischem
Maaß im Grundriß,Durchschnittund »Aufrt»ßaUSszUhrem Eint e Er-

sinder haben die falscheAnsicht, daß die Zelchnungdurch Mode e oder

Proben ersetzt werden könne. Das GesetzVerklingtausdrücklichdie Bei-

lage von Zeiehnungen,somit könnendlesedurch Modelle nicht vertreten
werden. Es ist zu empfehlen seine Zelchntmgenin keinem zu großen
Maßstabeanzufertigen
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verglichenesDuplikat der Beschreibungund Zeichnungenz27)5) ein

Verzeichnißder niedergelegten Schriftstücke.
Wenn ein Patentträger während der Dauer seines Patents

Veränderungenoder Verbesserungen an seinem UtsprünglichenPa-

tentanspruch vornehmen oder Zusätzemachen will, so hat er nur

eine Bescheinigung für Zusätze (00Ttik·s08te»d’addjtion) anzusuchen
und muß zu dem Ende dieselben Formllchkeiten beobachten als

wenn er ein besonderes Patent zU erhalten wünschte. Jedes Ge-

such für einen Zusatz kostet 20 Franken und läuft nicht länger
als das ursprünglichePatent selbst. Wenn anstatt einer Zusatz-
bescheinjgung, die mit ihremPatent abläuft, der Patentträger ein

wirkliches Patent auf 5 bis 40 oder 45 Jahre zu erhalten vor-

ziehk,so hat er ein GesUch auf ein Verbesserungspatent (brevet
d’jnvention pour perfectjonnement) zu stellen und gerade gleiche
Förmlichkeitzu beobachten und gleiche Steuer zu entrichten als

wenn er ein selbstständigesPatent lös’te.
Die Patente werden erlassen nach der Folge der Tage wie

die Gesuche eingehen, Und findet keine Aufschubfrist für die Aus-

fertigung statt-
Die Patente werden auf Rechnung und Gefahr des Patent-

inhabets erlassen. Die Regierung leistet keinerlei Bürgschaft be-

züglichder Priorität und der Neuheit und Nützlichkeitder Erfin-
dung. Ein Erfinder, der in seinen Veröffentlichungen,Zirkularen,
Anzeigen, Prospekten und Rechnungen, Etiketten u. s. w. sich als

Patentinhabex bezeichnetoder sein Patent hervorhebt ohne die

Worte sans garantie du Gouvernement hinzuzufügenverfällt in
eine Strafe von 50 bis 4000 Franken. Jm Wiederholungsfalle
kann die Strafe verdoppelt werden. Die gänzlicheoder theil-
weise Uebertragung eines Patents entweder gratis oder gegen

Entschädigungkann nur notariell vollzogen werden und hat nur

Gültigkeit, wenn die ganze Steuer dafür bezahlt wird. Keine

Uebertragung hat für Dritte einen Werth, wenn sie nicht im

Präfekturamt desjenigen Departements eingetragen worden ist, in

dem sie zum Abschlußgebracht wurde.

Zur Geschichte des Sauerstosfs.
Nach dem Englischen

von etl. G. Wirtin

Sauerstvff mit größterSorgfalt hergestellt, ist ein unschmeck-
und unsichtbares Gas, welches unter dem stärkstenDruck und hef-
tigster Kälte elastisch bleibt. Sein spezifischesGewicht ist Mi,
das heißt bei gleichemRaumtheil wiegt er nahe zu 1X9mehr als

gewöhnlicheLuft. Man nennt ihn einen einfachen Körper,
weil bis jetzt alle Mühe der Chemiker umsonst gewesen ist, ir-

gend einen Stoff herauszuziehen,der anders ist, wie er. Man

sagt daher: er läßt sichnicht zerlegen. Dem einfachen Körper

ist der zusammengesetzte entgegengesetzt, der einer chemischen
Zerlegung fähig ist.

Die hohe Wichtigkeit des Sauerstoffs geht schon aus der

Betrachtung der unzähligenFälle seines Vorkommens und seiner

großen Fülle auf der Erde hervor. Jn der Kieselerde ist er zur

Hälfte vorhanden. Granit, welcher der Grundstein der Erde zu sein

scheint- besteht fast nur aus Kieselerdezebenfalls der Sand. Jm

Kalkstein ist der Sauerstoff zu 24750vorhanden; in Thon mehr
als zur Hälfte Und wenn wir die Gesteine der Erde messen könn-
ten und Sand, Kalk und Thon oder vielmehr Kiesel- Kalk- und

Thonerde nicht mit rechneten, welch ein geringer Theil würde uns

zu messen übrig bleiben und selbst in diesem würden wir noch
viel Sauerstoff finden. So in den selten vorkommenden Erden:
im Baryt, Talk, STWUUTO Glyzin. Die Metalle machen nur

einen kleinen Bruchtheilder Erde aus und dennoch findet man

27) Diese Duplikate der PateUtUrkunde angeheftet bilden das Ganze
der Patentverleihung, demnach die genauesteUebereinstimmung mit dem

Original nöthigist. Alte Schriften mussen so Ieseklich are möglichge-
schrieben felnund überall oben unten und an der Seite hinlänglichRand

für die nöthigenVifas und Unterschriftengelassenwerden.
Alle Schriftstückemüssen vom Ansucher Unterschrieben sein oder von

dessen Geschäftsttagermit angehängterVollmacht für denselben·

sie in der Regel in der Form von Orhden, 7J20 bis 2X3ihres
Gewichts Sauerstoff enthaltend. Das verbreitetste Metall ift das

Eisen, dessen Erze mit mehr als IXzSauerstoff verbunden sind.
Gehen wir vom festen Lande zum Meere über, so sinden wir im

Wasser 8X9Sauerstoff gegenwärtig-—IXz desselben haben wir in

der Luft. So im weiten Reich der·kfunorganischen Natur erblicken

wir den Sauerstöffin größter Fülle und so gewaltig ist seine
Neigung Verbindungen einzugehen,«daßer mit allen bekannten

einfachen Körpern mit Ausnahme eines einzigen (Fluor’s) direkt
und mit diesem indirekt zusammentritt. Von 644 Nachweisungen
in Berzelius berühmtemWerke über Löthrohrversuchefind nur

29, welche sich auf Mineralien ohne Sauerstoff beziehenund diese
Ausnahmen kommen nur vor, wenn die betreffenden Materialien

sich im Zustande der größtenReinheit befinden, welcher Fall nur

einmal in 27 mal 644 Fällen im gewöhnlichenLauf der Dinge
sich ereignet. Absolute Reinheit der Stoffe ist selten mit der

mühsamftenAnwendung von Kunst zu erreichen, noch seltener er-

scheint sie durch die Natur selbst ununterstütztherbeigeführtzund

somit sindet man auch den Sauerstoff in sehr vielen, wenn nicht
in allen den sogenannten Ausnahmestoffen in ihrem natürlichen
Vorkommen. —

.

Jn der organischen Natur treffen wir den Sauerstoff nicht
minder an· Jm Mittelgliede zwischen Stein und Pflanzen,
in der Steinkohle findet er sich von 3 bis zu 300X0. Jn der

Holzfaser, dem festenTheile aller Pflanzengebildeund im Muskel-

fleisch ist er ebenfalls reichlich vorhanden. Noch unentbehrlicher
ist er aber zur Aufrechthaltungdes thierischen Lebens durch den

Vorgang des Athmens. Kunst und Gewerbefleiß verdanken

der-Mitwirkung des Sauerstoffs sehr viel. Aus ihren Erzen
scheidet man die Metalle mit seiner Hülfe. Die Farben, welche
man den Stoffen künstlichgibt: ohne ihn würden sie häufig nicht
zur Erscheinung kommen. Mit Blei bildet er die Glätte und

Mennige, mit Eisen den Todtenkopf. Der Jndigo, dem man den

Sauerstoff zum Theil entzieht, wird auflöslich und farblos, durch-
dringt die feinste Faser, nimmt auf’s Neue denSauerstoss auf
und»erscheint nun flrbig glänzendund ächt auf der Faser. Ge-

bleicht wird sehr häufig mit Hülfe des Sauerstoffs und Essig ent-

steht lediglichdurch ihn. Schwefel- und Salpetersäure sind das

Erzeugnißaus seiner Verbindung mit Schwefel und Salpeter und

durch jene beiden Verbindungen ist er eingeführtin zahllose ge-

werbliche Betriebe. —

Mit Absicht haben wir noch nicht über die hochwichtigeRolle

gesprochen, welche er bei der gewöhnlichenVerbrennung spielt, wo-

bei nicht zu übersehenist, daß durch das Athmen ein Haupttheil
unserer Speise, die wir genießen, einem Zustand, welcher der

Verbrennung gleich ist, entgegen geführtwird. Die Lust ist die

Quelle, aus der das Feuer sich nährt, und es erlöscht,sobald
sie abgeschlossenwird.

Bei der Verbrennung verbindet sich der Sauerstoff mit dem

brennenden Körper und es entsteht Wärme in allen Fällen, Licht
sehr häusig. Ein Körper wird nicht durch die Verbrennung ver-

nichtet, sondern es wird nur seine Zusammensetzunggelöst oder

seine Theile bilden neue Körper in Verbindung mit Sauerstoff.
Daraus folgt, daß die Stoffe durch die Verwandlung, welche
wir Verbrennung nennen, schwerer werden müssen,und daß die

Zunahme ihres Gewichts genau mit dem des verbrauchten Sauer-

stoffs zusammenstimmenmuß.
Das Verbrennungsprodukt kann ein Gas sein- Wenn z. B.

Holzkohleverbrannt wird und sich kohlensaures Gas bildete, oder

eine Flüssigkeit, z. B. wenn Wasserstoff brennt und Wasser ent-

steht oder ein festerKörper, z.B. wenn Zink entzündetwird und

daraus Zinkoryd sublimirt. Auf Grund dieser Wahrnehmungen
bezeichnetman den Sauerstoff als einen die Verbrennung unter-

haltenden Körper. Dies ist aber nicht ganz richtig, Obgleiches

bei gewöhnlicherVerbrennung so scheint, als ob dem so wäre I).
x

1) Wir sagen scheint, weil die moderne materialistischatomistische
Theorie wol nicht zuläßt, daß man als etwas Wesentlichen die Ge-
Venwart oder Wirkung des Stoffs,der Kraft, oder der EigenschaftWärme
betrachtet. Und wenn vielleicht in zukünftigenTagen-die ,,Wärme« oder
ein ähnlichesPrinzip als etwas Wirkliches für sichBestehendesangenom-
men oder nachgewiesen werden sollte, dann ist es möglich, daß, weil
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Wir wollen hie? zwei unter vielen Ausnahmen zur Erwähnung
bringen. Wasserstoff und die meisten der Metalle verbrennen

mit Chlor und mit Schwefel, obgleich kein Sauerstoff gegenwär-
tig ist. Zudem können wir die Bezeichnung »Die Verbrennung
unterhaltend« nicht auf einen Körper streng allein beziehen. Ein

Strom von Wasserstoff scheint in einer Atmosfäre von Sauer-

stoff zu verbrennen. Aber dieselbe Erscheinung sindet statt im

umgekehrtenFalle. Jm Rauch verbrennenden Herde von Charles
Whe Williams strömt gewöhnlicheLuft, demnach Sauerstofs durch
eiserne Röhren, welche zahlreiche Löcher eingebohrt enthalten in

. dem heißenRauch. Wenn man in die Züge sieht, so kommt es

Einem vor, als wenn aus den Löchern kleine Gasflammen heraus-
führen. Es sindet aber gerade der umgekehrte Fall statt. Lust-
ströme dringen in die Gase des Rauchs.

Was nun aber die Verbrennung herbeiführt, das eben wissen
wir nicht, beide Materien sind gleichthätig. Die Besonderheit des

Vorgangs ist auch folgendermaßenveranschaulicht worden. Wenn

wir in einer Atmosfäre von Steinkohlengas leben könnten und

befäßen Röhren, aus denen Sauerstoff strömte, so würde jeder
Brenner eine so glänzendeFlamme geben, wie er sie gegenwär-
tig zeigt. Offenbar würden wir dann uns ausdrücken: der Sauer-

stoff brennt und das Steinkohlengas unterhält die Verbrennung,
während wir, wie jetzt gerade, das Gegentheil sagen.

Wenn der Sauerstofs aber auch nicht die ganze Ehre der

Verbrennung für sich allein beanspruchen kann, so besitzt er doch

sehr merkwürdigeEigenschaften,welche sichüberraschendzeigen,wenn

das Gas rein ist. Wenn eine Kerze mit einer langen Schnuppe

ausgelöschtund unmittelbar in ein Gefäß mit Sauerstofs getaucht
wird, so brennt sie augenblicklichwieder mit erhöhtemGlanz und

vermehrter Raschheit. Ein Stück glühenderKohle in Sauerstoff-
gas gebracht, sprüht hellleuchtende Funken, und wenn man es

.an einen Eisendraht befestigt oder noch besser an eine Uhrfeder,
so verbrennt es. Das hellste Licht gibt der Fosfor beim Per-
brennen in Sauerstoffgas.

Durch alles dieses Verbrennen wird immer ein Orhd erzeugt,
worunter man im Allgemeinen eine Verbindung mit Sauerstoff
versteht. So entsteht durch Verbrennung von Holzkohle kohlen-

saures Gas, von Eisen unter Luftzutritt Hammerschlag (Eisen-
orydul). Je nach der Eigenthümlichkeitdes Entstandenen nennt

man es demnach eine Säure oder ein Oxhd Es ist einleuchtend,

daß alle Orhde nicht auch zugleichSäuren sind. Das Umgekehrte
war aber zu einer Zeit eine allgemein angenommene Theorie;
und daraus entstand durch Lavoisier, einem französischenChemi-

ker, der Name-Oxygen, dem Griechischen entlehnt, zu deutsch
Sauermacher, weil Lavoifier dafür hielt: alle Säuren seien Orhde.
Seitdem aber ist nachgewiesen worden, daß es wirkliche Säuren

ohne Sauerstoff gibt. Die bekanntestedieser Säuren ist die Salz-
säure (Hydrochlorsäure),Chlorwasserstoffsäure.

Aber kaum sind wir einer theoretischen Verlegenheit entron--

nen: so gerathen wir unmittelbar in eine neue. Denn folgerecht
ergibt sich, daß, weil es wirkliche Säuren gibt, in welchenWas-
serstofsund nicht Sauerstoff zugegen ist, und weil keine der so-
genannten Sauerstoffsäurenihre sauren Eigenschaften ohne Zutritt
von Wasser kundgeben, demnach keine wirkliche Säure ohne

Wasserstoffexistirt, dieser eigentlich Sauermacher genannt werden

sollte. Kurz Sauerstvff und Wasserstoff sollten ihre Namen wech
feln. — Wer will aber entscheiden, wenn die Gelehrten selbst un-

einig sind! Daher werden wir diese recht artige Streitfrage un-

serseits stehen lassen wie sie steht.2)

Wärme »beijedem Prozeß der Verbrennungzugegen ist, die jetzigeTheo-
rie beseitigt werde, Sauerstoff aus der Reihe der wirkenden Agenzien
gestrichenund dafür Wärme, oder«was dann dafür gilt eingese t wird.
Wir deuten auf eine solcheMögllchketthul, nicht um eine rau e Bahn
noch stemlgkek zU machen, sondern die Leserdaran zu erinnern, daß
viele moderne chemischeTheorien, das will sagen, hhpothetische Erklä-
rungen chemischekErscheinungen— mehr Vermuthun als Wahrheit sind.
Sie können richtlg seln und wir glauben auch;daß siehäusigrichtig sind,
eine Warnung ist aber sehr am Platze sie Mcht als Unumstößlichbewie-

sen zu betrachten. —-

2) Anhydrische oder vollkommenwasserfreie Schwefelsäure,wenn sie
mit Aetzkaligeschmolzenwird,« gibt fchwefelsaure Verbindungen. So er-

zeugt dergleichenKieselsäure auch kieselsaureVerbindungen. Beweise,daß »
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Dieser gelehrte Streit ist eine gute Veranschaulichung einer
der vielen Schwierigkeiten, welche sich spekulativen Theorien ent-

gegensetzen. k- Groß sind die Fährlichkeiteneiner Theorie, welche
es nicht über sich gewinnen kann, eine Thatsache einfach als eine

Thatsache hinzunehmen, sondern sich Mühe gibt mit ganz aller-

liebsten, aber vergeblichen Wendungen die ungelenke Wirklichkeit
in sich einzurenken.

Manchen mag es freilich vorkommen, als wäre der Zon noch
bei uns itwas lang, wenn wir die größteRücksichtnahmeauf
Versuche anempfehlen. Der oberflächlicheDenker aber ist viel-.

leicht der Ansicht, daß er hinreichende Bürgschaft gegen theore-
tische Ausschweifung besitze im Respekt gegen Baron, den Begrün-

-der der Experimentalstlosofie, und im Verfolg der sogenannten prak-

tischen Wissenschaft- Wie es jetzt die Mode ist. Man erlaube uns

aber unsere Ansicht über diese Sache durch ein Beispiel zu ek-

läutern: Die Lehre der chemischenAequivalente oder Atomgewichte
erscheint als unumstößlichbewiesen, so weit eben der gegenwär-
tige Standpunkt der Wissenschaftdies zu behaupten gestattet. —-

Wer aber vermag eine Thatsache beizubringen, welche das Bor-

handensein von Atomen, d. h. kleinen unsichtbaren, unveränder-
lichen, nicht umzugestaltendenKlümpchen beweist, überall wirkend

außer in sich selbst, weil sie undurchdringlich sind und dabei alle

negativen Eigenschaften besitzen. Die Säule in der Schenke wür-
den wir allerdings kein wirkendes Wesen aus dem Grunde nen-

nen, weil man darum herum walzt. Jm Gegentheil würden wir

die Thatsache des Walzens den Tänzernbeimessenund nicht der

Säule in der Mitte; und weiter folgern, daß sie, die Tänzer,den

völlig freien Willen besäßen,ihre Schritte zu machen und ihre
Stellungen zu wählen, und- daß die Natur des Tanzes Nichts
weniger als von der Natur der Säule oder dem Mittelpunkt
der Anziehung (c-entre of attraction) abhänge. Ferner: daß,
angenommen es sei schlechterdingsEtwas nöthig der Tänzer Be-

wegungen-in gewissenGrenzen zu halten, dies Etwas ebenso gut
außen um als im Mittelpunkt sein könne« Sie können die Säule

verlassen und sich innerhalb der Wände eines Saales bewegen
oder im Raume, den andere RingeltänzersKreisezwischensichlassen,
etwa wie Schaumbläschenund dies ebenso gut als rund um einen

fesien Punkt oder um ein Atom. —- Ebenso ist es mit den Ma-

terien. Wenn sie zusammengesetztsein sollen aus lauter kleinen

festenMittelpunkten (Säulen), welche jeder für sich seine Schwer-
kraft, Elektrizität,Abstoßung,Anziehung besitzt: wodurch unter-

scheiden sie sich denn sehr von den Tänzern in unserem vielleicht
etwas grillenhaften Beispiel? Und wenn wir nun die Schwierig-
keiten, welche sich der atomistischen Theorie in Bezug aus Licht,
Wärme und Elektrizitätentgegenstellen, von denen einige von Fa-

radah entwickelt sind, bedenken,sollte es da uns nicht erlaubt sein,
die Vermuthung für gerechtfertigt zu halten, die sichdaran stützt,
daß der Tanz abhängtvon den Tänzernund nicht von der Säule in

der Mitte. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein bei Annahme
einer-Theorie selbst auf die höchstwahrscheinlichsteVermuthung
hin. Wahr ist, was der Dichter sagtT

Dangers past all calculation

Beset the man ol« speculaiion
Who, to possess an easy mjnd

should be half deaf and neale blind 3).

Gefälliger drückt sich unser großer A. v. Humboldt aus:

wol dem Erperimentator, den abgeänderte Versuche
von einer Theorie zu anderen hinführen, dessen Ver-

muthungen nicht zu früh eine Gewißheit erlangen,
die von derferneren Berücksichtigung zutückscheucht.«

Säuren entstehen ohne Mitwirkung des WasserstOffSUnd sprechendfür
die Selbststänbigkeitreiner Sauerstoffsäure. Alles Gesagte aber beweist
am besten den alten Satz der Juristen: » aß sich zU Gunstenbeider Sei-

ten Manches sagen läßt«

3) Etwa zu deutsch:
UnzuberechnendeGefahren
Den Forscher der Natur umschaqu
Vom Vorurtheil sich zu befkezen
Halb taub, fast blind möcht«er wol sein.
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Die Verallgemeinerung von Thatfachen, die Umsetzung von

Praxis in Theorie ist und muß die Aufgabe jedes wahren Natur-

forschers sein, aber wir verwerfen jenen krankhaften, übertriebe-
nen Eifer, der eine Theorie auf Erscheinungen baut, die spätere
Forschungen als nicht richtig bestätigen,wo nicht als völlig aus

der Luft. gegriffen erweisen. Niemand kann Etwas gegen Ver-

muthungen haben, wenn sie sich nur als solche geben nnd nicht
als feste Behauptungen austreten Dahingegen haben wir unse-
rerseits wenig Geduld mit solchen Gelehrten, welche eine anspre-
chende Theorie aufstellen Und behaupten, »so ist es«, während sie

lediglich sagen sollten »so könnte es wol sein« und aus keinem

andern Grunde mit dieser Sicherheit austreten, als weil es eben

Mode ist entschieden zU sein, und sie dadurch hoffen als Hochhe-

günstigte zu erscheinen, deren glücklichenBlicken sich der Natur

tiefinnerste Geheimnisse geöffnethaben. —— Jhnen liegt Nichts mehr
verborgen und sie sagen: »freilichkommt es Euch Uueingeweihten
wunderbar vor, was wir klar erschauen, inzwischen geht nur

ein wenig in Unsere Theorie ein und Euer Verstand wird hell
werden- Eure Augen sichöffnen. Wolan! man nehme zweiSchusser
je härter desto besser, lege sie nahe aneinander, ohne daß sie sich
berühren, rufe hokus pocus Prestoi Das ist unsere chemischeVer-

bindung-« Wir unsererseits ziehen dagegen die Vorstellung eines

Kindes von der Art und Weise, wie sich zwei Flüssigkeiten,wie

sich Branntwein und Wasser miteinander mischen und glauben,
daß jene Vorstellung einer bloßenMischung besser mit dem Be-

griff einer innigen chemischenVerbindung in Einklang steht, als
die Klumpen auf Klumpentheorie (lump upon lump theorie),
welche aus den fortgesetztenStudien vieler höchstgeistreichenMän-
ner hervorgegangen ist, deren Arbeiten, trotz des Talents und

fder Ausdauer, die sich darin kundgeben, wir nur als höchstkunst-
reiche Autotnaten betrachten können, als Zeugnisse von Geistver-
schwendung und unverständlichAllen, welche nicht zu ihrer Spezial-
innung gehören. Es scheint fast, daß eines der vornehmstensitt-
lichen Grundsätzesich nicht mit der Wissenschaft vertrage, sondern
daß es recht gethan sei, ein bischen Böses zu thun, damit das

Gute um so reichlicher komme. Vieles von der modernen chemi-
schen Theorie ruht auf gutem Grunde, aber der Oberbau ist nicht

gut aufgeführt. Hätte man die Mängel zugestanden, Andere

würden sich daran gemacht haben zu ändern und wo möglichzu
bessern, leider aber wäre dabei auch des theoretischen Baumeisters
Unkenntniß an’s Tageslicht gekommen. Daher haben fie Schlös-
ser in die Luft gebaut, dessen stolze,aber hohle Papiertnauern die

Menge mit Ehrfurcht erfüllen. Geht man aber an eine genauere
Untersuchung, so erweisen sie sich als treffliche Muster des Ge-

schicksder Baukünstler ein mühevolles Flickwerk zufammenzubrin-
gen, das nach Etwas aussieht — Wir wollen nicht in densel-
ben Fehler verfallen, den wir rügen, und uns wol hüten, eine

Theorie aufzustellen,in der Hoffnung, daß sie die bestehenden
umstürze. — Wir wissen recht gut, wo der Schuh uns drückt

und gestehen offen, daß Wir zu wenig Schuster und Schuhflicker
sind, unt dem Uebel AbhÜIfeleisten zu können.— Wir. schreien,
wenn es uns weh thut Und sind nicht der Meinung Dei-jungen-
weliike sagen: Küinmere dich nicht um deinen Stiefel, selbst wenn

er dich gar zu sehr drückt, wenn du ihn nicht selbst austreiben
kannst- Jnt Gegentheil glauben wir, daß wir dem Erforschen
der Wahrheit wirklichVorschub leisten, wenn wir ausrufen: »Hier
stoßenwir auf eine Schwierigkeit! Wer hilft mit, sie zu lösen·
Unsere Widersacher werden dagegen laut oder im Stillen zürnen;
»Fort Mit EUchi Denn obgleich wir mitten im ·— sitzen, wollen
wir doch lieber gar nicht rein, als halbrein sein!« Wir aber

entgegneni »Uns ist ein halbes Brod, wenn wir kein ganzes krie-

gen können, lieber als gar keines4).« (Theorie der Abschlags-
zahlungl D.R.)

Von dieser Abschweifung,welche wir mit unserm englischen
Thehrienfeindmachen mußten und weswegen wir unsere Leser um

Entschuldigungbitten, kehren wir wieder mit ihm zum eigentlichen

·

g Wir haben unsere Quelle getreu übertragenund waschenunsere
Hande In Unschuld—! Ohnehin schonVerdachtigdem gelehrten Zunft-
wesen nlchi besonders hold zu sein, wollen wir nicht fremde Sünden auf
uns laden und dadurch unsere Schuldlast vermehren.

·

D. R.
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fStoff des Aufsatzes zum— Sauerstoff zurück.Nichts veranschaulicht
besser die Fährlichkeitenund die Entwicklung einer Hypothese als
die Geschichtedes Sauerstoffs, und wie er schlechtbehandelt,von

seinem Nebenbuhler dem Phlog iston, von Priestley entdeckt und

von ihm fast wieder versteckt wurde. »Was ein Mensch gethan
hat, kann ein anderer auch thunJi sagte unser alte Schulmeister
immer, wenn er uns Jungen zut«Anstrengung ermuntern wollte.

Wir wollen seinen Spruch heut einmal Etwas anders setzen, in-

dem wir sagen: frühere Forscher sind in viele Jrrthümer ge-
fallen und höchstwahrscheinlich werden spätere auch nicht davon

frei bleiben. Die folgende kurze Geschichte der Entdeckung des

Sauerstoffs gibt einen Beleg fiir jenen Ausspruch-
Die erste Jdee der phlogistischenTheorie wird dem Johann

Jacob Becher zugeschrieben. Er war 4635 in Speyer geboren.
Eine Reihe von Mißgeschickentrieb ihn von München nach Wien,
von da nach Haarlem und zufällig 4680 nach England, wo er

die schottischenund Eornwallisbergwerke und Schmelzhüttenunter-

suchte und einige Jahre darauf dort starb. Die Entwicklung und
Nomenklatur der Theorie gebührtGeorg Ernst Stahl 4660 zu
Anspach geboren, gestorben i73i1s. — Er trug durch seine Ver-

suche und Beweisführung so bedeutend zum Erfolge der ursprüng-
lich von Becher aufgestellten Theorie bei, daß man sie gewöhnlich
die Stahl’sche nannte. Dieser Theorie nach sind alle brennbaren

FKörper Verbindungen Ein Theil wird frei gemacht und durch
die Verbrennung ver-flüchtigt,der andere bleibt zurück. Alle

Körper, welche nicht brennbar sind, blieben aus einem früheren
Verbrennungsprozeßzurück. So besitztungelöschterKalk ähnliche
Eigenschaften wie die Metallkalke, das will sagen: die Produkte
der Verbrennung der Metalle. Sehr natürlicher Weise kam man

daher auf den Gedanken, daß ungelöschterKalk ebenfalls eine

Verkalkung sei, so zwar, daß, könnte die während seiner Ver-

brennung verflüchtigteMaterie ersetzt werden, Kalk in Metall

zu verwandeln wäre. Die Verbrennlichkeit schrieb man demnach
einem Feuerprinzip oder einem Wesen zu, das in jedem brenn-
baren Körper vorhanden sei nnd dessen Abtrennung die Erschei-
nung der Verbrennung bewirke. Man betrachtete diesen Stoff
in allen brennbaren Körpern von ganz gleicher Beschaffenheit,
deren andere Eigenschaften vom andern Prinzip oder Zahl von

Prinzipen entstanden, welche mit dem Feuerprinzip verbunden

waren. Für dies allgemeinePrinzip erfand Stahl den Namen

Phlogiston und zur Bewahrheitung der Theorie führte er That-
sachen an, welche so fest und unwidersprechlichdastanden und mit

solcher Kraft und Klarheit dargelegt wurden, daß seine Aufstel-
lungen fast überall durch Akklamazion angenommen wurden und

die Zweifler sich in einer so kleinen Minderheit befanden, daß
die meisten den Muth verloren, ihre abweichenden Ansichten
kundzugebenund somit stillschweigendden Sieg ihrer Gegner an-

erkannten. Die thatsächlichenBeweise und theoretischen Aufstel-
lungen lauteten aber wie folgt: Wenn Fosfor in einer glä-
sernen Flasche verbrannt wird, legt sich der entstehendeweiße
Rauch an die Wandung und indem er rasch Feuchtigkeit aufsaugt,
wird er zu einer sauren Flüssigkeit,welche unter dem Namen

Fosforsäure bekannt ist. Wenn man nun diese Flüssigkeit in

einem Platintiegel allmäligbis zum Rothglühenerhitzt, verdampft
das Wasser und es bleibt trockne Fosforsäure zurück,welche
ohne Farbe und durchsichtig ist wie Glas. Wenn man nun

Holzkohlemit jener Säure mengt und solche in einem geschlosse-
nen Gefäß wieder erhitzt, wird ein Theil der Hvkzkvhleoder«die-
selbe auch ganz verschwinden und man wird den Fossor wie-

derfinden wie er war vor demersten Verbrennen. Die Schluß-

folgerung, welche aus diesem Vorgange zU ziehen ist, erscheint
unwiderleglich: nämlich die Holzkohlehat sich mit der Fosfor-
säure verbunden und aus ihrer Vereinigung ist der FOSst

hervorgegangen. Um ihre Ansichten zu bekräftigen,beziehensich
die Vertheidiger der phlogistischenTheorie aUs die Einwirkung
fast jedes entzündbarenKörpers Sie wiesen nach, daß man

gleiche Ergebnisse bei Anwendung von Lantpenschwarz, Zucker,

Harz und Fleisch und ebenfallsbei den leichter oxhdirbarenMe-

tallen, wie z. B. beim Zink erhalte und daß in jedem Falle die

Mengung eines brennbaren Körpers mit Fosforsäure Fosfor

erzeuge. Daraus ginge nun als sich von selbst verstehknd
43 «-"«

«
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hervor, daß alle brennbaren Körper ein gemeinschaftlichesPrin-
zip besäßen, welches sie der Fosforsäure mittheilten Denn

da der Körper, welcher durch die Einwirkung irgend eines Brenn-

materials in allen Fällen immer derselbe sei und ferner, weil ein

Brennstoff einen zweiten Körper erzeugte, in gegebenen Fällen
Holzkohle den Fosfor —- so müsseauch daslVrinzip, welches
er mittheile und nothwendigerweise deswegen auch besitzenmüsse,;
in jedem Brennstoff auch immer eins und dasselbe sein. Dies

vermuthete Prinzip nannte man wie erwähnt Phlogiston. Die

Theorie wurde unterstütztmit Hülfe von Erscheinungen, die den

beschriebenen ähnlich waren. Verbrannter Schwefel wird zur
Schwefelsäure und wieder zu Schwefel, wenn man sie mit Holz-
kohle erhitzt. —- Wer konnte die Schlußfolgerungbestreiten, daß
der brennbare Körper oder der phlogistirte Stoff sein Phlogiston
dem verbrannten oder dephlogisirten Stoff mittheile und dadurch
die ursprünglichephlogistirte Verbindung wiederherstelle? — Fer-
ner: Zinn einer Rothglühhitzeausgesetzt verkalkt Durch diesen
Prozeß, behaupteten die Phlogistotiisten, werde das Zinn dephlo-
gisirt und wolle man es wieder in den metallischen Zustand zu-
rückversetzen,habe man lediglich dem Kalk das vorherentzogene
Phlogiston wieder zuzusetzen Dies geschehe, indem man es mit

irgend einem Brennmaterial glühe, und es bleibe ganz gleich, ob
dies Glühen mit Holz, Torf, Steinkohle, Holzkohle, Leder,
Haar, Zucker, Mehl oder Horn u. s. w. vor sich gehe: stets würde
man wieder metallisches Zinn erhalten. — Demnach müßten alle

die verschiedenen Brennstoffe dem Zinnkalk einen und denselben Stoff
mittheilen und dieser sei das Phlogiston. —- Hier aber ergab sich
ein Anstoß und obgleich es uns ein solcher zu sein schien,
warf er doch zuletzt die ganze Theorie über den Haufen. Und

merkwürdigist es dabei, daß die Thatsache, welche zur zerschel-
lenden Klippe wurde, schon beobachtet und erwähnt worden ist,
viele Jahre vor der Aufstellung und glücklichenDurchführungje-
ner phlogistischenTheorie.

Nicht ohne Interesse dürfte es sein, hier eine deutsche Aus-

einandersetzung der Stahl’schen Theorie folgen zu lassen, wie sie
sich in Wiegleb’s Magie im 46. Bd. 4804 beschrieben findet.

Alle und jede Körper können entweder durch bloßesReiben,
oder durch Annäherung an brennende Körper, erwärmt werden.

Aber nicht alle Körper lassen sich entzünden,so z. B. kann Asche
sehr erhitzt, aber nicht wie andere Substanzen, welche daher
brennbare Körper heißen, entzündetwerden.

Becher nahm zuerst, gegen das Ende des vorigen Jahr-
hunderts, ein gewisses brennbares Wesen an, welches die Ur-

sache der Brennfähigkeit in den brennbaren Körpern wäre. Er

hielt es für eine elementarische Erde (te1-ra secunda Becherj),
auch, aus dieser angenommenen Meinung, für eine fette, schwe-
felichte Erde (terra" inkiammabjljs, pinguis, sulphurea)· Der be-

kannte große Stahl, Becher’s Nachfolger, dehnte den Begriff
dieses Wesens mehr aus, und gab ihm den Namen: Phlogist0n,
princjpium intlammabjle, sulpi1ur, auch princjpium phlogislicum,
mater-ja inklammabilis seu jgnescens.

Die Entzündbarkeitder Körper gehöret also nicht unter die-

jenigen Eigenschaften derselben, welche von ihrer Natur selbst
oder von einer besondern Anordnung ihrer Bestandtheile herrüh-
ren, sondern sie ist die Eigenschaft des Phlogistons. Dieses
Phlogiston kann man niemals im freien Zustande und ohne Ver-

bindung mit andern Körpern erhalten: wol aber kann man es

wechselseitigeinem Körper rauben und einem andern mittheilen.
Aus dieser Ursache kann man einem brennbaren Körper seine
Brennbarkeit benehmen, und einem andern, von Natur nicht
brennbaren, durch Verbindung mit genugsamem Phlogifton brenn-
bar machen—Dieses brennöake Wesen- man mag nun die Wir-

kung des Feuers, seinem Ausgange aus den brennbaren Kör-

pern und dem Uebergangein die anliegenden Substanzen, oder

eine besondere Bewegung seiner Theilchen, zuschreiben, scheint
eine unzerstörbareNatur zu haben.

Denn währenddem Brennen eines Körpers wird das aus

ihm entwickelte Phlogistvnnicht vernichtet, oder in Etwas anders

Vetwnndeli- sondern blos der Luft, oder andern anliegendenKör-
pern mitgetheilt, welche ohne Widerspruchzeigen, daßsie es erhal-

ten haben, oder, wie man zu sagen pflegt, phlogistizirt worden sind.
Diese Erfahrung ist so gewiß Und allgemein, daß ein Körper

gar nicht entzündetwerden kann, wenn er nicht mit Substanzekx
umgeben ist, welche das aus ihm entweichende Phlogiston »in
sich aufnehmen können. So kann z. B. eine Kohle unter Wasser
nicht fortbrennen, weil sich das Wasser nicht mit einer großen
Menge Phlogiston verbinden kann, und also auch das in Menge
den Kohlen entweichende Phlogiston nicht in sich aufzunehmen
vermag. Jst der Lust brennen im Gegentheil Kohlen und alle

brennbaren Substanzen leicht, weil die Luft wenig Schwierigkei-
ten sindet, sich mit dem Phlogifton zu verbinden: jedoch wird sie,
sobald sie so viel Phlogiston in sich aufgenommen hat, als sie
enthalten kann, unfähig, das Brennen der Körper zu unterhal-
ten: also verlöscht das Feuer, wenn nicht beständigerZufluß von

frischer Luft vorhanden ist. Hieraus erhellet dann, warum der

Wind, der in einer beständigenErneuerung der Lust bestehet,
das Feuer so sehr befördert, so wie man nun auch einsieht, war-

um das Feuer nicht fo stark brennt, wenn die Luft Etwas phlos
gistizirt ist, und warum es endlich erlöscht,wenn man es in Luft
bringt, die schon einmal zur Verbrennung gedient hat.

Das Phlogiston hat mit einigen Körpern sehr große, mit

andern hinwiederum geringere Verwandtschaft Doch scheint sich
eine geringe Menge mit allen Körpern, mit welchen man Ver-

suche anstellen kann, zu verbinden, und diese ist so schwer von

denselben zu scheiden, daß man vielleicht nochkeine Substanz keu-

net, welche nicht einiges Phlogiston enthalte.
Das brennbare Wesen theilt also den Körpern Entzündbarkeit

mit. Es vermindert die Härte der Körper, macht sie fchmelzba-
rer, minder feuerbeständig,verringert ihre absolute, sehr oft auch
ihre eigenthümlicheSchwere, leiht ihnen sogar bisweilen durch
eine eingegangene Verbindung mit denselben eine gewisseUndurch-
sichtigkeit. Es verbindet sich aber lieber mit schweren Körpern»
die fest und seuetbeständigsind, als mit Wasser und Luft; doch
scheint dies nicht immer der Fall zu sein. Der Geruch und die

Farbe vieler Körper rührt von dem damit verbundenen Phlogi-
ston her. Obwol es sich nicht gern mit dem Wasser verbindet,
so geht es doch leicht eine Verbindung mit einigen Körpern ein,
die Etwas davon enthalten, vorzüglichliebt es die Vereinigung
mit Säuren. Die ätherischen Oele, der Weingeist, die fetten
Oele, und mehrere dergleichenSubstanzen enthalten viel brennba-
res Wesen, und bei ihrer Verbrennung erhält man Wasser, Säure,
Luftsäure u. s. w. Diese Bestandtheile sind durch die Natur auf

besondere Art vereinigt, ob es gleich der Kunst noch nicht ge-

lungen ist, aus den erhaltenen Produkten die vorigen Körper
wiederum zusammen zu setzen, welches wol vorzüglichdaher rührt,
weil man das Phlogifton nicht in seiner Gewalt hat, es auch
noch niemals für sich allein hat darstellen können.

Der Schwesel besteht aus dem Phlogiston und der Vitriolsäure—
Verbrennt man den Schwefel unter einer GlasglOckNsVWird die Luft
phlogistizirt, mit schwefelsaurer Luft vermischt befunden,und es bleibt

Vitriolsäure, mit Wasser verbunden, zurück.Man kann durch die

Kunst Schwefel hervorbringen, wenn man die conzentrirteVitriolsäure
mit einer hinreichenden Menge von Substanzen in Verbindung bringt,
die viel Vhlogision enthalten, wo sich dann wegen näherer Ver-

wandtschaft der Vitriolsäure mit dem Phlogiston, als wegen der,
der hineingebrachten Substanzen mit derselben, jene sich in ihr
zum Schwefel verbindet, Und durch Hülfe des Feuers aufgetrieben
werden kann. Nicht völligmit dem Phlogiston gesättigteVitriol-

säure ist die schwarze rauchende Vitriolsäure. So besteht auch
der Unterschied überhauptaller phlogistizirten oder depkzspgistizisp
ten Säuren darin, ob sie Phlogiston enthalten oder nicht- wel-

ches schon der Name begreiflich macht5).
Die Metalle bestehen aus ihren Gr ndkalken nnddem Brenn-

baren: wird entweder durchs Feuer, ode durch Sauren oder an-

dere Körper den Metallen das Phlogisto entzogen, so stellen stch
die metallischen Kalke dar, welche nun ganz andere Eigenschaften
zeigen,als da sie nochmit Phlogiston verbunden waren. Sie haben

6) Nach Dr. Priestley’s Bemerkung sind»dieSäuren auch in ih-
rem sogenannten dephlogistizirtenZnstnlidePhiogistizlrt,und wenn wir sie
phlogistizirinennen, enthalten sie ein Uebermaßvon Phlogiston.
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ihren Glanz verloren, lassen sich nicht unter dem Hammer strecken
(wenn sie es auch vorhin thaten), lösen sich leichter in Sänren

auf, und haben an Gewicht zugenommen, Welches Von dem aus

der Luft hinzugekommenenWasser herrührt. Sehr konzentrifche
Säuren verkalken auch die Metalle, ohne sich aufzulösen, welches
von der stärkerenAnziehung der Säure zum Phlogiston, als der,
der Metallkalke, herzuleiten ist. Die sonst feuerfeste Fosfor-
säure wird durch die Verbindungmit dem brennbaren Grund-

stoffe des Fdsfoks flüchtig. Die Salpeterlust besteht ebenfalls
aus Phlogiston und Salpeterfäure, durch Feuer luftförmig ge-

macht. Ueberhaupt ist das Phlvgifion ein Bestandtheil aller sau-
reu Luft-Men- Ver sika UND del phlogistizirten, sowie der alka-

linischen und Fvsfokluft Jn den genannten Körpern macht

es einen vorzüglichenBestandtheil, und ob es gleich alle Sub-

stanzen enthalten, so zeigt es sich doch in einigen in größerer
Menge, als in andern. (So weit Wiegleb).
Um’s Jahr 4630 veröffentlichteJean Reh, ein Physiker zu

Bugue lu Peklgokd, Frankreich, seine Untersuchung eines Um-

standes, Welcher ihm von Le Brun mitgetheilt sei. Dieser habe
nämlich gefunden, daß 2 Pfd. 42 Loth Zinn 6 Stunden lang
in einer hohen Temperatur erhalten, verkalkt sei, dann aber

Z Pfd- 2 Loth gewogen habe. Somit erschien denn dephlogistir-
tes Zinn schwerer als phlogistirtes oder unverbranntes metallisches
Zinn. Reh- faßte die Ergebnisse seiner Versuche in folgender Auf-
stellung zusammen. Jch behaupte mit Zuversicht, daß die Ge-

wichtszunahmevon der Luft»»l)errührtj,welche, verdichtet, schwer und

anhängendwird, durch die lang fortgesetzte Hitze im Ofen.

Diese Luft mengt sich mit dem verkalkteu Zinn, führt fortwäh-
rend Bewegung herbei und hängt sich an die kleinsten Molekulen

in derselben Weise, als das Wasser den Sand, in den es bewe-

gend eindringt, schwer macht, ihn durchfeuchtet und die kleinsten
Körner umgibt. «DiesemEinwurfe,«die Zunahme des Gewichts
durch Dephlogistirung, begegnete man andererseits durch die An-

nahme einer besondern Eigenschaft des Phlogistons Man

stellte auf: es sei nicht ganz entblößt von Gewicht, aber begabt
mit der Eigenschaft der absoluten ,,Leichtheit«.

Ein Körper, der Phlogiston enthalte, sei leichter als er ohne«
dasselbe sein würde, und werde schwerer, wenn das Phlogiston
entslohen fet. Nach dieser Annahme ist die Gewichtszunahme des

Zinns nicht Folge des Luftzutritts, sondern der Entfernung des

Vhlogistons, mit andern Worten: der Abnahtne von so und so
viel reich-hat. —

Dieses sinnreicheSophism der phlogiston’schenEhemiker von

der Eigenschaft der Leichtheit hat nur seines Gleichen in der

Idee eines sehr languinischen Erfinders, der anstatt die verhält-

nißmäßigeLeichtigkeit des Wasserstoffgafes in Betracht zu zie-
hen, (das, als der leichteste Stoff bekannt, zum Füllen von Luft-
ballons wie jedes, weiß benutztwird) seine Leichtigkeit ganz nach

derselben logischen Weise der ihm innewohnenden Eigenschaft der

Leichtheit zuschriebund in vollem Ernste vorschlug, einen Ballon

voll jenes Gases in ein so kleines Gefäß zu Verdichtem natürlich
durch hhdraulische Presse, daß er es in seinen Hut aufnehmen
könne, welcher nun begabt mit der ganzen Kraft der Leichtheit
des Ballons ihm an feine Schultern geschnallt werden solle. So

ausgerüstet,würde er emporsteigenz wahrscheinlich vermuthen wir

bis zum Mond, der glücklicheWohnsitzübermäßigerGenies, wo

er zweifelsohneseinen verstorbenen Vetter antreffen würde, der in ei-

ner Schnupstabacksdofe so viel Luft kondensiren wollte, daß er ohne

UnkekzusinkmMit seiner Dose in der Westentafche auf den Wel-

len spazierenzu Sehen vermochte. Beide Reifende können noch zu

ihrem LebellsUUlekhalt von jenem konzentrirten Nahrungsmittel
des Herrn kaloks So und So in einer Bonbonniere mitnehmen,
welches ein Jclhr lang für-zweiPersonen aushält.

Man muß sicherinnern, daß aus den Umstand der Gewichts-
Vekmchtung durch Verbrennung der Beweis der Rolle ruht,
Welche der Sauerstoff bei der Verbrennung spielt. Wenn Holz-
kohle sich mit Fosforsäureverbindet und Fosfor gebildetwird,
sollte dasselbe so viel wiegen, als das oereinigte Gewicht der

Kohle und der Stirne Dem ist aber nicht so, im Gegen-
lhle der Fosfor ist leichter. Es ist ferner erwiesen, daß-
tvenn Holzkvhle und Fosforsäure miteinander erhitzt werden,

ein Gas entbunden wird, das, unsichtbar, sehr leicht der Beobach-
tung entgeht, nichtsdestoweniger aber Gewicht hat und gerade
so viel als Kohle und Säure durch ihre Aufeinanderwirkung
verloren haben, Daraus schließennun die Neueren, daß, wenn

Fosfor verbrennt.-, sich mit ihm ein Gas (Sauerstoff) verbindet

und er gerade umtsoviel schwerer wird, als das Gas in Verbindung
mit ihm wiegt.»,Wenn die Fosfoöfäuremit Holzkohle erhitzt wird,
wird fie zerfetzt. Der Sauerstoff tritt zur Kohle und bildet

Kohlensäure,auch ein Gas, uudder Fosfor bleibt in derselben
Natur, Menge und von demselben Gewichte zurück,als vor sei-
ner Verbrennung So weit er auslangt, glauben wir den Beweis
klar geführt, so sehr wir auch sonst zu zweifeln geneigt sind.

Ein ernstes Bedenken gegen die moderne Theorie ist die

Nichtberücksichtigungvon Wärme, Licht und Elektrizitätals we-

sentliche Faktor der verschiedenen Erscheinungen. Sie sind stets
zugegen und häufig unumgänglichnöthig. Jst es daher mög-
lich, daß eine Theorie richtig sein kann, welche Nichts weiter

als das Dasein jener sogenannten Imponderabilien zugibt? Wir

sind nicht der Ansicht; doch unsere Unfähigkeiteine Theorie aufzu-
stellen, welche in strenger Uebereinstimmung mit Thatsachen alle

Erscheinungen umfaßt, soll uns nicht abhalten, unsere eigene Un-

wissenheit zu gestehen, zugleich aber unsere unbegrenzte Dankbarkeit

Demjenigen in Aussicht stellen, der mit einer Meisterhand den

Gegenstand zu erfassen weiß und die wunderbaren Gesetzeoffen
zu Tage zu legen vermag, durch welche die Natur die endlosen
Verbindungen der Stoffe in deerelt regelt. Ja, Dem, der uns auch
nur um einen kleinen Schritt der klaren Erkenntnißnäher brächte,
würden wir unsern Dank schulden. Wir verehren einen Bericht-
erstatter über eine einzige Thatsache um so mehr, wenn diese einer

gehätscheltenTheorie entgegentritt und werden daher zunächsteinige
Männer vorführen,die, obgleich noch im Theoriendüsterbefangen,
dennoch es über sich vermochten ihre Einbildungskraft mit dem

Zeugniß ihrer Sinne zu zügeln und den Lehrsatz der Natur-

forschung bei sich lebendig werden zu lassen: —- ,,Facts not

kicljons.« 6)
Robert Boer und Dr. Hooke waren zwei Zeitgenossen, Beide

bekannt, wegen ihrer Liebe zur Wahrheit, aber sonst in allen
anderen Bezügen so weit als wie nur immer voneinander ver-

schieden. Boyle war der anziehende,elegante und überall beliebte,
feine Jrländer, Hooke dagegen der kalte, vorsichtigeund sarkastische
Beobachter. —- Boyle fand überall Anerkennung für Alles, was

er that und einer seiner Verehrer hat sich für immer verewigt
durch den Anfang, den er feiner Schrift über Boyle gab: »Ro-
bert Bohle der Vater der Chemie und Bruder des Grafen
von Cork«. Jhre Herrlichkeit wurde auf diese Weise zum Oheim
der Chemie gemacht: ein Nepotismus, der in der That nicht
seines Gleichen hat. Hooke war weniger glücklich,wenn das

Glück nach der Menge gefchriebener Lobsprüchezu bemessenist,
denn Einer seiner Bekannten sagt von ihm: »Er ist ein verrück-

ter Kerl«, immer in Furcht, daß er fein Vermögen überleben
werde. Bereits hat er eine alte Frau umkommen lassen und

würde sich selbst einer gleichen Gefahr aussetzen, um ein Sir-

pence zu sparen an irgend einem Kauf. Derselbe Freund (?)
schreibt nach Hooke’s Ableben: Ich wundere mich, daß der alte

Hooke nicht lieber seine 42000 L. dazu bestimmt hat, das fort-

zuführen, was er währendseiner Lebenszeitstudirt und gefördert

hat, nämlich mathematische Versuche, anstatt er sie Leuten ver-

macht hat, welche er niemals gesehenund sich um sie bekümmerthat.
Selten sterben große Meister der Kunst reich und es wäre auch-
Schade darum, wenn sie ihm glichen. ——"

Boer war in Jrland 4627 geboren und starb in London 469L

Er wiederholte Le Brun’s Versuch mit der VerkalkungdesZinns und

schloß, da das Zinn nicht ohne Einwirkung von Wärme verkalkt

aber offenbar ohne zu bemerken, daß auch Lust dazu nöthig sei:
die Metallkalke seien Verbindungen von Wärme mit den verschie-
denen Metallen. Die Gewichtszunclhmehänge ab von dem be-

ziehentlichenBetrag der Wärme.7)

6) Wahrheit und keine Dichtung! —- D· R«

7) Hier könnte die BemerkungRaum finden, daß sonach Wärme
und Phlogiston fynonyme Begriffe seien, Inzwischenwäre dem sp, sp hätte

«

«

ta-
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Daß Bohle die Einwirkung der Luft nicht mit in Rechnung
zog, ist deswegen um so merkwürdiger,weil gerade er es war,

der die Luftpumpe in England einführte und mit ihrer Hülfe
Versuche über die NützlichkeitderLuft bei gewöhnlicherVerbreit-

nung anstellte. Er fand, daß Schießpulver-in der luftverdünn-
ten Glocke durch ein Brennglas angezündetwerden konnte, wäh-
rend andere entzündlicheKörper nicht zum Brennen zu bringen
waren und daraus schloß er, daß der im Pulver·enthaltene
Salpeter einen Stoff hergebe (jetzt als Sauerstoff bekannt), der

die Stelle der Luft vertrete. Dr. Hooke wurde 4635 geboren
und starb 4702 Seine Untersuchungen nicht allein sind es

werth, aus die Nachwelt gebracht zu werden, sondern die Ein-

schärfung der Gesinnungen, die er in seinen Werken kundgab, wer-

den auch jederzeit Achtung sinden. So warnt er die Liebhaber
hypothetischer Aufstellungen in der Vorrede zu seiner ,,Micro-

graphia«: »Bei diesen Untersuchungen, auf welche die wünschens-
werthe Reform der Naturforschung sich stützensoll, wird nicht
sowol irgend eine besondere Stärke der Einbildungskraft als viel-

mehr eine aufrichtige Hand und ein treues Auge erfordert, um

die Dinge zu erfassen,«zu betrachten und darüber zu berichten,
wie sie wirklich sind. Die Naturwissenschaftist zu lange Zeit zu
einein Werk des Hirns und der Einbildung gemacht worden;
möge sie jetzt zu einer einfachen und gesunden Betrachtung zu-

rückkehren.—— Man sei hartnäckig im Zugeben, scharf i1n Ver-

gleichen, langsam im Streiten und schüchternim Behaupten. Der

Verstand muß die Unregelmäßigkeitder Sinne überwachen, aber

nicht vornweg gehen oder verhindern, daß man klar sehe. Er

muß untersuchen, zurechtstellenund Gebrauch machen von dem

in das Gedächtnißniedergelegten Schatz-, aber er muß sich zu-

trauen, daß er einen Unterschied zu machen weiß zwischendem
fleißigund wohlgesammelten Erworbenen und den ausschweifenden
Ideen und falsch aufgefaßtenBildern, welche man daran knüpft.—-

Von sich selbst redend, sagt Hooke im Geiste eines wahren
Naturforschers, d. h. eines Liebhabers der Weisheit: »Wenn je
ich einige kleine Folgerungen, bezüglichder Ursachen von den

Dingen, welche ich beobachtet habe, wagte, so bitte ich den Le-

ser dringend, dieselben nur als zweifelhafte Probleme und unge-

wisse Vermuthungen und keineswegs als unbestreitbare Sätze
oder nicht abzuleugnende wissenschaftlicheLehren zu betrachten.«
Wir möchtenfast wünschen, die Macht irgend eines Kalifen aus

einem morgenländischenMährchen zu besitzen, um zuerst jene
Worte in Gold schreiben und dann einen Ferman ergehen zu las-
sen, der keinen Widerspruch zuließe: — daß alle Naturforscher des

Denkens stündlichjene Worte wiederholen müssen,bei Strafe der

sofortigen Vernichtung ihrer noch nicht veröffentlichtenSchriften.
— Jn der 46. Abtheilung desselbenWerks erwähnt Hooke die

Nothwendigkeit der Gegenwart von Luft bei gewöhnlicherVer-

brennung. Bei Mangel von Luft wird Holz in Kohle umgewan-
delt, welche glüht aber nicht brennt. Er vermuthet, daß Luft
das allgemeine Lösungsmittel aller entzündlichenKörper sei.
Der Ausdruck Lösungsmittelist wahrscheinlich in demselben Sinne

gebraucht, als wie man sagt, die Luft löst das Wasser vermöge
der Verdunstung aqu das heißt in einen Zustand sehr innig-it
und mechanischer Mengung und Zufammenhaftung versetzt im

Gegensatz des noch engeren Zusammentritts, welche man jetzt als

chemischeVerbindung bezeichnet. Denn alle chemischenVorgänge,
Bildung von Salzen Und Legirungenwurden srnst allgemein me-

chanisch erklärt und schließlichauf das Zusammenwirken von Haken
Und Oesen-, Heftel- und SchlingenartigenVerrichtungen zurück-
geführt. Hooke, in weiterer Veranfchaulichungjener auflösenden
Kraft der Luft, sagt, daß sie nur bei geringem Luftverhältniß
ausgeübtWerde, gaiiz ähnlich, oder vielmehr ganz dasselbe wie
es sich beim Salpeter kundgibt, und daher sei die Atmosfäre

gleich einem Spiritus (unter Spiritus(Geist) verstand man zu
jener Zeit sehr verschiedeneDinge außer dem alkoholischen Spiri-
tus. So wurden die sauren Lösungsmittelder Metalle Geist

Bovle die phlogistischeTheorie»gerade umgekehrt. Er sagt nämlich:Die
Metalle verbinden sich mit Wurme (Phlogiston?), währendder Bakkal-
kung· Die Theoretiker sagen aber: Durch die Berkalkung wird ein Kör-
per dephlogistirt,.also von Phlogiston (Wärme) befreit.

genannt, wie Salz- und Salpetergeist, welche jetzt unter dem Na-

men Salz- und Salpetersäure bekannt sind) — der in seinen Ar-

ten sebr viel Phlegma und Unreinheit besitze und bald verzehrt
werde, wogegen Salpeter mehr von seinem auflösendenWesen
ausgäbe, daher er denn auch nur in geringer Menge einen großen
schwefeligen Körper schnell und heftig auflösenwird; ferner wie

andere schwache Lösungen den auflöslichen Körper verzehren,
wenn sie in hinreichender Menge angewendet werden, so werde

auch die dunch Zug und Gebläse angefachte Lust einen entzünd-
lichen Körper so leicht auflösen, als·Salpeter. Hieraus schließt
HOOke- daß es kein Feuer als Element gäbe, sondern daß die

Flamme das Produkt der Aufeinanderwirkung des Brennstoffs
und der Lust sei.

Er bezieht sich ganz besonders auf die Thätiqkeitder Luft
beim Athmen, scheint aber Nicht weiter darauf eingegangen zu
sein. Jn einem späterenWerke«Lampas« 1677 erklärte er in

einer sehr schönenWeisedie Erscheinungder Kerzenflamme und

weist durch das Hineinhalten von einem dünnen Stückchen Glas

oder Fraueneis in die Flamme nach, daß ihr Jnueres nicht
leuchtend sei. Hooke’s Lehrsätzewurden unabhängig von ihm
entwickelt von John Mayow, der 1645 in Cornwall geboren
wurde und 4679 in London starb. Dieser nahm nie Bezug aus
Hooke, und da wir keine Beweise vom Gegentheil haben, wollen

wir mildgefinnt annehmen, daß er von Hooke’sArbeiten keine

Kenntniß gehabt habe. Mayow’s Ansichten über das Athmen
sind vornehmlich bemerkenswerth, da sie die ersten sind, welche
verdienen wieder an’s Tageslicht gezogen zu werden, Er experi-
mentirte mit einer brennenden Kerze und einer lebenden Maus
unter einander ähnlichen Glasglocken und maß die Dauer der

Flamme und des Lebens in beiden Fällen. Dann brachte er

Kerze und Maus unter eine und dieselbe Glasglocke und fand,
daß Flamme und Leben verhältnißmäßigschneller verlöschte. Er
änderte den Versuch ab, indem er eine Kerze in eine durch
Athmung verdorbene Luft brachte und eine Maus in eine Luft,
welche durch das Verbrennen einer Kerze verunreinigt war. —-

Aus dem Nichtbrennen der Kerze und der Unmöglichkeit, das

Leben der Maus fortzuerhalten, schloß er, daß die Salpeterluft-
theilchen sowol durch die Flamme als durch das Thier verzehrt
würden. Zu der Zeit galt die Theorie, daß durch das Athmen
das Blut abgekühlt werde, Mayow aber behauptete nun, ge-

stütztauf seine Versuche, welche die Nothwendigkeit von »Feuer-
luft«:«T"heilchen bei gewöhnlicherVerbrennung nachwiesen,daß
die Verzehrung derselben nöthig sei, um das Blut warm zu

erhalten. —

.

Dr. Stephan Hales, geboren 4677 in Kent, 4764 in Ted-

dington gestorben, ist jedenfalls als Derjenige zu betrachten- der

den ersten Grund zur pneumaiischen Chemie, zur Chemie der

Gase legte, aus welche Priestley und Andere weiter fortbautem
Und noch ist dies Gebäude nicht vollendet; treue und fleißige
Arbeiter werden gesucht, wir sind sogar so kUlMzu behaupten,
daß gute Aussichten für gute Baumeister Vorhanden sind. Hales’
Versuche sind ungemein merkwürdig Und sein Behaben gibt ein

treffliches Zeugniß von der zähenHaktnäckigkeit,mit welcher eine

bloße Theorie festgehalten werden kann. Er begann mit Auf-

stellung der Ansicht, daß alle Gase nur so viel Abwandlungen
gewöhnlicherLuft seien, und obgleich er wirklich Wasserstoffgas,
Kohlengas, Sauerstoffgas, kohlensaures Gas u. s. w. erzeugte,
begnügte er sich mit dem Messen ihrer Mengen und ließ ihre

sonstigen bemerkenswerthenhervortretenden Eigenschaftenunberück:

sichtigt, obwol er beobachtete, daß kalzinirter Weinstein, Welcher

viel Aetzkali enthält,unvollständigdie durch Athmung Vetdorbene

Luft reinige, entdeckte er doch nicht den eigentlichenVorgang,
nämlich: die Verbindung des kohlensau n Gases mit dem Kali;
er schrieb ihn der aufsaugenden Kraft ve febiedeneranderer Salze
zu. Kurz, Niemand war der Entde m»ggroßer Wahrheiten
näher als er, und ließ doch die Geleg nhelt dazu so bereitwillig
vorübergehen.— Es scheint,daß ein Unstem Über Allem gewal-
tet habe, was er ansingz der UnstetnNämlich:nach Thatsachen

herutnzusuchen,welche er zur Akkfstellungeiner Theorie zu be-

dürfenmeinte, anstatt sich zu begnUgeU-»dle Thatsache zu nehmen,
wie fie sich gibt, rund abzuwarten wie sie sich selbst zu einer
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theoretischen Wahrheit gestaltet. Es war der Hund mit dem

Fleisch und dessen Schatten, oder: die Hypothefe gegenüberder

Jndukzion8). Gewiß, obgleich man sie einem Andern zuschreibt,
ist Hales die Veranlassung zur Entstehung des Spruchs gewesen:
»Wenn die Thatfachen sichmeiner Theorie nicht anbequemen
lassen wollen, nun; um so schlimmer für die Thatsachen!«—

Priestley’s Entdeckung des Sauetstvffs aM i. August 4774 9) war

es vorbehalten, die phlogistischeTheorie völlig über den Haufen
zu werfen. Er entwickelte das Gas, indem er durch ein Brenn-

glas die Sonnenstrahlen auf rothes Qlleckfilberoxyd,damals mer-

curius calcjnatus genannt, wirken ließ, welches sich in einer

gläsernen, mit ihrer Oeffnung in lebendigesQuecksilber getauch-
ten Flasche befand. Ek schreibt: »ich fand sofort, daß durch die

Einwirkung des Breimgiafes sich sehr schnell Luft entwickelte.

Nachdem ich einige Male Mehr Luft erhalten hatte, als das Vo-

lumen der Materie betrug, ließ ich Wasser hinzu Und fand, daß
die Luft nicht von demselben aufgenommen wurde. Noch mehr
aber als ich zu sagen Vermag wurde ich überrascht- als ich fah-
daß eine Kerze darin viel lebhafter brannte, sehr ähnlichder ver-

größertenFlamme, welche entsteht, wenn eine Kerze in Eisen
Oder Schwefelleber ausgefetzter Salpeterluft brennt, inzwischenda

etwas Aehnliches wie diese merkwürdigeErscheinung bei keiner
andern Luftart außer bei jener besondern Art der Salpeterluft
Mir je vorgekommen ist, und ich sicherwußte, daß keine Salpeter-
säure bei der Bereitung des mercurjus calcinatus angewendet
wurde, so war ich aufs äußerstein Verlegenheit, welchen Ursachen
ich diese auffälligenWirkungen zuschreiben sollte.« Es ist kaum

möglichauf eine natürlichereund offenere Weise über eine große
Entdeckungzu berichten. Der Geist, der den folgenden kurzen
Auszug aus der Einleitung zu seinen Bemerkungen durchweht,
entspricht so sehr unsern Ansichten, als daß wir die Gelegenheit
vorübergehen lassen könnten ihn hier wiederzugeben. »Der Jn-
halr dieser Abtheilung wird auf sehr schslagende Weise die Wahr-
heit meiner Bemerkung bestätigen,welche ich mehr als einmal in

meinen naturwissenschaftlichenSchriften ausgesprochen habe, und

welche nicht zu oft wiederholt werden kann, da sie dahin wirkt,
zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen aufzumuntern, nämliche
daß man bei der Forschung mehr Demjenigen zu verdanken hat,
was wir Zufall nennen, mit andern Worten, dem Einfluß von

Ereignisfen aus unbekannten Ursachen als einer reiflichen
Absicht oder einer vorgefaßtenTheorie. Diese Ansicht legt sich
zwar Nicht zu Tage in den Schriften Derer, welche synthetisch
über jene Gegenstände schreiben, sie würden sich aber, wie ich
nicht zweifle, scharf herausheben bei den Schsriftstellern, welche
gerade die anerkannt Scharfsinnigsten find, wenn sie geistreich
analytisch verfahren wollten« — Der Gefahr inzwischen, vor der

er warnt, das »Zutrauen in die Theorie«, fiel er selbst zum
Opfer. Jn Folge der ihm innewohnenden großen Beobachtungs-
gabe, unterstütztdurch hohe Willenskraft und unermüdlicheAus-
dauer gelang es ihm Entdeckungen zu machen, welche bestehende
theoretische Systeme umwarfen und der Wissenschafteinen festen
thatsächlichenGrund unterbauten, und dennoch nannteer selbst
sein entdecktes Gas dephlogistirte Luft und hielt auch hart-
näckig an diesem Namen fest, nachdem dessenEigenschaftenund

Wirkungen besser begriffen waren.. Trotz der sich fortgesetzthäu-
fenden Zeugnisse fuhr er fort, unter der Fahne der Phlogisto-
nisten zu fechten Und seine nahezu letzte VeröffentlichungWar ein

Büchlein unter dem Titel: »die neuaufgerichtete Lehre vom Phio-
giston, und Widerlegungderjenigen der Zusammensetzung des

Wassers. Er War es, der selbst die Knüttel schnitt, mit denen

man ihn, weil er es nicht anders haben wollte, gehörig zerprü
gelte. — Sein Leben und sein Karakter bieten fo merkwürdige
und viele Punkte der Erwägungfür alle seinwollende Natur-

forscher, daß es für unsere Leser gewißvon Interesse ist, darüber
etwas Ausfühklichekeszu vernehmen. Seine mannigfachenglän-
zenden Entdeckungen,unter denen die des »Sauerstoffes«
nur eine unter vielen war, obgleich sie diejenige ist, die uns

S) Herleitung durch Schlußfolgerung-
9) Einige Monatespäter im Jahr 4775 gelangte, ohne Etwas von

Priestleh zu wissen, auch Scheele in Schweden zu derselben Entdeckung.

jetzt hauptsächlichbeschäftigt,seine Verrichtungen die zur schnellerm
Fortbildung der pneumatischen Chemie führten und viele andere

wissenschaftlicheForschungen machen ihn der höchstenAchtung wüt-

dig.« Der Mensch, er irrt so lang er strebt! Die Jrrthümer
unserer Mitmenschen»sollenwir als Wegweiser für uns betrachten;
Priestley wird aber«stets unsere Bewunderung erregen und eine

vollgültigeEntschuldigung seiner Mängelbei uns darin finden, daß er

unter allent Sturm und Drang politischer und theologischerPar-
teikämpfestets noch genug Zeit fand, mit Glück seine naturwis-
senschaftlichen Versuche zu verfolgen und so die Entschuldigung
aller Derer abzuschneiden,die, weil sie ewig nachhinken, sich mit dem

Worte aller Faulen: »Ach Gott wir haben so wenig Zeit«, zu
trösten pflegen. —

Joseph Priestleh wurde 4733 in Fieldhead bei Leeds gebo-
ren. Von seiner Tante wurde er mit der Absicht erzogen ein-

mal das Amt eines unitarischenGeistlichen zu bekleiden, und er

machte demgemäßin seinen jungen Jahren ziemlicheFortschritte
in den todten Sprachen. Da er aber eine schwache Gesundheit
besaß,so sah er sich veranlaßt in's kaufmännischeFach überzuge-
hen und ließ sich in Lissabon nieder. Er warf sich mit Feuer-
eifer auf die neuern Sprachen und lernte unter Andern, so gut
es ging, Französisch,Jtalienisch und Deutsch ohne Hülfe eines

Lehrers. Als er aber später sich kräftigerfühlte, nahm er seine-
alten Studien wieder auf und vollendete sie in Daventry. Er

arbeitete viel und die eigenthümlicheHaltung der Lehranstalt,
wo die vollkommensteFreiheit der Diskussion gestattet und ermun-

tett wurde und die beiden Hauptlehrer gerade entgegengesetztenAn-

sichten huldigten, verhalfen ihm fast nothwendigerweise zu der

Fähigkeit und brachten ihm zugleich die Neigung bei, sich tapfer
zu streiten und mit Glück seine eigene Meinung zu verfechten.
Neben der unitarischen Religionslehre studirte er mathematisch-
stlososifche Wissenschaften, sogar etwas Chaldäisch,Syrisch und

Arabisch. Nach seinem Abgange von der Akademie, wurde er

Afsistent bei einer kleinen unitarischen Gemeinde, in welcher Stel-

lung er aber niemals mehr als 30 Pf.St. jährlicheEinkünfte be-

zog. Seine theologischen Ansichten vertrieben seine Zuhörer aus
dem Gotteshause und verminderten seine Einnahme noch mehr.
Er versuchte eine Schule zu errichten, aber das böseGerede, in das
er gekommen war, ließ fie nicht gedeihen. Am Ende wurde er

sogar genöthigt von einer milden Stiftung durch Vermittlung der

Doktoren Benson und Kippis Unterstützunganzunehmen. Seine

Unbeliebtheit war Schuld, daß es ihm nirgends glückte,eine bes-
sere Stelle, die etwa offen wurde, zu erhalten. Jedermann be-

gegnete ihm mit Verachtung. Wenn aber in spätern Jahren der
überall genannte Dr. Priestley in jener Gegend einmal predigte,
dann drängten sich alle Diejenigen in die Kapelle, die ihn sonst
verachtet hatten und hörten mit Andacht dieselben Vredigten,
welche sie in frühererZeit so entschieden und bitter verdammt hat-
ten. Endlich nach vieler Mühe gelang es ihm, eine Anstellung
in Nantwich in Cheshire zu sinden, wo er freundlicher aufge-
nommen-wurde, unzweifelhaft wol aus dem Grunde, weil er

sich vorsichtig hütete, Streitfragen auf die Kanzel zu bringen.
Er sing auch wieder seine Schule an und fand die Beschäftigung
ebenso angenehm, als einträglich. Die Zeit, die er übrig hatte,
benutzte er zum Geben von Privatstunden im Hause eines be-

nachbarten bedeutenden Advokaten Hier wurde es ihm auch
Möglich, sich Bücher und einige Instrumente anzuschaffen Er
schrieb eine Grammatik für seinen Schulgebrauch und fand sogar
Zeit ein wenig Flöte spielen zu lernen. Die Akademie zu War-
rington wurde währendseines Aufenthalts in Needham gegründet
und bei Anlaß der Besetzung eines Lehrers für Sprachen Machte
man Priestley Anträge, die er annahm Und Nalltwich verließ.
JU Warrington schrieb er seine »Geschichteder Elektrizität«,
Welche ihn zuerst als einen naturwissenschaftlichen Experimentator
in Ruf brachte und seine Freunde in den Stand setzte, ihm den
Titel eines Doktors der Rechte von der Universität zu Edinburg
zu verschaffen. Jn Folge von Streitigkeiten unter den bei der

Akademie Betheiligten, war er genöthigtWarrington zu verlas-
sen und nahm 4767 einen Ruf an der MinhillsKapelle zu Leeds
an- wo er volle Gelegenheit hatte, seine Lieblingsstudien zu ver-

folgen und wo er zahlreicheBücherviele unter ihnen polemischer
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Natur, herausgab Gleicherweise begann er seine chemischeLauf-
bahn in Leeds und zufälligkam er auf den Gedanken »der Che-
mie der Gase« bei Betrachtung der Vorgänge in einer Bier-

brauerei, welche in seiner Nähe sich befand. Nach einem sechsjäh-
rigen Aufenthalt in Leeds, engagirte ihn der Graf von Shel-
bourne, nachherigerMarquis von Lansdown, als Bibliothekar und

literarischer Gesellschafter mit einem Gehalt von 250 Pf. St. nebst
Wohnung Während dieser Anstellung machte er seine berühmte
Entdeckung-des Sauerstoffs. Jn Gesellschaft des Grafen besuchte
er Holland, Frankreich und Deutschland und wohnte einige Zeit
«lang in Paris. Einige Jahre daraqu trennten sich Priestley und

Lord Shelbourne freundschaftlich und in Folge eines früherenVer-

trags sicherteihm der Graf ein Jahrgeld von 450 Pf. St. zu, welches
auch regelmäßigso lang Priestley lebte ausgezahlt wurde. Um

sein Einkommen zuvergrößern und ihn dadurch in den Stand

zu setzen seine Versuche kräftig zu verfolgen, brachten mehrere sei-
ner Freunde, Dr. Fothergill an der Spitze, eine Subskrip-
zion zusammen. —- Er ließ sich nun bei einer Gemeinde in

Birmingham nieder und verfolgte sowol seine theologischen als

chemischenUntersuchungen mit vermehrtem Eifer, vollendete frü-

here naturwifsenschaftlicheWerke, setzte sein Journal ,.the theo-

logjoae Repository« fort, veröffentlichtemehrere Pamphlets zur

.«Unterstützungseiner eigenthümlichenAnsichten und über die Ge-

schichte der Urkirche. Jn der ersten Zeit erwarb er sich viele

Popularität; unglücklicherweiseaber unternahm- er es, die an-

gestellte Geistlichkeit im Orte anzugreifen und seine politischen
Ueberzeuguugen mit einer Heftigkeit und Schärfe auszusprechen,
die zumal zur Zeit der französischenRevoluzion nicht nur sehr
übel angebracht waren, sondern insbesondere den anerkannten

Maximen Pitt’s und seiner Administrazionentgegentraten.
,

Priestley schrieb gegen Vurke’s Buch über die französische
Revoluzion und zog sich dadurch die Feindschaft dieses außeror-
dentlichen Mannes zu, der im Hause der Gemeinen zu wieder-

holten Malen gegen seinen Karakter und seine Schriften mit be-

sonderer Giftigkeit loszog. Die Geistlichkeit der bifchöflichengli-
schen Kirche verbündete sich gegen ihn, seine politischen Gegnervl
schlossen sich ihr an, sie waren ihm Todfeind geworden; denn

in Zank und Streit ausgewachsen war er bei Entgegnungen nicht

klug genug und setzte den Erfolg seiner Sache aufs-Spiel durch
die unbezähmteHeftigkeit, mit der er sie verfocht. Jene Agita-
zion trug bald ihre Früchte. Jm Jahr«479-i, dem Jahrestage
der französischenRevoluzion, brannte der Pöbel sein Versamm-«
lungshaus und seine Wohnung nieder und warf Bibliothek, Ma-

nuskripte und Instrumente in die Flammen. Sein Sohn ver:

dankte das Leben der muthigen Dazwischenkunfteines Freundes.
Die Wohnungen der Freunde Priestley’swurden ebenfalls angegrif-
fen, geplündertund niedsergebrannt und er selbst entkam mit genauer

Noth nach London. Man bot ihm eine Stelle in Hackney an,

aber so groß war die Furcht vor seiner Unpopularitätund dem

Pöbel, daß Niemand ihm in Logis nehmen wollte. Und so weit

steigerte sichdasGefühL daß, obwol er ein ,,Fellow« war, die

Mitglieder der koyal society ihn von ihrer GesellschaftaUsfchlos-
sen und es dahin brachten, daß er seinen Namen selbst aus der

Mitgliederliste streichen mußte. So wurde die Meinung in Eng-
land verfolgt, während der letzten 40 Jahre des verflossenen
Jahrhunderts! — Freilich ist es wahr, daß diese Meinung der

Menge nicht behagte, und dazu wurde sie noch nicht scharf und

heftig in gehässigsterForm der Parteianficht ausgesprochen: aber
mit noch zehnfachgrößererGehässigkeitwurde sie denn doch auf-
genommen. Furcht, Haß Und Böswilligkeit bewaffneten sich ge-

SM ihn- Die Mitglieder der englisch bischöflichenKirche ver-

schafftell dem Dr. Horsley eitlen Bischofssitz,weil er nach ihrer
Meinung Priestley’stheologischeBeweise vollständigzu Boden ge-

schmettkkt haben sollte. Und doch fürchtetenfie noch den Ein-

fluß seiner Schriften trotz des Siegs ihres reichlich belohnten
Kämpfers —-

Ueberall ist es so mit religiösemund politischemUebereifer.
Die meisten Parteimänner predigen, wenige üben allgemeine
Toleranz
zur Feindschaft. Ebenso ist es bei wissenschaftlichemStreit. Die

Gegner verlieren ihr ruhig Blau-persönlicheAnsichten verdrän-

Politische Meinungsverschiedenheitführt nur zu oft

gen die einfache Aufstellung von Thacsachen. Bitterkeit, Vor-

würfe, Gehässigkeitenaller Art hüllen Alles in eine Wolke von

Leidenschaften«und der eigentlichePunkt, warum es sich handelte,
wird begraben unter dem Staube des Wortgefechts.

Priestley wanderte endlich nach Amerika aus, wo er mit

großer Achtung empfangen wurde. Er ließ sich in Northumber-
land 430 engl. Meilen von Philadelphia nieder, lenkte aber nach
und nach in’s alte Gleis ein und erschuf sich dadurch als fast
nothwendige Folge neue Feinde, wodurch er sV sehr in der öffent-
lichen Meinung verlor, daß man Schritte that, ihn als einen

Fremden des Landes zu verweifen. Die Sache gediehinzwischen doch
nicht bis zu diesem Aeußersten. Priestley mäßigtesich und beschwor
dadurch den Sturm; er starb in Amerika und hatte noch in sei-
nen letzten Lebensjahre-n die Freude, sich für seine Strebsamkeit
und Ausdauer durch Achtung anerkannt zu sehen. Hätte er eine

geringere pojemische Neigung besessenund wäre weniger aufgelegt
gewesen, seine theoretischen Aufstellungenso hartnäckig zu ver-

theidigen, kurz hätte er mehr die ruhig erörternde Weise eines

Richters und weniger von der einseitigen Auffassung und Ver-

sicherung eines Advokaten gehabt, so würde er seine Entdeckungen
auch mehr im Interesse der Wahrheit geltend und zumal die

Wissenschaftder Chemie sich auf eine Weise zur Schuldnerin ge-

macht haben, wie keiner von uns nach ihm es zu thun hoffen
könnte; eine Ruhmessäule hätte er sich aufgebaut, deren Höhe
kaum ein zweiterNaturforscher zum zweitenmalerreichen dürfte. —

Doch es geschah nicht in Folge der Art und Weise, wie er die

Sachen behandelte. Nicht zu oft kann daran erinnert werden, daß
unser Streben und Forschen der Wahrheit und nur ihr gelten
muß. Der Sieg im Wortkampf ist oft eine Niederlage in der

Wirklichkeit. Schärfe, Heftigkeit und Gewandtheit vermögenaller-

dings einen weniger geübtenGegner zum Schweigen zu bringen,
der trotz dem sich im Rechte befindet. Priestley war es, der das

Verfahren erfand und die Werkzeuge dazu schaffte, welche er

Anderen zu gebrauchen überließ und so zu sagen sich zum Gegner
der Kinder seines eigenen Geistes stempelte.

Antoine Laurent Lavoisier, der nur·wenig sich beim -«Streit

betheiligt hatte, machte sich zum Baumeister des Gebäudes, das

andere aufgeführthatten. Man kann ihn als den ersten bezeich-
nen, welcher den systematischenMaßstab an das Ergebnißchemi-
scher Versuche anlegte 10), und- so sich zu einem Richter inder
Sache erhob, auf dessenAusspruch niemals durch unrechteMib
tel Einfluß zu gewinnen ist. Der Anstoß, der dadurch der Wis-
senschaft gegeben wurde, ging nie verloren, sondern wirkte mit

vermehrter Stärke und Schnelligkeit. Lavoisier, 4743in Paris

geboren, siel l794, ein Opfer der Revoluzion. Seine Theorie
der Verbrennung und Säuerung haben wir schon besprochen; ob-

gleich noch unvollkommen, werden sie auf immer feinen Ruf be-

gründen. — Unglücklicherweisenahm er für sich selbst die Ent-
deckung des Sauerstoffs in Anspruch und stellte sich daher stren-
gem und verdientem Tadel blos. Als Priestley in Paris sich auf-
hielt, erwähnte er seine Entdeckung bei einer Versammlung von

Naturforschern in der Wohnung Laooisiek’s und that dieses Umstan-
des in feiner letzten VeröffentlichungErwähnung,belegte auch seine
Behauptungdurch verschiedene Thatsachen, so daß wir nur be-

dauern können, daß ein so ausgezeichneter Mann wie Lavoisier
sich zu solcher Unwürdigkeithat hinreißenlassen.U)
Lavoisier’s Theorie der französischenChemie, wie sie von

Tourcroy, der 4755 in Paris geboren wurde und 4809 starb,
übelgewähltgenannt wurde, ist so oft über die Gebühr gelobhu-
delt worden-, daß, trotz dem wir gern geneigt sind, Lndvisier für
seine logische Schärfe der Entwicklungen von Folgerungen aus

Thatsachen, die Andere festgestellthaben, die gerechteAnerkennung
zu zollen, wir es uns doch nicht ve sagen können- folgende Worte

von Brande auszuführenund dami diesen-Artikelschließen.—
»Der hervorragendste Zug der französischenTheorie ist ihre

Erklärung der Erscheinungender V bteUUUUg Und Säuerung,. wo

10)»Sch·onBergmann, der 4735 in Schweden geboren wurde und 4785

starb-·versuchte dies.
·

«

u) Es ist dies nicht das ersteund letzte Beispiel von einer Art Frei-
beuterei, die nur zu häufigmit einem»Gvagekröntwird, welche kein

gutes Licht auf die gelehrte und literarische epublik wirft.
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n beiden Fällen die Gegenwart des Sauerstoffs als nothwendig
erachtet wird. Daß Luft nothwendig ist zur Erhaltung des Feuers,
war bereits in den ältestenZeiten bekannt und daß sie eine Ver-

mehrung des Gewichts von Metallen während der Schmelzung
oder Berkalkung bewirke, wurde von Rev schon früher im i7.
Jahrhundert nachgewiesen Daß ein Theil der atmosfärischen
Luft nur wirkend sei bei der Ernährung der Flamme, stellte be-

reits Hooke 4607 auf und daß der Lebens- oder Feuergeist der

Luft, wie er ihn nennt, bei der Bildung Von Säure mit im

Spiele sei, sprach Mayow 4674 aus. Hier haben wir ohne in’s
48. Jahrhundert überzugehen,in bestimmtesterForm alle That-
sachen und Beweise, Welche nöthig sind, um der französischen
Theorie nachzukommen Wenn wir dem aber noch die Entdeckung
des Sauerstfos VVU Priestley und die Zersetzung des Wassers von

Cavendiöh Und Wcstt hinzufügen,welcher Anspruch bleibt dann

der französischenChemie auf Ursprünglichkeitübrig?

Flaschenzüge.
, Jm Verlage von C. A. Haendel in Leipzig ist ein sehr
nützlichesund wohlfeiles Werkchen erschienen, aus dem jeder Ge-
werbsmann ohne Lehrer durch aufmerksames Eingehen in die
Sache sich in ihr griindlich zu unterrichten vermag. Es führt
den Titel: »die Anfangsgründe der Mechanik.« Jm leicht-
faßlichenVortrage als Leitfaden zum Schulunterrichte für jeden
Gebildeten,nach dem Englischen bearbeitet, durchgefehen und mit

Zufätzenvermehrt von Karl Hartmann mit 443 eingedruckten
Holzfchnitten. Das lWerk behandelt die Bewegung und ihre Ge-

setzein dreiKapitelm dann die Schwere, die krummlinigeBewegung,
den Schwerpunktin drei Kapiteln; die Lehre von den mechanischen
Potenzen oder den einfachen Maschinen: Hebel, Wellrad, Rolle,
Schiefe, Ebene, Keil und Schraube in sechs Kapiteln und schließt
mit der Reibung und den übrigen Hindernissen der Bewegung.

Von der Behandlung des Stoffs geben wir eine Probe in

einem Auszug aus der Lehre von der Rolle,« in welche die

Flaschenzügefallen. Nachdem die beiden sPrinzipe der Flaschen-
züge 4) mit einem Seile nnd 2) mit Benutzung von mehreren von-

einander getrennten Seilen entwickelt sind, fährt der Verfasserfort.
»

Am sFlafchenzuge verhält sich die Kraft zur Last,
wie 4 zur Anzahl der-Seile. Die Figuren 443 und Hi

stellen Flaschenzügeoder Blöcke (Takel)
dar, wie sie auf Schiffen zum Auf- und

Niederhiffen (Aufziehen und Niederlassen)
der Segel und der Stengen (der einzel-
nen-"-Sta-ngenoder Bäume, aus welchen
die Masten bestehen) sehr gebräuchlich
sind. Dieses System von Rollen ist weit

praktischer, als das in Fig. 442 darge-
stelltez denn die Länge der beiden Kloben

«

bei dem letzteren tritt dem Heben der

"-..Last aus einer größerenEntfernung vom

» Befestigungspunktedes Flaschenzuges hin-
dernd entgegen, ja macht es nicht selten
unmöglich. Bei den in Fig. HZ Und

444 abgebildetenBlöcken liegen die Rollen

neb en einander, statt, wie in Fig. Ht und 442, untereinander-

Jns Fig. 444 sind im oberen, wie im unteren Kloben je drei

Rollen angebracht,und es wird dadurch folglich ganz dieselbe

Wirkung erzeugt, wie mittels des Apparates, den wir in Fig.
442 abbildeten Es bedarf z. B. einer Kraft von nur 200 Pfund,

«

um ein-e Last von 4200deund zu heben. Eine solche Einrich-
tung hat indeß den Nachtheil, daß die Seile in fchieferRichtung
gegen die Rollen wirken, ondurch die Reibung größerund die

Abnutzung der Seile beschleunigtWied, währendzugleichein Kraft-
verlust entstehn-»derum so größerist- je mehr jene schiefeRich-
tung von der"·-:fi-nkrecht"enabweicht

"

Bei der Berechnungder mechanischenWirksamkeitvon der- .

artigen Flasche-Rügenwird das Gewicht des unteren Blockes mit

seinem Haken stets als ein Theil der zu hebenden Last betrach-
tet. Der Sm·eaton’sche Flaschenzng, Fig. «5, besteht aus

Deutsche Gewerbezeitung.

Fig. HE-.

b

2 Blöcken, in deren jedem 40 in zwei Reihen un-

tereinander liegende Rollen enthalten find. Die

Ordnung, in welcher das Seil dieses Flaschenzuges
über die Rollen geht, ist in der Abbildung durch
die Zahlen i, 2, 3 &c.-angedeutet. Da die Span-
nungi«derSeile durchweg gleich ist, somit jedes der

letzteren auf die Last mit dem vollen Betrage der

angewendeten Kraft wirkt, so wird bei Anwendung
dieses Flaschenzuges eine Kraft z. B· von 20 Pfd.
eine Last von 400 Pfund tragen; denn in dem un-

teren Kloben sind zehn Rollen, und an jeder Rolle
wirken 2 Seile, 40 X 2 = 20 und« 20 X 20

= 400.

In dem nebenstehend beschriebenen Flaschenzuge
dreht sich jede Rolle um eine besondere Are, somit
sindet bei jeder Rolle Reibung statt. Der dadurch
entstehende Nachtheil (Kraftoerlust) fällt bei der in

Fig. Hö. abgebildeten, von White erfundenen,
sinnreichen Borrichtung weg. Bei derselben
drehen sich die sämmtlichen,neben oder an-

einanderliegenden Rollen eines jeden der beiden
kreisrunden Kloben oder Blöcke um eine ge-
meinschaftliche Are. Das Seil läuft nachein-
ander über sämmtlicheRollen, zuerst über die

größtedes oberen und zuletzt über die kleinste
des unteren Blockes, wo es befestigt wird.

Man kann einen Flaschenzug fo einrichten,
daß ein Seil eine Last zu erheben vermag,

welche dreimal größer ist, als die angewendete
Kraft. So kann in dem in Fig. H7 ab-

gebildeten Flaschenzuge eine Kraft von 4 Pfo.
eine Last von 3 Pfund heben; denn jedes der

3 Seile oder Seilenden a, h, c hat eine gleiche
Spannung, d. h. auf jedes derselben wirkt eine

der durch P ausgedrücktengleiche Kraft.
Mittels des sogenannten «Spanifchen

Blockes (Spanish Bartons), welcher in Fig.
448 abgebildet ist und aus 2 beweglichen,
durch 2 voneinander getrennte Seile verbun-

- -

. denen Rollen besteht, kann man eine LastFlg« "7« FOR heben, welche vier- bis fünfmal größer ist,
«

als die angewendete Kraft. Die Hülfen
der beiden beweglichen Rollen sind durch

Fig. Hö.

k
« v-..das über die feste Rolle B laufende Seil

ch miteinander verbunden; die Kraft P

»
wirkt auf ein zweites Seil, welches über
die beiden Rollen läuft und an dem Punkte

D befestigt ist. Der von jedem Theile der Seile Pa, ac und oD

ausgehende Druck ist der Kraft P, nnd der Druck, den jedes der

Seile aB und Bc ausübt, der zweifachen Kraft P gleich; da nun

aber die-Last W den Druck der Seile Do, cB und ca aufwiegt,
so muß W viermal fo groß sein, als P.

Man kann durch eine derartige Verbindung einer großenAn-

zahl beweglicherRollen eine außerordentlichbedeutende Wirkung aus-

üben. Fig. 449 gibt die Abbildung eines Flaschenzuges mit 3

voneinander getrennten Seilen, bei welchem die Laft achtmal

Fig Hg größer ist, als die Kraft. Das erste, »inder Figur
..

«

mit i bezeichneteSeil, an welchem eine Kraft von

4 Pfund wirkt, läuft über die bewegliche Rolle A,
vermag also 8 Pfund zu tragen; das Seil 2 geht
über die gleichfalls bewegliche Rolle B und wirkt mit

einer Kraft von 8 Pfund auf jeder Seite, also im

Ganzen von 46 Pfund; demnach Muß das über die

beweglicheRolle C laufende Seil 3 eine Last von 32

Pfund tragen ; demnach sübt eine Kraft von 4 Pfund
bei P eine «Wirknng von 32 Pfund bei W aus. Wen-

det man 4 getrennte Seile und 4 lofe Rollen an, so
wiegt ein Gewicht von 4 Pfund bei P eine Last von

64 Pfund bei W auf; und so in demselbenVerhält-
nisse weiter fort; denn jede neue Hinzufügungieines Seiles nebst
einer Rolle verdoppelt die Wirkung. —-
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Bringt man, wie in Fig. 420, anstatt der Haken zur Be-

festigung der Seile feste Rollen, von verhältnißmäßigkleineren

Dimensionen, als die beweglichen, an, ergänzt
man also die Rollen zu Flaschenzügen,so kann

man die Kraft des Systems dadurch außeror-
dentlich vergrößern. Jedes Seil läuft dann,
anstatt-an einem Haken befestigt zu sein, über
die entsprechende feste Rolle, und ist an der be-

weglichen Rolle befestigt. Auf jede der letzteren
wirkt dann, anstatt der gleichenSpannung zweier
Seilenden, die von dreien, so daß die Spannung
des zweiten Seiles dreimal so groß ist, als die

des ersten, welche letztere der angewendeten
Kraft gleich kommt. Die Spannung des dritten

Seiles ist dann dreimal so groß, als die des

zweiten, oder neunmal so groß, als die des ersten u. s. f» so daß
die Last, welche die am ersten Seile wirkende Kraft zu tragen
vermag, dreimal so groß ist, als die Spannung des letzten Seiles;
eine Kraft von 4 Pfund bei P entspricht also einer Last von

408 Pfund bei W.

Fig. 424 zeigt ein System von Rollen, bei welchem jedes
Seil zuletzt nicht, wie bei Fig. -120, an einem festen Punkte,-

sondern an der Last selbst befestigt ist. A und B

sind-bewegliche, C ist eine feste Rolle; über letz-
tere läuft ein Seil, welches mit seinemeinen Ende

an der Last W, mit dem andern an der Hülfe
der beweglichen Rolle B befestigt ist, über die ein

zweites, aus gleiche Weise an die Last und die

Hülfe einer dritten Rolle A befestigtes Seil läuft.
Die Last wird in diesem Falle durch drei Seile

getragen; die Spannung des ersten derselben-ist

gleich der Kraft, die des zweiten gleich dem Dop-
pelten und die des dritten gleich dem Vierfachen
der Kraft, die Last ist also siebenmal so groß, wie

die Kraft; und so werden 4 Pfund bei P 28

Pfund bei«W aufwiegen.
"

Befestigt man die Seile nicht unmittelbar an der Last selbst,

sondern läßt sie, wie Fig. 422 zeigt, durch Rollen laufen, an

welchen die Last hängt: so ist die erlangte Wir-

kung noch weit größer. Jm vorliegenden Falle

wiegen dann 4 Pfund bei P die sechsundzwan-

zigfach größere Last, oder 404 Pfund bei

W auf. —

Bei den vorstehenden Berechnungen der von

den verschiedenen Zusammenstellungenoder Sy-
stemen von Rollen ausgeübten mechanischen
Wirksamkeit brachten wir das Gewicht der Rol-

len selbst nicht mit in Anschlag. Wir müssen

indeß hervorheben, daß bei den beiden letztenin

Figur 42i und 422 abgebildeten Beispielen die

Kraft durch die Schwere der Rollen unter-

stützt wird, während diese bei den durch die

Figuren 449 und 420 erläuterten Fällen der Kraft entgegen-

wirkt. Beim sogenannten Spanischen Flaschenzuge (s. Fig.

MS) hoben sich die Gewichte der Rollen innerhalb gewisserGren-

zen gegenseitigauf. —

Bei der Rolle und dem Flaschenzuge gilt, wie beim Hebel
und allen andern einfachen Maschinen gleichfalls das Gesetz
der virtuellen Gefchwindigkeiten. Jst z. B. ein Seil an

einem Haken B befestigt (f- Fig. 423) und läuft über eine be-

Fig 493 wegliche Rolle, all welcher eine Last W hängt, wäh-
. « «

rend bei P die Kraft wirkt, so muß, wenn W l Fuß ge-
P «ho"benwerden soll,- jedes der beiden die Rolle nebst

der Last tragenden Seile um 4 Fuß verkürztwerden,

d. h. die Kraft muß, um die Last um i Fuß zu he-
ben, einen Weg von 2 Fuß zurücklegen.Also ist die

Geschwindigkeitder Kraft doppeltso groß, als die

der Last« Jn Figur 407 ist die Kraft = l, die

Last :: 3, demnach Wird— das an der Rolle,·welche das Ge-

wicht trägt, befestigte Seil, wenn sie durch einenfRaumvon»3
Fuß sich bewegt, um 3 Fuß, demnach jeder der 3 einzelnen Theile

Fig. 424.

"

benutzt werden mag.

dieses Seiles um l Fuß verkürzt werden; folglich ist die Ge-

schwindigkeit der Kraft dreimal so groß, als die der Last. »Von
allen hier angeführtenSystemen von Rollen gilt das Gleiche.
Allgemeiner ausgedrücktist, wenn an irgend einer Rolle oder einer

Zusammensetzungderselben Kraft und Last einander aufwiegen,
das Produkt aus der Kraft in den Raum, durch welchen sie sich
bewegt, gleich dem Produkte aus der Last in den Raum, welchen
sie zurücklegt.

DerfImechanische Bortheil, den die Rolle diesen theoretischen
Betrachtungen zufolge gewährt, stellt sich aber in der Praxis be-
deutend geringer heraus, da in Folge der Reibung des Seiles

auf den Rollen und der Rollen auf ihren Aren ein bedeutender
Kraftverlust entsteht, welcher in den meisten Fällen nicht weniger
als zwei Drittel der Kraft beträgt. — Eine höchst sinnreiche
Vorrichtung zur Verminderung der Reibung sind die Frikzions-
rollen, auf welche wir im letzten Kapitel noch zurückkommen
werden.

Wir nehmen Abschied von dem Buche mit der empfehlenden
Bemerkung, daß es sich besonders für Praktiker eignet, denen die

Umstände nicht gestatteten, sicheine höherewissenschaftliche Schul-
bildung zu verschaffen.

Carrett’s Dampfpumpe.
Mit-Abbildung auf Tafel l.

Die mechanische Anordnung, welcher deren Konstruktor W.
E. Carrett in Leeds den Namen ,,Dampfpumpe« gegeben hat,
stellt sich als eine sehr verständigeAnwendung des Dampfes dat,
um Wasser zu heben oder fortzutreiben unter jedem nur möglichen
Druck und zu den verschieden.rtigstenZwecken. Sie hilft einem
nur zu oft in Werken, Betrieben und Fabriken gefühltenMangel ab,
indem sie ein leichtes bereites Mittel gewährt: überall Wasser
hinzuschaffenohne erst nöthig zu haben, sich durch Aufsetzung von

allerlei weitläuftigenMaschinenwerks in Kosten und Sorge zu stek-
ken. Unsere Tafel gibt zwei Ansichten dieser Pumpe, berechnet
um etwa 400 Pfo. Wasser in der Minute auf 420 Fuß zu
heben. Die dazu erforderliche Kraft gibt ein tragbaret 2pfex-
diger Hochdruckkesselvon etwa 600 Pfd Gewicht her. Figuri
istdie VVkVetaafichtder Pumpe und des treibenden Dampfzilin-
ders und Fig. 2 eine derselben entsprechende Seitenansicht recht-
winklig dagegen gelegt. Der Dampfzilinder A steht umgekehrt
auf der Oberplatte B der beiden Gestellständerc, und das Ganze
ruht wieder aus dem eisernen Kasten D, in dem sich die Wasser-
Ein-«und Ausflußbehälter befinden. Das RöhrenstückE leitet

den Dampf zum SchiebergehäuseF, das ganz einfach ist— Der

Schieber wird nämlichohne Weiteres durch Exzentrik Q an der

Kurbelwelle H gearbeitet, die ihrerseits in Lagern des Gestells
ruhend, in der Kolbenstange l mit einem SchnbstückK hängt.
Dasselbe arbeitet und schiebt sich in dem Querrahmen J der

Kolbenstange, eine bekannte Borrichtung, wodurch aber alle Ge-

lenkbewegungund Gradführung einfach beseitigtist. Der Plumpen-
kolben L ist unten gleich Mit Schrauben an die Stange gehängt
und kann hier zu jeder Zeit ausgekuppelt werden, wenn nicht ge-

pumpt werden soll, wo dann die Stange im Pumpenkolben los
wie in einer Führung geht, und die Kraft der kleinen Maschine
mittels eines Riemens, der um’s Schwungrad liegt, anderweitig

Auch kann man dazu das Ende der Kur-
belwelle benutzen, das man behusig mit einem Universalgelekik
versieht. — Das ganze Pumpwerk steht man in der Vorderan-
sicht, mit punktirten Linien angegeben, unten im Kasten liegend.
— Der Pumpzilinder oder Stie·el M ist in der Mitte, und

dessenRöhrenwandung N führt zu I Wassereintrittskanal O, der
durch Ventil P regulirt wird. Q «st ein Windkessehin den der
untere Theil des Kanals 0 münd - Dieser Kesselund ein ihm
ähnlicherauf der andern Seite bilden dieHauptstückeder neuen

Anordnung. Das Wasser tritt durch eine Röhre R in den Ka-

nal, der mit ihr wie üblich verbunden ist. Der Ausfluß
ist gegenüberdurch das Hubvetlill s, das sich in den Kanal T

öffnet der seinerseits unten offen in den WindkesselU,mündet,

,-

I-
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von wo aus das Wasser durch die Röhre v weiter fortgetrie-
ben wird.

Diese nette Anbringung von Windkesseln oder Kammern mit

ihren beziehentlichenEintritts- und Austrittswasserkanälengestattet
eine sehr rasche Bewegung der Pumpe ohne Stoß und gibt einen

ununterbrochenen Wasserstrahl. Ohne diese Vorrichtung würde

ein gewöhnlicherPumpenstiefel bei jedem Hube nicht vollständig

gefüllt werden und in diesem Fall der Kolben mit einem gefähr-

lichen Stoß niedergehen, wOhlngegen in Carrett’s Pumpe das

untere Saugventil beim Aufgange des Kolbens das Wasser aus

dem Windkesselzieht- der sofort wieder Wasser von unten aufsaugt.
Eben diese Wirkung findet auch beim Austritt statt, gerade so
wie bei einer Feuetspritze, wo der Windkessel auch den ununter-

brochenen Strahl und den ruhigen Gang vermittelt.

Für Pumpen bis zU 3 Pferde Kraft genügt-das Schubstück

im QuerrahMe«U- Um die Gradführung und den Ausschlag der

Kurbel in’s Gleiche zu setzen, bei größeren Pumpen aber muß

eine Gelenkbewegung und eine senkrechte Führung angebracht
werdens-. und ist diese natürlich auch eine geeignetere Bewegung,
wenn an der Kurbelwelle ab dann und wann die Kraft fortge-
leitet und benutztwerden soll. — Das Querstück,wie man es auf

unserer Zeichnung sieht, ist jedoch nicht ein schlechtwegin’s Eisen
eingeschnittencsLoch wie es beiDampfmaschinen ursprünglichange-

wendet wurde: vielmehr ist zu jeder Seite der Eisendicke eine

dünne Metqllschiene aufgefchraubt, wodurch vertiefte Wangen ge-

bildet werden, worin sich der Frosch bewegt, und die zugleichdie

Schmiere gut halten.
Beim Land-«und Wasserbau, zum Begüllen der Felder und

Wiesen, wie für unzählige Zwecke beim Fabrikbetrieb ist diese

Pumpe vorzüglichgeeignet; auch empfiehlt der Erfinder sie als

sehr vortheilhclfi, um hhdraulische Krahne oder hydraulische Pres-

jen zu bewegen, in welchem Falle eine-kleine Maschine mit einem

"300 Pfd. schweren Kessel die Arbeit von 8 bis 40 Menschen
er e t.stz

Es ist fast nicht nöthig, hier auch darauf aufmerksam zu

machen, daß diese Pumpe eine besonders nützlicheVerwendung
als Speisepumpe für Hochdruckkesselfinden kann, denn sie arbeitet

mit gleicher Wirkung unter jedem Dampsdruckund ist im Stande

das Wassersoweit wie man es nur immer verlangt zu saugen
und zu drücken ohne Zwang und Stoß in den Röhren. Gewöhn-
lich gebrauchte man seither zu diesem Ende drei kleine Pumpen die

mit drei Kurbeln an einer Welle getrieben werden. Diese Vor-

richrung ist aber umständlich,kostspieligund kommt oft in Un-

DIDUUNg.

Großartige, neue, sinnreiche und überrafchendemechanische
Gedanken sind allerdings nicht in dieser Carrett’schenDampfpumpe

zu finden, aber man sucht auch Weniger nach solchen beim Gewerbs-

betrieb, wenn Mittel zur Hand sind einen gewissen Zweck aufs

sicherste,bequemsteund wohlfeilste zu erreichen, und als ein sol-
ches Mittel in vielen Fällen möchtenwir die in Rede stehende

.Purnpe wol betrachten. —e,—

-

Schluß für Geldtafchenbågel.

inmifnllisf

Die gewöhnlichenBügel haben nur eine Schließe-doch ge-

schieht es dabei zuweilen,daß sie in der Tasche aufgehen. Tad-
lor’s in London Schluß ist doppelt. Die beiden Schließen"AA
in den obenstehendenSkizzen gehen anf gewöhnlicheWeise bei BB

in Gelenken Und stehen einander gegenüber-,bei c sind sie vierE

eckig abgefeilt und stoßen stumpf zusammen, so daß sie keinen

Ueberfall nöthig haben. Jst die Tasche geschlossen,liegen die

i

beidenZIiYSchließenin Flucht mit einander und können augenschein-
lich leichter als die gewöhnlicheSchließe geöffnetwerden, wäh-
rend sie zugleich netter und sicherer sind. Jede Schließehat
zu jeder Seite eine Flansche (ist umgebogen),so daß man das

unpolirte Jnnere nicht wahrnimint.·.Die Scharniere bei den Tad-
lor'schenBiigeln«sind«»doppelt,wie man es bei EEF sieht.

Neuer Prennofen hauptfåzchlich für
Thon- und Steinzeugröhren,

im Gang bei M. Gilbert in Tividale unweit Tit-tan-
«bei Birmingham.
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Von diesem neuen Ofen, der auch zum Brennen von aller-

hand andern Thonwaaren geeignet ist und dessen Leistungensehr
gelobt werden, gibt unsere erste Figur einen vertikalen Durchschnitt
und unsere zweite einen horizontalen Durchschnitt dicht über den

Feuerräumen. Aus letzterer ist zu entnehmen, daß der Ofen 8

Feuerräume ingleich weiten Entfernungen voneinander besitzt.
Flamme und Hitze gehen von dort aus durch 8 enge Züge in

einen kegselförmigenHauptng gerade in der Mitte des Ofens.
Durch diese Anordnung wird eine gleichförmigeVertheilung be-

wirkt, nachdem Röhren, Ziegel oder sonstigeThonwaaren gehörig
mit den nöthigenZwischenräumenan- und aufeinander gestellt sind.

Der Ofen ist außen um mit starken eisernen Bändern ver-

sehen, um das Zerspringen zu verhüten..
«

M
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Neue Rolle für Rollvorhånge
oder Stark nnd HoffmananSchnnrklemmtn

Die Skizzenzeigendiese Rolle im Längen- und Querdurchschnitt.
A ist die Rolle, in welche auf ihre ganze Länge eine bis über

J

Maschinentheile, von deren Halt oder Bruch Menschenleben zuLand und See am meisten abhängen, in fast durchgängigtadel-
loser Beschaffenheithervorgegangen.

Die Beschreibungder einfachen Mittel, durch welche J. Nas-
smhth zur Produkzion seiner Schaufelradwellen, Achskn&c« gekom-

men ist, wird wol am zweckmäßigstendurch

l

kurze Erwähnung der Mängeleingeleitet,
an denen diese Theile bei früheren Fa-

brikazionsmethoden litten.— — — — — — — — — — s -
—-

Der Bruch solcher Eisenmafsenzeigte

den Mittelpunkt hineingehende Nuth B gehobelt ist. C ist der

Rollvorhang, welcher oben bei D einen offnen Saum hat, der in

die Nuth hineingelegt und dann von einem Ende zum andern

eine Holz- oder Eisenstange E durch den Saum und die End-

scheiben der Rolle hindurchgestecktwird. Auf den Enden dieser
Stange, die herausstehen, läuft die Rolle um. Es wird an dieser
Rolle gelobt, daß man den Rollvorhang schnell von ihr los-

machen kann, wenn er gewaschen werden soll, weil man nur die

Stange herauszuziehen nöthig hat. Auch soll der Rollvorhang
sich vollkommen gleichmäßigund ohne Falten zu werfen ausziehen
lassen· —

Wir machen bei dieser Gelegenheit auf die sinnreichen, zweck-
mäßigenund billigen Klemmen von Emil Hoffmann in Leipzig
aufmerksam, welche dazu dienen, daß die Schnur zum Aufziehen
in jeder Höhe festgehalten werden kann-

Man schraubt diese Klemme, welche von Messing sauber
gegossenund abgedreht ist, in die Fensterzarge ein und steckt durch
eine in der Klemme befindliche Oeffnung die Schnur hindurch.
Mit der einen Hand zieht man dieselbe und mit der andern dreht
man an der Klemme eine Schraube zu, wodurch die Oeffnung
verengert und die Schnur festgeklemmtwird. Hoffmann verkauft
diese Klemmen Großweisein Masse.

I.Nasmyth’s Verbesserungen im Schmie-
den und Schweißen großer Eifenftueke.
Nach einem illder Sitzung der Brillle Association for the ad-
vancemont of science am 2. August 4850 zu Edinburg ge-

haltenen Vortrage des Erfinders.
Aus dem Englischen

von Z. stillt-n weben

Es ist eine jedem praktischenMechaniker bekannte Thatsache,
daß es mit den größtenSchwierigkeit-enverknüpft ist, gesunde und

zuverlässigeSchmiedeeisenmassenbeträchtlicherDimension herzu-
stellen. Ohne Zweifel sind in dieser Kunst die englischenSchmie-
den kontinentalen Werkstättenweit voraus und es ist deshalb von

-Werth, die Ansicht eines -Mannes, dessen Etablissementdurch
seine Leistungen die Bewunderungder englischenTechniker erregt,
über die Hauptmanipuictzion beim Schmieden größerer Stücke,
das Schweißen,kennen zu lernen. Es sind die Werkstättendes

J. Nasmhth zu Patrikoft, an die sich die englischenTechniker
wandten, wenn sie eines SchmiedeeisenstücksungewöhnlicherDi-

mension bedurften und aus ihnen ist eine große Anzahl jener

gewöhnlich,daß die einzelnenStabbündel,
aus denen sie hergestellt waren, nur an
der Außenseiteder Massen eine genügende
Schweißungeingegangenhatten, im Jnnern
derselben aber wenig anders als eben lose

,- zusammenhängendeStabeisenbündel ge-
blieben waren.

Die Hauptursachedieses Umstandes ist
der Art zuzuschreiben,wie das Hämmern
runder Eisenmassenzwischenebenen Flächen
(wie bei dem jetzt gebräuchlichenHammer
und Ambos) auf den Kern der Massen
wirkt.

Die beistehende Skizze wird es deutlich machen, in welchen
Richtungen die Kräfte im Innern eines runden zwischenEbenen
geschlagenenKörpers gehen.

Fig. l .

Die Wirkung eines Schlages der beiden Flächen a und ds-
Hammer und Ambos, wird den Körper in den Richtungen ED u.E(-’.
auszubreiten streben und da der nächstfolgendeSchlag- der diese
ausbreitende Wirkung des ersten korrigiren soll, Und daher recht-
winklig auf die Richtung desselben erfolgt, die obenbeschriebene
Wirkung rechtwinklig auf die frühern erzeugt, diese Drehungen
aber bei dem Drehen des Stückes auf dem Ambose rings um

dasselbehersch2reiten.so muß die Folge davon eine radial schief-
Jig. .

rige TertUP des Innern eines jeden sol-
shenrunden Schmiedestückessein. Bei
lehr starken Wellen und Achsen ist diese
Textur- bei aller Geschicklichkeitder

Behandlung,doch oft in einem Maaße
aufgetreten- daß die Zwischenräume der

Blätter der Luft und dem Wasser den

Durchng durch die ganze Länge der
’

Achse gestatteten.
Es kann nicht ausbleiben, daß die so entstandenen radialen

Fugen sich»beim Gebrauche des Schm"edestückesnach Außen er-

weitern und am Ende ein mehr oder eniger Unglückiichablau-

fendes Brechen desselben herbeiführen üsen«»Die bewunderns-
würdigen, nicht weiter in England, eschtveige denn auf dem

Kontinent erreichten, Leistungen der Werkstattzu Patrikoft in

Erzeugungdurchaus gesunderSchmiedeeisenftuckeunglaublich großer
Dimensionen, beruhen nun nicht allein an der großenGeschicklich-
keit der in derselben beschäftigtenLeute Und der vortrefflichen
Ausriistung mit Werkzeugen, sondern zum großenTheile auf einer
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sehr einfachen Andersgestaltung der Ambose, auf welchen große,
runde Schmiedeeisenstückegeschmiedet werden.

James Nasmyth hat sein hierauf bezüglichesGeheimniß erst
in der diesjährigenVersammlung der ,,British Association for

ehe advancement of science« in Edinburg am 2. August 71850

der Oeffentlichkeitübergebenund wir überliefern den interessante-
sten Theil seines Vortrags in Folgendem detn deutschen Publikum

Figur 3.

A

A Figur 3 stellt die Form des Nasmyth’schenAmboses, den
er V. Ambos nennt, dar. Zwischen die Schenkel desselbenwird
das warme zu schmiedende Stück gelegt, wie in der Skizze durch
eine mit B bezeichneteWelle angedeutet ist.

Ein Blick auf die Skizze des Ambofes wird seine Wirkung
bei jedem Schlage auf das Werkstückdeutlich machen und zeigen,
daß hier, statt der bei Figur i hervorgebrachten Ausbreitung der

Theile, rechtwinklig auf die Richtung des Schlages, von drei

Seiten her das Werkstückzusammengepreßtund nach dem Zen-
trum hin gedrücktwerde. Der Effekt ift also hier genau dem

der in Figuri dargestellten Schmiedevorrichtungentgegengesetzt,in-

dem hier der Kern des Schmiedestücksnicht gedehnt, sondern ge-

preßt und dicht gemacht wird» Außer dieser durch die Keil- und

v.Form des Amboseserzielten Wirkung wird dadurch auch die Kraft
der Schläge sehr beträchtlicherhöht und die Produkzion großer
Wellen und Achsen außerordentlichbeschleunigt und erleichtert.
Das Letztere läßt sich am besten nach dem Umstande bemessen,daß
unter Anwendung des v. Amboses der Schmied im Stande ist,
die Arbeit, die mit dem flachen Ambose eine dreimalige Hitze
erfordert hätte, in einer Hitze zu vollenden. Die Gabelform des

V. Amboses bietet große Bequemlichkeit für das Richtighalten des

Stückes beim Drehen desselben unter der Achse des Hammers,
was bei Arbeiten schwersterGattung gewöhnlichnicht geringe Mühe
verursacht.

Ein anderer Vortheil besteht in dem freien Abzuge für die

Schlacken und den Zunder, welche, während des Hämtnerns, aus

und von dem bearbeiteten Stücke fallen und hier sofort in den

Winkel des Amboses gerathend, verhindert sind, dem Eisen die

ungleiche harte und rauhe Oberflächezu geben- die sich auf flachen
Ambvfen- durch das Einpressen der auf denselben liegen bleiben-

den Zunder und Schlackenstückenerzeugt und beim Bearbeiten der

Stücke den Werkzeugennicht wenig nachtheilig ist.
Der Anblick der Skizze zeigt, daß jeder solche Ambos die

Bearbeitung einer großen Anzahl diverser Durchmesser gestattet
und zwar aller Schmiedestücke,die nicht in der Spitze des Ambo-
fes oder auf den Schenkelkanten desselben auf-ruhen

James Nasnlyth gibt an, daß er den Ambos am brauch-
barsten gefunden habe, wenn der Schenkelwinkel desselben 800 be-

tkUg, die Ecken desselbenwohl abgerundet und den Jnnenflächen
der Schenkel eine Konverität von ca. 3« Radius in der Richtung
der Achsedes Schmiedestückesgegeben wurde, letzteres Um das

Strecken desselben in ver Länge zu erleichtern
Als zweiten Grund der eminenten LeistungenderSchmieden

zu Patrikvft gibt Herr Nasmyth die Art an, in welcher die

Packete, aus denen größere Eisenmassenbesonders die Hartstiicke
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vkfürBleche geformt werden sollen, vor und bei dem Schweißen
Als Grund der oft vorkommenden Ungesund-

heit solcher Stücken führt er das Eisenorydul und Oxyd an,

welches unter allen Verhältnissenauf dem weißwarmen Eisen,
also auch auf den einzelnen Stücken der Schweißpacketeentsteht,
und bei der bisherigen Methode »der Packung nicht gehörigaus
dem Jnnern der Packete entfernt werden konnte. Diese Stoffe
von bröcklicherTertur setzen sich dann, besonders beim Walzen
von Blechen, oft bald horizontal, bald vertikal in die Fläche dersel-
ben und erzeugen entweder ein Schiefergefüge oder Langrifse.
Als Zeugniß, wie oft das Zwischentreten von solchen Oryden
zwischen Schweißflächenein ungenügendesVetbinden derselben
verursacht, führte Herr Nasmyth die Resultate einer sehr aus-

gedehnten Versuchs-weise an, welche die englische Admiralität mit
Kettenkabeln aus den besten Fabriken Englands angestellt habe
und durch deren Uebersicht es sich ergibt, daß bei 800Xoder ge-

rissenen Kettenglieder zwischen die SchweißfugegekommeneOxyde
und Schlacke Ursache des Bruches bei einer Belastung gewesen
sei, die noch kein Viertheil derjenigen war, welche der Kabel sei-
nen Quetschnitten zufolge zu tragen im Staude gewesen wäre.

Ein Mittel, wie das Verbleiben der Schlacke und des Oxhds
zwischenden Schweißfugen verhindert werden könne, hat Herr
Nasmyth in der Form der zu schweißendenFlächen gefunden,
und gibt die Methode, unter deren Anwendung, neben gehöriger
Schweißhitze,ein solides Schweißen erfolgen muß, Ungefährwie,
mit Bezug auf die beistehendenSkizzen, folgt.

Figur 4-.
"

Figur 4 stellt ein Packet
EisenstückegewöhnlicherForm
und Anordnung dar, welches
zu einem Hartstückefür ein

Blechwalzwerkgeschweißtund

ausgeschmiedet werden soll.
Die Theile dieses Vacketes

sind unter einem gewöhnlichen
Hammer erzeugt, dessenmei-
stens Etwas konvexe Ober-

fläche, eine Anzahl Vertie-

fungen in den Schmiedestiicken
zurückläßt.WerdendieseStücke
nun zu einem größerenPak-
kete übereinander geschichtet

·« und durch senkrechte Stöße
geschweißt,sokann es nicht
fehlen, daß die Erhöhungen
der Eisenstücke,die sich viel-

sleicht zuerst nahe am Rande
der Stücke befinden,zuerstzusammenchweißenund auf diese Weise
Zellen bilden, aus denen nur so lange ein Entweichen der Orhde
und Auspressen derselben durch Hammerschlägemöglich ist, als

sie nicht ringsum geschlossensind, Jst dies aber einmal bei der

Figur 5. kleinsten Zelle der Fall, so
dienen die ferneren Hammer-
schläge zu Nichts, als zur

Ausbreitung des in ihr ent-

haltenen Oryds oder der

Schlacke über eine größere
Fläche. Es ist ganz beson-
ders die Blechfabrikazion,die

Unter dem Uebel so Unge-

nügend zusammengeschweißter
Hartstückeleidet.

Ganz begegnet wird nun

augenscheinlich dem Uebel-

stande, wenn die einzelnen
Stücke der Packete eine lin-

senförmigeGestalt erhalten.
Hier werden nun nothwendig
die Mittel der Stücken zu-
exst zusammenschweißenund

die Oxhde und Schlacken
Heii

«7,,-W« ., »,-,,,-,. .
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schrittweis, wie iras Zusammenschweißenfortschreitet, nach Außen
gepreßtwerden, so’ daß das Zwischenbleiben eines Theils derselben
sehr schwer denkbar ist.

Je einfacherdies Mittel ist, um so größer ist augenscheinlich
sein Werth, der durch die in den Nasmythschen Schmieden er-

reichten Resultate auch praktischüber allen Zweifel gestellt ist-

Lkllgemein anwendbares Verfahren den

Zuckergehalt der Ruukelrüben zu
ermitteln.

Bon Di-. Zindmig Gall.

Nichts konnte näher liegen, als der Gedanke, den Zuckerge.:
halt süßerPflanzensäfteunmittelbar nach der Gewichtsvermin-
derung zu bestimmen, welche dieselben durch die geistigeGährung
erleiden; denn daß dabei aus 400 GewichtstheilenZucker jederzeit
sehr nahe 52 Gewichtsiheile Alkohol, welche in der Flüssigkeit
bleiben und 48 Gewichtstheile Kohlensäure entstehen, welche sin

Gasform daraus entweichen, und um deren Gewicht also die

Flüssigkeitleichterwird, das war längst unbestritten. Ja, diese
Thatsache bildet wirklich die Grundlage verschiedener Methoden
den Zuckergehalt süßerPflanzensäftezu ermitteln, und Döber-

einer, Herrmann und A. haben diese Methoden sogar für
die zuverlässigstenerklärt. Statt aber das Licht unmittelbar mit

der Lichtscheerezu putzen, bedienten die Einen sich ihrer Finger,
die Andern eines besondern Instruments, um vorerst den ver-

brannten Theil des Dochtes abzunehmen und auf ein eignes
Tellerchen zu legen, worauf dann die Schnupfe erst mit Hülfe
eines apparten Zängelchenswieder gefaßt und endlich fein säuber-
lichsin das Gehäuse der Lichtscheeregebracht wurde! Man ließ
nämlich,ohne Scherz und ohne Bild zu reden, die geistige Gäh-
rung der zu untersuchenden zuckerhaltigen Flüssigkeitenunter

Quecksilber-Absperrungvor sich gehen, um das sich entwickelnde

Kohlensäure-Gasin einem, nach Hundertstel-Kubikzollenabgetheil-
ten Gefäß auffangen, und nach der so erkannten räumlichen
Menge des Gases dessen Gewichtsmenge und nach dieser die

Gewichtsmenge des vorhandengewesenen Zuckers berechnen zu
können. Wenn jener Umweg zur räumlichen und von dieser
zur Gewichtsmenge des Gases nur wenigstens ein gerader
wäre! Aber die durch das Auge erkannte räumlicheMenge des

ausgefangeuen Gases ist nur eine scheinbare, welche, da der Druck

und die Temperatur der umgebenden Luft auf die Ausdehnung
des Kohlensäuregaseseinen ungemein großenEinfluß üben, erst,
mit Rücksichtauf den Barometer- und Thermometer-Stand, durch
schwierigemathematische Berechnungen berichtigt werden muß, um

zur Kenntniß der normalen räumlichen Gasmenge und dann

durch neue Berechnungen zur Kenntniß der Gewichtsmenge
desselbenund so endlich zur Kenntniß des gesuchtenZuckergehalts,
d. h. auf dem großen Umweg durch ein chemischesLaboratorium,
Und mit Hülfe vieler kostspieliger und gebrechlicherGeräthschaften
und mancherlei gelehrter Kenntnifse und mechanischer Fertigkeiten
dahin zu gelungen, wohin uns jetzt, nach dem von mit-aufge-
sundenen, und seit meinen ersten Mittheilungxendarüber in Nr.

248 u..25"4 d.»Trier"fcheU.Ztg,«n-ochweiterhereinfachtemVetfahtelh
unmittelbareine bloße zweiteWFägungder vergohrnen zuckerhal-
tigen Flüssigkeitführt.

«
«

»

»

Seit jenen ersten flüchtigenMittheilungen habe ich nämlich,
nach vielen neuen Versuchen und mit Hülfe genauer mathemati-
scher Operazionen,bei welchen allen denkbaren EinflüssenRech-
nung getragen wurde, das gesuchteVerhältnißfür Zuckerrüben
in folgendemeinfachenAusdruck gesundem

.

Wenn man die Untersuchungen mit 20 Loth Rübenfaft
anstellt und sich bei der zweitenWäguug des Saftes, nach

beendigterGähtuugpreußischerKupfetpfennige, deren zehn
auf ein Loth gehen, zur Gewichtsausgleichungbedient: so
zeigt jeder Pfennig, um welchen der Saft leichter geworden

ist, i Pfund, also auch IXZPfennig IX2Pfund, V4 Pfen-

zu bezeichnen.

nig 74 Pfund und IAO Pfennig IXWPfund Zuckekgehakk
in 400 Pfund Rüben an.

Durch die Auffindung dieses einfachen Verhältnisses —-

defsenBegründung, da dieselbe hier zu- weit führen würde, einer

besondern Abhandlung vorbehalten bleibt — ist die Untersuchung
der Runkelrüben auf ihren Zuckergehaltnunmehr·so vereinsacht,
daß es dazu nicht nur keinerlei Art von Berechnung, sondern

selbst nicht einmal der Befragung einer Tabelle mehr bedarf, und

dazu kein a«nderesGeschick, als das: eine Waage handhaben zu
können, erforderlich ist.

An Geräthschaftenbedarf man dazu Nichts, was sich nicht
in jeder Wirthschaft vorfände,nämlich: eine oder mehrere Quart-

flaschen, eine gewöhnlichegute Waage mit einem einpfündigen
Einsatzgewicht,ein Reibeisen und einen Vorrath von 4—2 Loth
konzentrirter Schwefelsäure (Vitriolöl.)

Ferner muß man sich um die Zeit, wo man Rübenunter-

suchungen voknehmenwill, mit frischer Bier-Oberhefe oder Kunst-
hefe versehen, deren man etwa 2 Loth zu jedem Versuch bedarf
und welche auf folgende Weise zum Gebrauch vorzubereiten ist:
Nachdem die Hefe sich gesetzt bat und das Klare abgegossenist,
mischt man ebenso viel Wasser dazu und bewahrt sie an einem

kühlen Ort auf. Das Wasser wird erst kurz vor der Verwen-

dung der Hefe wieder davon abgegossen.
Um, wenn man mehrere Versuche zugleichanstellt, Verwech-

selung zu vermeiden, thut man wohl, die, mit Bindfaden an den

Flaschen befestigten Stöpfel mit Buchstaben (A. B. C. u. s. w.)
Auch sind die Stöpsel, da sie die Flaschen nicht

ganz luftdicht verschließendürfen, an einer Seite ihrer Länge
nach, mit einem eine Linie tiefen, furchenförmigenAusschnitt
zu versehen.

Das genaue Wägen wird sehr erleichtert«wenn man die

Waage freischwebendaufhängenkann.

Die nöthigenkleinen Gewichtchen von Vzo Loth erhält man,
wenn man von dem Gepräge von 40 Kupferpfennigen so viel«

abschleift, bis sie genau ein Loth ausmachen. Um zu mehrerer

Bequemlichkeitauch Gewichtchen von IXZund 1X4Pfennig (5-«,
Und 25-100Loch) zu haben, theilt man einen jener abgeschlifsenen
Pfennige in zwei, und einen zweiten in vier gleicheTheile. End-

lich macht man sich auch noch Gewichtchen von IAO Pfennig
(’,-«,0Loth.) Man nimmt dazu einen Vz Zoll breiten und 3

Zoll langen Streifen Tabacksblei, von welchem man nach und nach
so viel abschneidet, bis er genau noch i Pfennig wiegt, worauf
man ihn in 40 gleicheStückchenzerschneidet. Wir nennen aber

alle diese Gewichtchen nicht 1X«0-5X10-25Xs00und IAW Loth,
sondern i Pfennig, 1X2,74 und Vm Pfennig, was, da für un-

sern Zweck 4 Pfennig iOXOZucker und also IXWPfennig eben-

falls 1X100X0Zucker bedeutet, viel bequemer ist und zugleichvor

Jrrthümern bewahrt.
Um die nöthigen20 Loth Saft bequem mit den Händen

auspressen zu können, braucht man zu jedem Versuch etwa 2

Pfund Rübe. Von kleinern Rüben nimmt man daher mehrere
von ungefähr gleicher Schwere und gleicher Sorte. Größere
werden der Länge nach in 2, Z, 4 Oder mehr gleiche Stücke zer-

schnitten, nachdem fie vorher gut gewaschen und wieder abgetrock-
net worden find.

»

Jst Alles so weit vorbereitet, so nimmt man so viel Flaschen
als man Versuche nacheinander anstellen will und gibt in eine

jede zwei Eßlöfsel voll dickbreiigeHefe (nachdem man das dar-

über stehende Wasser abgegossenhat). Damit die Hefe beim

Eingießensich nicht an der Flaschenwandherabzieht, muß dies

mittels eines Trichters geschehen. Hieran wird jede Flaschege-

nau tarirt, d. h. gewogen, und die Tara, d. h- hler das

Gewicht der Flasche mit ihrem Stöpseh sammt-der Hele- auf ein

dazu bestimmtes Blatt Papier notirt.
»

Unterdessen hat man, von reinen änven, zwei Pfund Rübe

auf dem Reibeisen rasch zerreiben und en Saft durch einen rei-

nen und trocknen Lappen in ein, mit einem Ausgußversehenes.
keines Gefäß pressen lassen. Sobald dies geschehenist, tröpfelt
man ungesäumt42 bis 45 Tropfen Schwefelsäure in den Saft,
wodurch das Schleimigwerdendesselben verhütetwird.

Nachdem man hierauf eine der tarirten und mit Hefe ver-
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fehenen Flaschen auf die eine und deren Tara auf die andere

Waagschale gestellt und sich von der Richtigkeit der Tarirung noch-
mals überzeugthat, setztman zu der Tara noch 20 Loth Gewicht,
und gießt nun von dem mit Schwefelsäure versetzten Saft so

lange behutsam, und zuletzt tropfenweifpin die Flasche, bis die

Waage wieder ganz genau im Gleichgewicht ist,woraufdie Flasche

zugestopftund in eine mäßig warme Stube, jedoch nicht zu nahe

zum Ofen, gestellt wird.
» · ·

Jn gleicher Weisewerdeu die ubrigen Versuchsansatzege-

macht; nur müssen, wenn man deren mehrere nacheinander

vornimmt, die mit Saft in Berührung kommenden Geräthe jedes-
mal gereinigt und abgetrocknet und zu jedem Versuch ein reiner

und trockner Preßlappen genommen werden.

Die auf die angegebene Weise gemachten Ansätzegerathen

schon nach einigen Stunden in Gährung, wobei ein schmuziggrauer
Hefenschaum Auf die Oberflächesteigt, welcher sich manchmal in

großenBlasen bis zum Stöpsel erhebt, und dies istzder Grund,
weshalb zu diesen VersuchenFlaschen, welche wenigstens ein Quart

fassen, angewendet werden müssen. Sobald jener Schaum wieder

zusammenfällt,was nach 24 Stunden geschieht, muß man den-

selben, durch behutsamesSchütteln, größtentheilsvon der Flaschen-
wand los und in die Flüssigkeitzurückzuspiilensuchen, wodurch
die Vergährungbefördert wird.

Je nach dem geringem oder größern Zuckerreichthum des

Saftes, wird die Gährung schon am dritten, längstens am vier-

ten-Tag beendigt sein; was man daran erkennt, daß die Etwas

heller gewordene Flüssigkeitsich deutlich von einem dunklern Bo-

densatz absondert und keine Gasbläschen mehr aufsteigen. Die

Flaschen werden nun wieder gewogen, um zu ermitteln, um wie

viel die Sastansätzewährend der Gährung, durch die Entweichung
des kohlensauren Gafes, leichter geworden sind. Zu dem Ende

bringt man auf die eine Waagschale eine der Flaschen und auf
die andere die Tara derselben, nebst den 20 Loth, welche der

süße Saft gewogen hatte. Dann legt man zu der Flasche nach
und nach so viel Pfennige und zuletzt Vlo Pfennig-Gewichtchen,
als nöthig sind, um das Gleichgewicht wieder herzustellen,wor-
auf sodann, da i Pfennig einem Pfund Zucker in 400 Pfund
Rüben entspricht, der Zuckergehaltunmittelbar und zwar bis zu

1X20Pfund angegebenwerden kann.
als Ausgleichungsgewicht zusetzenmüssen:

t Loth, entsprechendeinem Zuckergehaltvon 40 Pfd.
2 Pfennige . .. . z ,,

IX,Pfennig , . ,, IXZPfd. gleich HOAOO

1-4Pfennig . « O · e · » 1Xex» 25-100

2-10Pfennig « 2Xlo « gleich 20XIOO

so ist der ganze Zuckergehalt 42 Pfund und 971»0,

od» 4295 OJO—-, eine Schärfe, bis zu welcher selbst das, hun-
dert Thaler kostende, treffliche Greitler’sche Polarisazions-Jn-
strumentzur Bestimmung des Gehalts zuckerhaltiger Flüssigkeiten,
nicht reicht, da dasselbenur noch VI» Prozent nachweist.

Wie die Gewichtsabnahmedes Saftes Vor sich geht, wurde

schon angedeutet: durch die Gährung wurde nämlichder im

Saft enthaltene Zucker in Alkohol (Weingeisi) Und in Kohlen-

säure umgebildet, welche letztere in der Form von Luftbläschen

aus der Flüssigkeit und, durch den am Stoper angebrachkm
Luftkanal, aus der Flasche entwich. Der Saft mußte also Um

das Gewicht der entflohenen Kohlensäureleichter werden. Daß

nach dieser Gewichtsabnahmeder Zuckergehalt mit der größten

Genauigkeitmuß bestimmt werden können,wird keinen Augenblick
zweifelhaftsein, wenn man erwägt, daß i Loth Zucker durch die

Gährung jederzeit eine sich stets gleichbleibende Gewichtsmenge

Färber-, Stricke-r- und Weber-Zeitung:

Hat man z. B. der Flasche «

Kohlensäure,von USE-twoLoth ausgibt und daß folglich in einer

Flüssigkeit,welche durch die Gährung um 488Xl000Loth leichter
geworden ist, i Loth Zucker vorhanden gewesen sein muß; eine That-
sache, von deren Richtigkeit man sichübrigensleicht iiberzeugenkann,
wenn man i Loth- chemisch reinen Zucker in 40 Loth Wasser lös’t,
mit i Loth Hefe sin Gährung setztfund nach beendigter Gährung
die Gewichtsabnahme durch die Wiaageermittelt.

Zu keiner Zeit ist die Bedeutung der Rübenzuckerfabrikazion
so richtig gewürdigtworden, als gegenwärtig, wo es anerkannt

ist, daß die Zuckerrüben, bei einer zweckmäßigenFruchtfolge, ohne
Beeinträchtigungdes Getreidebaus, fast als Nebenprodukt ge-
wonnen werden können, und, bei gleicher Kapital-Anlage, kaum

irgend eine andere Industrie eine so große Masse von Brennma-
terialien zu verwerthen und eine so große Summe von Arbeits-
und Zugkräften und zwar zu einer Zeit, wo dieselben sonst größ-
tentheils müßig sind, zu beschäftigengeeignet ist, als die Zucker-
fabrikazion. Als besonders begünstigt dürfen daher diejenigen
Gegenden angesehen werden, welchen dieser Industriezweig seine
goldenen Früchte spenden kann. Dieses hängt aber vor allem
Andern davon ab, ob die Beschaffenheit des Bodens geeignet ist,
hinreichend zuckerreicheRüben hervorzubringen, um, bei der hohen
Besteuerung der Zuckerfabrikazion, für die Unternehmer noch einen
Gewinn erwarten zu lassen. Da dies nur durch direkte Kultur-

versuche ermittelt werden kann, so glaubte ich, von der Wichtig-
keit der Sache durchdrungen, mich nicht nuf das Aussprechen
oder Druckenlassenfrommer Wünsche beschränkenzu sollen, son-
dern, indem ich mir erlaubte, den versuchsweisen Anbau ächter
Zuckerrüben zu empfehlen, erbot ich mich zugleich, die dazu ge-

neigten Herren Landwirthe des Regierungsbezirks unentgeltlich
mit dem besten Samen dazu zu versehen, den ich der gütigen
Vermittelung des Herrn Oekonomie-Rathes Weyhe, Vorstand
des deutschen Zuckerfabrikanten-Vereines verdankte.

Doppelt freut es mich, daß es mir inzwischen gelungen ist,
ein Prüfungsverfahren aufzufinden, wodurch jeder Rüben-Produ-
zent, dem daran liegt, den Werth seiner Rüben kennen zu lernen,
in den Stand gesetzt wird, mit einem geringeren Aufwand von

Mühe und Kosten seine Rüben selber auf ihren Zuckergehalt zu

untersuchen, als die Verpackung und Uebersendung einiger Rüben
verursacht haben würde. Möchten nun aber auch — nachdem
diese Ermittelungen so leicht gemachtsind, daß man aller Orten,
mit einem Gehülfen zum Reiben und Pressen, in einigen Stunden

spielend ein halbes Dutzend Versuchs-Ansätzemachen kann —-

recht zahlreicheUntersuchungen unter verschiedenen Umständener-

bauter Runkelrüben aller Art vorgenommen werden, um die

Einsiiissekennen zu lernen, welche Lage, Boden, Klima, Witte-

rung, Kultur, Düngung, Fruchtfolge, Zeit des Anbaues und der

Ernte, Größe und Sorte der Rüben u. s. w. auf ihren Zucker-
gehalt äußern.

Dergleichen Untersuchungen,- in übersichtlichenZusammen-
stellungenihrer Ergebnisse veröffentlicht,werden nicht allein die

zur Errichtungvon Zuckerfabriken geeignetestenGegenden erkennen

lassen, sondern auch insofern in hohem Grade lehrreich sein,
als sie Hinweisungen auf Dinge geben werden, die wir gegen-

wärtignoch gar nicht ahnen können, deren Kenntniß aber für den

Zuckerrübeubau und die inländische Rübenzuckerfabrikazionvon

vielleicht unberechenbarem Nutzen sein werden, da sie uns den

Mitteln auf die Spur führen müssen, die größtmögliche
Zuckermenge in der möglich kleinsten Rübenmasse
zu erzeugen.

Trier, im Dezember 4850.

Neues Schlichtverfahren. vereinfacht und in Folge dessen Kosten und Umständlichkeitender

bestehendenMethoden verringert werden, war ich nach vielen nutz-
Beeeits seit zwölf Jahren unverdrossendamit beschäftiget-sIosen Versuchen so glücklich-»meine vorgesetzte Aufgabe zu lösen

eine Behandlung zu ermitteln, gemäßwelcher die Zubereitung und erlaube mir, Jhnen W Vvktheike Mem-er Behandlung MS-

des rohen Baumwollengarns (resp. Zettels) zur Berwebungkönnte einander zu setzen und die Mittheilung derselbenanzubieten.
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Meine Methode, das rohe Baumwollengarn webfertig her-
zustellen,bedingt folgende Abweichungenund Ersparungen:

Nicht nur Webereien, sondern schon von vorne herein
die Spinnerei kann sich an dem Vortheile dieser Methode
betheiligen.
Für die Weberei fallen die Schlicht- und Warps-Maschi-

nen weg, und können ohne dieselben drei gewöhnlicheAr-

beiterinnen leisten, was vorhin ebensoviel hochbezahlteSchlich-
ter flieferten, ohne der Ersparung an Heizmaterial sowie
Reparaturen und dgl. zu erwähnen. Die Fadenzahl der Kette

kann bei dieser Methode von jeder beliebigenHöhesein.
Das webfertige Garn unterliegt keinerlei Einfluß von

Klima, Luft, Temperatur des Lokals, noch irgend einem äu-

ßerenUmstande, gewinnt an Haltbarkeit, ist mild und gibt dem-

zufolge der gefertigten Waare ein höchstempfehlendes Aeußere.
Da das Garn sich für jede Art Webstuhl, mit oder ohne

Regulator eignet, zugleich in webfertigemZustande in Sträu-

gen wie in Ketten verpackt und verfendet werden kann, so
ergibt fich für Spinnereien der erhebliche Vortheil, die-

ses fertige Garn sowol an größere Webereien wie an

Garnverkäufer in derselben Form versenden zu können,als es

bisher mit dem rohen geschehen,welcheGarnverkäufer dann das

Fabrikar jedem auch kleinsten Gewerbsmeister zugänglichma-

chen können, arbeite er nach ältester oder neuester Methode.
Ein Spinn:Etablissement mag durch Aneignung meiner Me-

thode sich somit ein unabsehbares Feld des Absatzes eröff-
nen, da der Gewerbsmeister das Garn nach feiner Weise
nur zu spulen und zu zetteln nöthig hat und es in jeder
Lokalität von beliebiger Temperatur verarbeiten kann.

Dieses mein Verfahren geneigter Berücksichtigungbestens em-

pfehlend, bin ich (meiner Sache völlig gewiß) stets bereit, das-

selbe praktisch zu erproben, und mögen gütig Reflektirende hier
etwa Jemand beauftragen, um der Verarbeitung anzuwohnen, in-

sofern (unbeschadet der vorläufigen Geheimhaltung des

Verfahrens von meiner Seite) es nur darauf ankommt,

sich zu überzeugen,daß das gefertigte Gewebe mit Garn nach
meiner Methode geschlichtet, von mir erzeugt worden, und wel-

ches dann von jenem Beauftragten dem verehrlichen Besteller
kann eingesendet werden. Zu diesem Behufe beliebe man mir

Garn von jeder Nummer, die in der Kattunfabrikazion vorkommt,

einzuhändigen,und habe Nichts dabei zu bedingen, als jenen Grad

der Güte, der zur Verarbeitung nöthig ist, also gewöhnliches,
brauchbares Garn.

Unter Umständen bin ich auch geneigt, mich persönlich,sei
es auch in großer Ferne, einzustnden, wozu ich mich aber erst
dann verstehen könnte, nachdem ich hier die Probe geliefert, und

die Ueberzeugung der Stichhaltigkeit meines Verfahrens konstatirt
und gegen mich anerkannt wäre.

Die Weberei nach allen Seiten genau kennend bin ich im

Stande, jene Berücksichtigungenpraktisch anzugeben, die mit mei-

nem Verfahren in·enger Verbindung stehen, und untergeordnete

Ersparungen im Gefolge haben.
Meine Methode bin ich bereit, sowol an ein Haus allein-

als an mehrere bekannt zu geben, kann aber nicht umhin zu be-

merken, daß ich es vorziehe mit einer Firma allein zu verkehren,
trete fie nun blos für sich, oder kollektiv für noch Andere auf
und sehe gefälligen(frankirten) Offerten entgegen. .

Sollte dieser Antlag Jhnen nicht konveniren, so bitte Sie,
selben einem hiefüretwa geeigneten Hause gütigstzukommenzu lassen.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung,mit der ich zeichne ergebenst
Aug-sbürg-

An die Redakzion ·derdeutschen Ge-

werbezerttmg.
Br. H. Febr. 4854.

Mit Gegenwärtigemwill ich Sie ergebenstbitten, daß Sie
die »Färber-, Drucker- Und Weberzeitung«doch gefälligstbeson-
ders erscheinen lassen wollten, da ich und viele meiner zahlrei-

Andr. Hitzler.

chen Freunde gern die deutscheGewerbezeitungnur um des oben-

bezeichnetenAbschnittes halten möchten,daß aber der Preis zu
theuer ist, da doch nur die Artikel über die Färberzeitungfür
uns von Jnterefse sind.

Sie würden einem Bedürfnisse dadurch abhelfen und eine

sehr große Anzahl Abonnenten erhalten, wenn die Zeitung ihrem
Zweck vollkommen entsprechen wird, d. h. alle Monate regelmä-
ßig erscheint, nicht sowie die Leiner’schees that, schönennd neue

Muster hauptsächlichin der Küpenfärberei, sowie neue Zusam-
menstellungen und Artikel bringt, z. B. Drucken des Gelb und

Grün auf einem Tisch; Orange, blau und weiß, Orange, dop-
pelblau und weiß ec. Alles auf einem Tisch; neue Dampf-
artikel Ze.

Freilich wird es dazu eines geschicktenPraktikers bedürfen,
der eine anständigeHonorirung beanspruchen wird, doch glaube
ich, daß, wenn Jhr Blatt diese Richtung nehmen wird, es

ein für deanedakteur als Verleger sehr ergiebiges sein wird.

Diese Meine Ansicht erlaubt ichmir Jhnen zur gefälligenBegut-
achtung vorzulegen und werde ich, sobald die Färberzeitungsepa-
rat ist und sich bemüht dem Fätberstand auf die Beine zu hel-
fen, dafür sorgen, daß sie viele Abonnenten erhalte und auch
selbst Artikel gratis einsenden werde. C· Fäkbkkmeister.

Herrn etfiirbermeisterC. in It-
Die Leiner’fcheFärberzeitung,obgleich sie, wenigstens im An-

fange, gut war und 3 Thlr. jährlich kostete, mußte wegen Man-

gel an Abonnenten eingehen; zuletzt hatte sie etwa 200, womit
sie nicht bestehen konnte. — Die deutsche Gewerbezeitung kostet
51X3Thlr., aber sie gibt sehr viel. Derjenige Gewerbsmann,
dem alles Das, was nicht unmittelbar auf seine Tasche wirkt,
nicht von Jnteresfe ist, möchte die Gewerbezeitung ebensowenig
lesen, wenn sie auch nur 3 Thlr. kostete;und für solche deutsche
Gewerbtreibende ist sie auch nicht geschrieben, welche sich beden-
ken einige Thaler an eine Zeitung zu wenden, welche seit 42 Jah-
ren mit großenOpfern im Interesse des-deutschen Gewerbstan:
des geschriebenist.

Wenn drei bis vier Färber, Drucker oder Weber in einer

Stadt zusammentreten, so wird das Halten der Gewerbezeitung
Jedem nicht 2 Thlr. jährlich kosten. Freilich darf sie nicht so
gehalten werden wie in den meisten deutschen Gewerbvereinen,
nämlich in einem einzigen Exemplar für eine Mitgliederzahl,
die oft weit in die Hunderte geht, wo es sich dann zuweilen er-

eignet, daß der letzte Leser sie erst nach 3 Jahren zu Gesichte
bekommt.

Haben Sie die Güte die Gewerbezeitung durch Jhren Ein-

fluß zu unterstützen:es dürfte Sie nicht gereuen. D- Red.

Erklärungen
der cMusterauf JMnstertafelUr. III.

Dahlia Kalliko.

Nach Broquette oder Lightfoot.

Unser Muster Nr. 4 ist Mit Okseille,Persio oder Cudbear1)
gedruckt, welchen Farbstoff man seither nur auf Wolle und Seide

anwendete, weil man sie auf Pflanzenfaser mit Vortheil nicht
benutzen konnte. Neuerdings sind inzwischen zwei Verfahrungs-
arten, Baumwolle und Flachs mit jener Flechtenfarbe zu- drucken,
bekannt geworden Das eine ist von Th. Lightfoot in Eng-
land bei Manchester,das zweite von Ch. A. Broquette in Pa-
ris erfunden worden. Wir hörten, daß letzteres Verfahren von

einigen sächsischenund preußischenZengdruckfabrikanten— man sagte
uns in einem Falle zu einem Preise bis zu 4500 Thlr. — an-

gekauft worden sei, und erbaten in d sfen Folge von einem dieser

1) Orseille wird aus mehreren FlechkenarteM hauptsächlichMS

Roccella tjnctorja gefertigt. Persio oder CUdbear (weil der Entdecker

dieses Farbematerials ein Englander Namens Cuthbertgewesen sein soll)
ewinnt man ebenfalls aus Flechten, Vetnehxnllchaus Lichen tartareus

nnd L. edle-Kreuz Jn Glasgow und Leith txan cin ausgebreiteterHandel
damit getrieben. Die Okseille kommt aus fudlcchernHimmelsstrichen,aus

Italien, Spanien, Frankreich Und den Kanaklschen Inseln U- s- W-
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Fabrikanten Muster zur Veröffentlichung Aus seinem Schwei-

gen schließenwir, daß eine weitere Mittheilung, »diewir»erhielten-
gegründetsei, nämlich daß jene Fabrikanten die Ausübung des

Verfahrens bereits wieder aufgegeben hätten, welches ihnen von

Herrn Broquette selbst mitgetheilt wurde«unddaß das Rezept
zur praktischen Ausführung gegenwärtigmit sehr geringen Kosten
zu erhalten sei, — Als Ursachen, welche Veranlassung gegeben
haben, daß man so überraschendschnell die Sache wieder bei Seite

gelegt hat, werden angeführtt Die zu theuren Erzeugungskosten,
eine gewisseHärte der Waare,»hervorgebrachtdurch die Verwen-

dung der sehr körperlichenKaiSMT endlich die zu geringe Aecht-
heit der Farbe in Verbindung mit dein übeln Umstand, daß der

weiße Boden amLichte schnell gelb wird.

Endlich gelang es uns durch Vermittlung eines Freundes

aus einer Berliner Fabrik das Muster zn erhalten, welches auf

unserer Tafel zU seht-U ist.
Nach dem Durchscheinendwerdeneines Papiers zu schließen,

in welches die Waare geschlagenwird, was auf Oel deutet, ist —

trotz der weißen Stellen im Boden man vergleichedie Bemerkung
der Redakzion des Dingler’schenJournals unter Lightfoot’sPa-
tentbeschreibung— die Waare nach dessen Verfahren und nicht
nach Broquette’s gedruckt; inzwischenhat sie auch dieselbenMän-
gel, Welche man auf dermaligem Standpunkt seiner Ausbildung
dem Broquette’schenVerfahren schuld gibt. — Herr Professor
Stein in Dresden, der einige Proben mit den in Rede stehenden
Proben anstellte, hatte die Güte uns Folgendes mitzutheilenZ
i) Schon durchs Liegen am Lichte (ohne Sonne) verliert die

Farbe. sWir haben dies vollkommen bestätigtgefunden, das Vio-

let wird bräunlich, das Weiß gelblich]. 2) Kalkwasfer, noch
mehr Aetzanimoniakund sire Alkalien machen blaue, Essig macht
rothe Flecke. Man kann also nicht die durch das Eine erzeug-
ten Flecke durch das Andere vertilgen. Z) Seifenwasser und selbst
Kleienwasser verändert die Farbe und nimmt sie zum Theil weg,

Wir fühlen die Verpflichtung diese Enthüllungen zu machen,
damit Zeugdrucker sich von der Sache auf ihrem gegenwärtigen

Standpunkt nicht mehr versprechen als sie halten kann; nicht

aber-deswegen um den Stab« ohne Weiteres über sie zu brechen,
da wir nicht so kühn find zu behaupten, daß es der Wissenschaft
an der Hand der Praxis nie gelingen werde die flüchtigeFlech-
tenfarbe auf Baumwolle mindestens ebenso fest zu halten, als

auf Seide und Wolle.
Wir geben zunächstdas Verfahren von Thomas Lightfoot,

Chemiker in Broad-Oak within Acerington, Lancashire. Dann

das von Broquette, und endlich die Auslafsung über dasselbe von

Baresivil nach Dingler’s Uebersetzung. — Prüfet Alles und bek
haltet das Befiel —

Lightfaakg Verfahren.
Vorbereitung der baumwollenen oder leinenen Gewebe

für das Drucken oder Färben.

Dieselben werden zuerst theilweise gebleichtz man läßt sie
nämlich 6 bis 7 Stunden lang in Wasser kochen, worin auf je-
des Pfund des Gewebes 4 Loth krystallifirteSoda ausgelöstsind,
Woran mail sie in fließendemWasser auswäscht und dann in

schwefelsiiurehaltigesWasser von 40 Baume (=4005 spez. Gew.)
etwa eine Stunde lang einweichtz sie werden dann wieder im·

Fluß gewaschen,hierauf noch einmal wie vorher gelangt und dann

getrocknet,worauf Man ihnen die für Türkischrothgebräuchlichen
Oelbäder gibt.

Man lösthier auf jedes Pfund Zeug l Loth Potasche in

4 Pfund 48 Loth Wasser von 300 Reaumur auf, versetzt diese
Auflösungmit 5 Loth Olivenöl und mischt gut; mit diesem Oel-

bad werden die Zeuge in der Klotzmaschinegetränkt,woraus man

sie zwei bis drei Stunden liegen läßt und dann in einer Trockem

stube aufhängt, worin die Temperatur im Verlauf von fünf bis

sechs Stunden allmälig auf s480 Reaumur gesteigert wird; in

dieser Ttockenstube läßt die Zeuge bis zum nächstenMorgen,wo man

ihnen dann auf gleiche Weise ein zweitesOelbad, und wenn sie wie-

der aus der Trockenstubekommen,ein drittes Oelbad wie das erstegibt.
Die vierte Operazionbesteht darin, daß man die Zeuge zwei
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-bis drei Stunden lang in Wasser von 350 Reaumur einweicht
(l Pfund 48 Loth Wasser auf i Pfund Zeug), worauf man sie
wie bei der ersten Operazion im geheiztenRaum trocknet.

Die fünfte bis zwölfte Operazion sind bloßeWiederholun-
gen der vierten.

«.

Nach der zwiflftenOperazion,.·weichtman die Zeuge einen

Tag und eine Nacht lang in eine""Auflösungvon Potasche ein,
welche aus 3 Loth Potasche und 5 Pfund Wasser auf jedes Pfd.
Zeug besteht· Diese Auflösung muß-beim Eintauchen der Zeuge
eine Temperatur von 350 Reaumur haben·

Die Zeuge werden nun ausgewunden, zwei- bis dreimal

durch fließendesWasser gezogen «unddann im geheiztenRaum ge-
trocknet. Hieran grundirt man sie mit essigsaurer Thonerde und

passirt dann in heißemWasser (um den nicht befestigtenMordant

zu beseitigen).

Bereitung der Druckfarbe.

Man verdickt einen Aufguß von Orseille oder Persio (oder
einen mit denselben bereiteten Lack)mit arabischem Gummi; die
mit der Farbe bedruckten Zeuge werden 45 Minuten lang gedämpft
(die erforderliche Zeit hängt von den andern aufgedrucktenDampf-
farben ab, denn zum Befestigen der Orseillefarben allein genügt
eine kürzereZeit·

Hieraus werden die Zeuge gewaschen und dann zum Bele-

ben der Orseillefarbe sum das schöneLilas hervorzubringen) durch
eine alkalische Flüssigkeitvon 40 Baume passirtz hier dient eine

Auflösung von Thonerde in Kali oder Natron, auch Kalkwasser,
eine Auflösung von Potasche oder Soda, arseniksaurem Alkali,
oder eine Auflösung von Zinnoryd in Aetznatron. — Wenn aber

außer der Orseillefarbe noch andere Dampffarben aufgedruckt wor-

den sind, welche durch solche alkalische Flüssigkeitenbenachtheiligt
würden, so unterläßt man jene Passage und überdruckt dagegen
die Stellen, welche die Orseillefarben einnehmen, mit einer ver-

dickten Auflösungvon Thonerde in Aetznatron. Denselben Zweck
erreicht man (ohne alkalische Passage) auch, wenn man die Or-

seillefarbe schon vor dem Aufdrucken mit Bittererde (Magnesia)ver-

mischt; man nimmt beiläufig 41X2Pfund frisch bereitete (abge-
iropfte) kohlensaureBittererde oder 24 Loth gebrannte Bittererde

auf 40 Pfund Druckfarbe.2)

»Vorbereiten und Bedrucken der halbwollenen Gewebe.

Die aus Baumwolle und Wolle gemischten Gewebe werden

ebenso wie die rein baumwollenen mit Oelbeizen vorbereitet und

gerade so mit Orseille-Dampffarbe bedruckt.3)

Färben der mit Oelbeize vorbereiteten baumwollenen

oder halbwollenen Gewebe.

Die geöltenbaumwollenen oder halbwollenen Gewebe werden

mit Orseille gerade so gefärbt wie bisher die seidenen und wolle-
nen Zeuge, mit dem Unterschied, daß man in die Flotte eine Auf-
lösungvon Thonerde in Aetznatron bringt; man verwendet 4 Loth
Thonerdenatron von 470 Baume- aufl Pfund Persio von ge-

wöhnlicherGüte. Das Thonerdenatron kann man auch durch
eine Auflösungvon Zinnoryd in Aetznatron ersetzen.

Yroquettets Verfahren.

Die Ersindung betrifft: l) die Anwendung animalischer Sub-

stanzenin Verbindung mit Kalk beim Drucken und Färben der

Baumwolle; 2) die Anwendung solcher animalischer Substanzen,
welche durch bloßeHitze oder durch chemifcheAgenzien in gewu-

2) Das Vermischen der Orseille-Drnckfarbe,mit»Bittererde, um die

alkalischePassage zu umgehen, ist besonders bei seidenen und wollenen

Zeugen vortheilhaft. »

Z) Der Zweck des Patentträgers ist Offenbar, Broqette’s Vorbe-

reitung (Auimalisiruug) der baumwollenenKette halbwollenerGewebe
mittels Eiweißstoffs Caseins oder Blntsibrins, durch die leichtekeUnd

Wohlfeilere Behandlung (der baumwollenenKette oder des fertigen halb-
wollenen Gewebes) mit den Oelbeizenfür Türkischrothzu ersetzen, wo-

durch dasselbe Resultat erzielt wird, jedoch nur fiir glatte Böden und solche
Muster welche keine weißen Stellen enthaltenj A· d»R»
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nenen Zustand versetzt werden können, als Beizmittel der Baum-

wollsaser.
Durch das Jmpräsgnirenmit animalischer Substanz wird die

Baumwolle fähig die Farbestoffe leichter anzunehmen und zurück-
zuhalten; sie kann dann sowol für sich allein, als auch mit Wolle

und Seide verwoben, in viel satteren undzlebhafterenFarben ge-
druckt und gefärbt werden.

Die animalischen (stickstoffhaltigen)Substanzen zu diesem
Zweck gewinne ich, entweder aus Milch oder aus dem Fleisch (den
Muskeln) der Thiere.

Bereitung der animalisch'en Substanz aus Milch.

Nachdem die Milch gut abgerahmt wurde und sauer gewor-
den ist — sei es nun mit der Zeit oder durch Zusatz gährunger-
regender Agenzien — hat sich daraus Käsestoff (Casein) abge-
setztz diesen läßt man auf einem Tuch abtropfen, bis die Masse
die Konsistenz eines festen Teigs erlangt hat; nach Verlauf einiger
Stunden muß man diese Masse zertheilen, indem man sie durch
ein Drahtsieb von 8 bis 40 Löchern auf den Zoll reibt. Das

Produkt wird dann in kochendes Wasser gebracht und etwa 25

Minuten lang in der Siedehitze erhalten; man nimmt es hieraus
vom Feuer, gibt es in heißemZustande aus ein Zeugsilter und

wäscht es auf demselben aus, bis das abtropfende Wasser das

Lackmuspapier nicht mehr röthet. Die zurückbleibendefeste Sub-

stanz wird nun wieder durch ein Drahtsieb, aber mit viel engeren

Löchern (20 bis 25 auf den Zoll) gerieben und hierauf das

Produkt getrocknet. Jch benutze Siebe von verzinktem (galvani-
strtem) Eisendraht.

Bereitung der animalischen Substanz mit Fleisch-
fibrin.

Um die animalische Substanz mit Fibrin zu bereiten, zerreibe
ich gehacktesFleisch mit Wasser und wasche es, bis es eine gelb-
lichweißeFarbe annimmt. Man läßt dann das Wasser gut von

demselben abtropsen und löst das Produkt in schwacher kaustischer
Kalilauge (von 4,040 spez. Gewicht) bei einer Temperatur etwas

unter der Siedhitze auf; es muß dabei ein Theil destibrins
unaufgelöst zurückbleiben,nachdem die Lauge bereits gut gesättigt

ist. Wenn diese Auflösung durch feines Zeug geseiht worden ist,
kann sie zu meinem Zweck angewandt werden.

Jch ziehe es jedoch vor, mit dieser Auflösung einen Nieder-

schlag zu bereiten, indem ich sie miteiner Säure (vorzugsweise
Essigsäure) versetze. Der so erhaltene Niederschlag wird ausge-
waschen, bis das ablaufende Wasser Lackmuspapier nicht mehr
röthet, dann das feste Produkt getrocknet. Um das so erhaltene
Fibrin wieder aufzulösen,zerreibe ich es in kaltem Wasser, welches
Ammoniak enthält, aber etwas mehr als unten zum Auslösen der

aus Milch bereiteten animalischen Substanz angegeben ist. Nach-
dem die Mischung gallertartig geworden ist, was nach einigen
Stunden der Fall ist, kocht man sie, um sie in flüssigenZustand
zu versetzenund gibt ihr vor dem Erkalten Oel nebst gelöschtem
Kalk (siehe unten) zu; dies geschieht am besten, währenddie Tem-

peratur der Flüssigkeit240 Reaumur beträgt,worauf man sie be-

ständig umrührt bis sie kalt ist.

Verbindung der»Druckfarben mit den animalischen
Substanzen (fur nicht vorbereitete baumwollene

Garne und Gewebe).
Die animalischen Produkte müssenzu meinem Zweck mit

(gelöschtem)Kalk verbunden werden, damit sie beim Dämpfen auf
oder in dem Gewebe der Baumwolle gerinnen können, dasselbe
folglich animalisiren, so daß es die Farben oder Farbstoffe —-

insbesondere die Orseille — besser annimmt und zurückhält.
Zuerst löse ich 40 Pfund der einen oder der anderen ani-

malischen Substanz in 50 bis 60 Pfund heißemWasser und 4

Pfund flüssigemAetzammoniak auf. Jch gebe nämlich die ani-

malische Substanz in ein irdenes oder hölzernesGefäß Mit etwa

der Hälfte des Wassers, setze die Ammoniakflüssigkeitzu und

hierauf das übrigeWasser unter beständigemUmtühren des Gan-

zen. Wenn diese Auflösungkalt wird, versetzeich sie mit etwa

B Prozent Olivenöl,welches ich gut einrühre,damit die sichbil-

dende Seife (Emulsion) ganz gleichmäßigin der Masse vertheilt
wird. Das so erhaltene Produkt versetze ich mit 2 Prozent (des
Ganzen) kaltem gelöschtemKalk, welcher gut damit zusammenge-
rührt werden muß.

Jn diesem Zustande eignet sich das Präparat als Zusatz zu
den Druckfarben für die baumwollenen Gewebe und Garne, um

letzteren einen animalischen Karakter zu ertheilen, welchen fie früher
nicht besaßen.

Den lKalk und die Farben darf man dem Pkäpakat erst
kurz vor seiner Anwendung zusetzen. Natürlich lassen sich auch
nur solche Farben anwenden, welche durch den Kalk und das

Ammoniak, nicht benachtheiligtwerden.

Sind die anzuwendenden Farben unauflöslich, so verwandle

ich sie in ein feines Pulver, um sie der Auflösung von animali-

scher Substanz mit Kalk und Oel leichter einverleiben zu können.

Die bedruckten Gewebe und Gespinnste müssennatürlich ge-

dämpftwerden.

Anwendung der animalischen Substanzen zum Beizen
oder Vorbereiten der baumwollenen Gewebe und

Gespinnste.

Will man das Präparat zum Beizen rvon Geweben und

Gespinnsten benutzen, damit solche nach dem Dämpfeneinen ani-

malischen Karakter besitzen, so wendet man bei seiner Bereitung,
anstatt 3 Prozent Oel, etwa 45 Prozent an.

Damit sich das Präparat mit den Geweben und Gespinnsten
leicht verbinden kann, müssendieselben in gebleichtem Zu-
stande sein.

Baumwollengarn, welches vor dem Weben mit diesem Prä-
parat behandelt und dann gedämpftwurde, läßt sich —- es mag
nun für sich allein oder mit Wolle oder Seide verwoben worden

sein — in viel feurigeren Farben drucken und färben.
Das Vorbereiten der baumwollenen Kette (fürWollmusline)

mit meinem Präparat wird auf dieselbe Art ausgeführt wie jetzt
das Schlichten, nur darf man dabei kein messingenes Riet an-

wenden; die Kette wird hierauf gedämpft.

Vorbereiten der baumwollenen Garne und Gewebe

mit Eiweiß.

Wenn man Eiweiß,Serum te. zur Verfügung hat, welche
beim Dämpfen in geronnenen Zustand versetzt werden, kann man

solche zum Beizen der Gewebe und Gespinnste benutzen, indem

man keinen Kalk zusetzt, sondern das Eiweiß blos mit Oel ver-

mischt und nöthigenfallsmit Gummi verdickt.

Um nach meiner Methode ein baumwollenes Stück zu färben,
dessen Garn nicht auf angegebeneWeise vorbereitet wurde, sättige
ich das Stück mit dem Präparat, dämpfe es und särbe es dann
in der kochenden Flotte.

Zusatz von E. Dingler.

Herr Broquette hat bekanntlich ein neues Prinzip in der

Wollendruckerei eingeführt, indem er die reinen Lacke, welche man

beim Niederschlagen der Absude VVU Koschenille,Gelbholz, Wan,
Orseille &c. mit Zinnchlorid erhält- als Druckfarben anwandte.

Diese Farben sind aber zum Drucken der mit Zinnoxyd gebeizten
halbwollenen Zeuge (Wollmusline)nicht anwendbar, weil jene
Lacke, behufs ihrer Vereinigung mit dem Gewebe, mit Zusatz von

Kleesäure ausgedruckt werden müssen, welche beim nachherigen
Dämpfen der gedruckten Stücke (zur Fixirung der Farben) deren
baumwollene Kette-schwächtoder mürbe macht. Um diesen Um-

stand zu beseitigen,versiel Broquette auf das Auskunstsmittel,
der (gebleichten)baumwollenen Kette für-die Wollmusline einen

animalischen Karakter zu ertheilen, indem et sie Mit der auflös-
lichen Verbindung von Käsestoffode Fleischsibrinund Kalk tränkt

(schlichtet),welche animalische Verbi dung dann durch Dämpfen
des Garns unauslöslichgemacht u d so an demselbensirirt wer-

den kann.

Die blos aus Baumwolle bestehenden Gewebe kann man

natürlich Mit solchen Farben, welche von Ammoniak und Kalk

nicht afsizirt werden, unmittelbar bedrucken,indem man die Vet-

bindung von Käsestofs oder Fleischsibrinmit Kalk der Druckfarbe
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selbst beimischt. Jnsbesondere liefert der Lack von Orseille-Pig-
ment mit Zinnoryd auf baumwollenen Geweben, welche mit der

Auflösung von Fleischfibrin oder Käsestoff in Kalk vorbereitet

wurden, Farben von aufsallender Intensität Und Lebhastigkeit.
Jedenfalls eröffnet die Jdee von Broquette für den Zeugdruck
und die Färberei ein neues Feld—

Die Verbindung von Fleischsibrin mit Kalk läßt sich nach

den neuesten Versuchen von Liebig auf einem einfacheren Wege
als dem von Broquette eingeschlagenendarstellen. Wenn man

nämlich sehr feingehacktesOchsenfieischdurch Ausziehen mit kal-

tem Wasser und Pressen von allen darin enthaltenen löslichen
Theilen befreit hat, so bleibt ein weißer geschmackloserRückstand,
welcher aus eigentlicher Muskelfaser, Nerven-— und Bindegewebe
besteht. Btingt inan denselben in Wasser, welches ein Zehntel
Prozent Salzseintc enthält- so löst er sich schon bei gewöhnlicher
Temperatur größtentheils sogleich und vollkommen zu einer durch
Fetttheile schwachgetrübtenFlüssigkeitauf, die sich, ihrer dicklichen
BeschaffenheitWegen- schwierig aber vollkommen durch Filtriren
von den ungelöstenTheilen trennen läßt. Die Lösung gerinnt bei

der Neutraiiiazion zu einem dicken, weißen, gallertartigen Brei,
der sich in überschiissigenAlkalien leicht löst. Der durch Neutra-

lisazion der salzsauren Lösung des Fleischsibrins erhaltene Nieder-

schlag löst sich in Kalkwasser «an und diese Lösung gibt beim

Sieden eine Gerinnung wie eine verdünnte Eiweißlösung. Wird
der Niederschlag aber vorher mit Wasser gekocht, so ist er unlös-

lich in Kalkwasser.
Ein Vetfahkem Um sich nichtkoagulirtes Eiweiß als Beiz-

mittel für die Baumwolle wohlfeil verschaffen zu können, liefert

folgende Beobachtung von Liebig über das Blutsibrin. Wenn

man Blutfibrin (welches man durch Schlagen aus dem Blut in

Fasern sich absetzen ließ) wohl auswäscht, hierauf in einem ver-

schließbarenGefäß mit Wasser übergießt, so daß es davon ganz
bedeckt ist, und verschlossen an einein warmen Orte sich selbst
überläßt, so tritt sehr bald Fäulniß ein. Nach und nach verliert

es unter Färbung seinen Zusammenhang und löst sich nach etwa

drei Wochen beinahe ganz zu einer kaum gefärbten Flüssigkeit

anf, in welcher einige schwarze Flocken schwimmen, deren Farbe
von Schwefeleisen herrührt; die letzterenkönnen durch Filtrazion
von der Flüssigkeitleicht getrennt werden. Die Auslösung,welche
man in dieser Weise erhält, läßt sich von einer Albuminlösung
nicht unterscheiden; sie gerinnt beim Erhitzen zu einer gallertar-
tigen Masse, welche alle Eigenschaften,sowie die Zusammensetzungi
des Albumins besitzt.

Zuolitssnng von Worte-zwil.

Wenn man ein Ei in einem gefärbten Bade (dem Absud
eines Farbholzes) kochen läst, so faka es sich sogleich in der

Farbe dieses Bades. Von dieser wohlbekannten Operazion, welche
an Ost-Un so häusig vorgenommen wird, hat meines Wissens noch
Niemand die Theorie gegeben.

Warum färbt sich die Eierschale und warum nehmen auch
die Knochen der Thiere die Farbe des Krapps an, wenn man

solchen ihren Nahrungsmitteln beigab? Dies ist das Problem,
welches sich Hr. Ch. Broquette stellte.

Wir haben im Ei und in den Knochen zwei Substanzen zU

unterscheiden, den mineralischen und organisirten Bestandtheil, den

Mörtel und das Gerüst. Der mineralische Bestandtheil des Eies

ist kohlensautet Kalk; derjenige der Knochen ist fosforsaurer Kalk

mit etwas kohlensaurem Kalk. Versucht man diese Mineralsalze
—- sie mögen nun von Eierschalen oder Knochen genommen oder

künstlichdargestellt worden sein —

zu färben, so gelingt dieses
nicht; weder das eine noch das andere Kalksalz kann als Beiz-.
mittel (Mokdant) für Farben dienen. Macht man aber densel-
ben Versuch mit dem organischenBestandtheil des Eies oder der

Knochen, so bemerkt man, daß sich der eine wie der andere färbt,
die Farbe des Bades annimmt.

Aus diesem Versuchmuß Mein schließen,daß die Eigenschaft
des Eies und der Knochen sich zu färben,nicht dem mineralischen,
sondern dem organischen Bestandtheil derselben angehört, welcher

als ein wahrhaftes Beizmittel wirkt: er ist ein organischer
Mordant.

Von diesem Schluß ist zurvAnwendung nur ein Schritt.
So wie die mit einem mineralischen Beizmittel überzogeneBaum-

wolle fich beim Färben mit den Farbstosfen verbinden kann, welche
durch dieses mineralische Beizmittel angezogen wurden — eben-

so kann sich die gnit dem organischenBeizmittel überzogeneBaum-

wolle beim Färben»mitden Farbstoffen verbinden, welche durch
das organische Beizmittel angezogen.wurden.

Es war also blos noch das Mittel zu finden, um die or-

ganischen Bestandtheile des Eies oder rer Knochen aus der Baum-

wolle zu befestigen, oder überhaupt andere Substanzen von ana-

loger Natur, z. B. Eiweißstoff,Kleber, Thierfaserstoff, Käsestoss,
lwelche sämmtlich organische Beizmittel sind. Die Wahl Bro-

quette’s siel auf den Käsestoff.
Um die Bauntwolle mit Käsestoff zu verbinden, muß man

denselben löslich machen, damit er das Gewebe durchdringt- Und

hierauf muß man ihn unlöslich machen, damit er von dem

Gewebe nicht mehr abgeht· Braconnot hat gezeigt, daß det

Käsestoffsich in Ammoniak auflöst und daß diese Ammoniakver-

bindung sich beim Erhitzen in Käsestoff und freiwerdendes Am-

moniak zerfetzt. Broquette benutzt diese Thatsachez er tränkt

die Baumwolle mit einer Auflösung von Käsestoffin Ammoniak

und erhitzt sie dann; das Ammoniak wird durch die Wärme ver-

jagt nnd die Baumwolle bleibt mit unlösliche-mKäsestoffgeschwän-
gert, sie ist mit Käsestoff gebeizt. Wird solche animali-
sirte Baumwolle in denselben Färbebädern behandelt wie die

sWolle, die animalische Faser, so färbt sie sich ausdieselbe Art.

« Diese Vorbereitung der Baumwolle ist jedoch keine haltbare,
Idenn die Farben, welche man anwendet, sind alkalisch, und da

der Käsestoffin den Alkalien löslich ist, so kann das Beizniittel
von der Baumwolle abgezogen werden und sich auflösen; man

muß es folglich sixiren, nämliches in der Lauge unlöslich machen
wie es im Wasser unlöslich ist.

Bachelier versiel auf den Gedanken, den Quarkkäsemit
Kalk zu verbinden, um einen Kitt zu erhalten, welcher seinen
Namen führt; er hatte nämlich beobachtet, daß der Kalk den

Käsestoff erweicht und auflöst und dann ihn nach und nach hart
und unlöslichmacht.s

Broquette verbindet den Käsestoffmit Kalk, welchen er

entweder allein oder gleichzeitigmit Ammoniak anwendet. Die

Baumwolle wird also mit Käsestoss-Kalk,anstatt Käfestoff-Ammo-
niak getränkt. Durch die Wärme bewirkt er was die Zeit für
sich thun würde, er macht die Käsestoffverbindungunlöslich; das

Beizmittel wird sirirt, aber jetzt auf eine vollständigereWeise, es

widersteht dem Waschen mit Lauge-
Diese Vorbereitung ertheilt jedoch dem Gewebe eine solche

Steisigkeit, daß die Baumwolle, welche sich der Wolle durch ihre
Tauglichkeit zum Färben jetzt so sehr nähert, sich von letzterer
wieder ebenso sehr durch ihre Strafsheit und ihren Mangel an

Glanz entfernt.
Die Oele werden bekanntlich zum Borbereiten der Kattune

für das Türkischrothfärbenbenutzt; die entstehendefette Substanz,
indem sie das Gewebe durchdringt und sich auf demselbenbe-

festigt, ertheilt ihm Durchsichtigkeitund Weichheit.
Broquette wendet dieses Verfahren an, er setzt seinem

organischen Beizinittel schleimiges Olivenöl zu; das Oel, der

Käsestoffund der Kalk bilden ein höchstzertheiltesGemisch,durch-
dringen das Gewebe, werden in demselben unaufiöslich Und er-

theilen ihm die Eigenschaften: »in den Flotten dieselben Farbe-

stoffe wie die Wolle anzuziehen und sie Mit gleiches Adhärenz
zurückzuhalten,ferner sich der Wolle hinsichtlichdes Glanzes Und

der Geschmeidigkeitzu nähern.«
Es war nun noch eine Schwierigkeit zu besiegen. Gegen-

wärtig sind Gewebe aus Wolle und Baumwolle sehr gewöhnlich
und gerade für diese versprach die Organische Beizung sich seht

vortheilhaft zu erweisen. Nnn fragte es sich aber, wie man aus

diesem Wege die Baumwolle begünstigenkönne, ohne der Wolle

zU schaden. Druckt man ein Beizmittel aus ein solches halb-
wollenes Stück, so tränkt dasselbe sowol die Wolle als die Baum-

wolle, und währenddadurch die Wolle an Glanz und Schönheit
45
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verlieren muß, .·1pii«dsich die Bauniwolle nicht durch und durch
färben. Um diese Klippe zu vermeiden, trägt Broquette sein
Beizmittel vor dem Weben auf; er schlichter mit seinem Beiz-
inittel die Baumwolle, welche dann verwoben und gebleicht werde--

kann wie die Wolle und mit derselben, ohne daß das Oel und

der Käsestoff,welche der Kalk zurückhälr,von ihr abgehen, ohne
daß die Verwandtschaft des Beizmittels zu den Farbstoffen geschwächt
wirdz und ohne daß die Baumwolle an ihrer Geschmeidigkeitver-

liert, so daß eigentlich das Gewebe aus Wolle und Baum-
wolle ein wollenes Gewebe geworden ist.

Jch habe oben gesagt, daß die auslösliche Verbindung des

.Käsesiofss mit Kalk (der Käsekitt) in Wasser, sogar alkalischem,
unlöslich wird. Broquette benutzte diese Eigenschaft, um auf
dem Gewebe farbige Pulver, z. B. Ultramarin, Ocker ec. zu be-

sestigen. Er verdickt diese Pulver mit seinem flüssigenBeizmittel
und druckt die Farbe wie gewöhnlich auf. So lange das ver-

dickende Beizmittel slüssig ist, kann die Farbe abgewaschenwerden;
sobald aber der Käsestosfin festen Zustand übergegangen,geron-
nen ist, bleibt er mit der eingeschlossenenFarbe auf dem Zeug
haft-end. Diese Erscheinung ist leicht zu erklären. Man nehme
ein frisches Ei, steche in dasselbe zwei Löcher, eines am großen
Ende und eines am kleinen Ende, und die Flüssigkeitläuft aus;
man mache dieselbe Operazion an einem harten Ei und es wird

nichts auslaufen. Die Hülle des Eies ist die Faser des Gewebesz

letztere hält den geronnenen Käsestossiu den Poren des Gewe-

bes zurück, sowie erstere das hart und unlöslich gewordene Ei

-umschließt.
Wegen dieser Eigenschaft nennt Broquette den Käsestosf

oascåogomme (Käsegu1nmi). Diese Anwendung des Käsestoffs ist

übrigens nicht neu, denn man benutzt seit 4829 (ebenfalls nach

-Broquette’s Angabe) zu demselben Zweck das Eiweiß. Man

war jedoch beim Bedrucken der Zeuge mit Mineralfarben, welche
mittels Eiweißes oder Käsestofssverdickt sind, bisher auf verhält-
nißmäßigwenige Artikel beschränkt,weil man bei diesem Verfah-
ren — swo das Beizen, Färben te. wegsallen und der Zeugdruck
fast so einfach wie die Papiertapetenfabrikazion wird — die

—Vflanzenfarben,welche so lebhaft und von so mannigfaltigen
Nüancen sind, nicht anwenden konnte·

Broquette hat diese neue Schwierigkeit besiegt; er druckt

.an Wollengsewebe—- oder auf Baumwollengewebe, vorausgesetzt,
daß letztere durch das organische Beizmittel in Wolle verwan-

delt sind —- alle Pflanzenfarben. Das Verfahren ist höchst

--einfach; er schlägt die Farbstoffe aus ihrer Auslösung in Wasser
in Form seines Lacks, nämlich in Verbindung mit Thonerde oder

Zinnoxhd nieder, und druckt aus das Gewebe, ohne andere Vor-

bereitung, diesen chemischen Niederschlag auf. Hieraus hüllt er

hdas bedruckte Gewebe in ein schwach befeuchtetes Tuch ein, um

es zu feuchten, und dann setzt er es noch eine halbe Stunde

lang feuchtem Wasserdampf aus. Unter diesen Umständen, näm-

lich durch den Einfluß der Wärme nnd der höchstenFeuchtigkeit,
durchdringt die scheinbar unauflösliche Farbe nach und nach das

Gewebe (ähnlichwie die Kohle das Eisen), verbindet-sich mit ihm
nnd bleibt daran haften. Nur durch den gemeinschaftlichenEin-

fluß heißer Luft und höchsterFeuchtigkeit kann der beabsichtigte
Zweck erreicht werden; wenn man den Zeug blos erwärmt, so
trocknet der Lack aus und fällt dann ab.

Gewisse Farben- z. B. die Orseille, welche früher in den

-«Ksattundruckereien uuk ausnahmsweise angewandt wurden, spielen
seit Einführung der neuen Verfahrungsarten eine große Rolle

und werden durch eine neue sehr sinnreiche Anwendungsweise
noch mehr in Aufnahme kommen. Mittels der Orseille erzeugt
man nämlich das prächtigeViolett, welches blos die durch Kalk

modisizirte Farbe der Orseille selbst ist. Man ist daher genöthigt,
den Zeug nach dem Dämpsen der ausgedruckten Farbe durch ein

Kalkbad zu nehmen, um das verlangte Violett zu erhalten;
dies beschränkt aber die Anwendung dieser Farbe, weil man ge-
iueinschaftlich mit ihr auf den Zeug nur solche Farben drucken

kann, welche durch das Kalkbad nicht benachtheiligt werden-

Broquette hat auch diese Schwierigkeit beseitigt, indem er den

Kalk durch gebrannte Bittererde ersetzt; die unauflöslicheBit-
tererde spielt wie der Kalk die Rolle einer Basis, ohne die Nach-
theile dieser alkalischen Erde darzubieten (also z. B. den rothen
Lack nicht zu verändern).

Durch das Aufdrucken von Mineralsarben mit Eiiveiß oder

Käsestoffeinerseits, UND Von Pflanzensarbenin Form von Lacken

andererseits,-"kann man auf den Zeugen — ohne Färbeopekazi02
nen — Muster in den mannigfaltigsten Farben erzeugen, welchen
man nur einen Fehler vorwerfen kann, nämlich daß sie weder

Schatten noch halbe Tinten darbieten. Hy, Broquette hat
zur Vollendung seines Werks diesem Mangel auf mechanischem
Wege abgeholfen. Sobald ein Muster frisch aufgedruckt ist, legt
er den Zeug aus eine trockene Fläche aus einem absorbirenden
Stoffe (ein Baumwollgewebe), und treibt mittels der Pression,
welche durch eine ebene dem Muster entsprechende Fläche (Druck:
sorm) hervorgebracht wird, einen Theil der Farbe aus dem Zeug,
wodurch Schatten entstehen; auf dieselbe Art erzielt er halbe

Tinten, indem er Drucksormen mit krummen Flächen anwendet.

Er nennt diese zwei Druckinethoden, welche ich nicht näher be-

schreiben werde, impressjon chromastånique et Skiaty-—
p1«que.

Bezüglich der Verfahrungsarten des Hr. Broquette er-

innere ich noch schließlichan eine bekannte Thatsache, welche leicht
zu erklären ist, nämlichdie Entfärbung des rothen Weins durch
die Brodkrume. Dahin gehört auch eine interessante Zolldefrau-

dazionz man deklarirte (sp-.1nischen)Xereserwein, der mit Alkanna-

wurzeln gefärbt war, für (portugiesischen)Port-dein und entsärbte

ihnTspätermit Milch (Käsestoff).
Muster 52 ist ein sechsdrähtigesbaumwollenes Strickgarn-,

unter den Namen ngogne Estremadura Nr. 8, welches wir ans

der Spinnerei der Herren Pansa und Hauschild in Hohensichte
bei Chemnitz bezogen haben, um unseren Lesern einen Beweis

für unsere Behauptung im Februar-Heft dieses Jahres zu geben-
daß dieses deutsche Garn dein berühmten Strickgarn aus der

Fabrik von Strutt in Belper vorzuziehen sein dürfte. Eine ge-

naue Untersuchung dieses Garns, am besten mit Hülfe einer Lupe,
wird eine ungemein gleichsörmigeSpinnerei und dle schöne re-

gelmäßigeDublirung und Drehung bemerken lassen; dabei ist es

höchstweich und so milde, wie eine feine Wolle, durch welche
Eigenschaften sich die Sortenbezeichnung ngogkle wol rechtfertigt-

Muster 3 ist ein Häckelgarn Nrk 60 von schärferem
Draht aus derselben Fabrik, das sich durch Festigkeit, vorzügliche
Zwirnung und hohe Gleichmäßigkeitin gleicher Weise wie das

Strickgarn auszeichnet
-Erfreulich ist es, daß beide Sorten Garne, die natürlich in

vielen Nuinern zu haben sind, außerhalbides Zollvereins in Kon-«

kurrenz mitden englischen Garnen sich einer großen Beliebtheit
.,ersreuen.

N
·-

MrieflichecMittheilungen
Und Auszüge aus Zeitungen.

neber Buukwefen mit besonderer Rücksicht auf"Kre-
diteinrichtungen für-den Handel-Mund hielt am 27. Novbr.

4850 Herr D1".Glasekim Zentralvereili für das Wohl der

arbeitenden Klassen in Berlin einen Vortrag, worüber-in den

Mittheilungen des berliner Lokalvereins wie folgt berichtet wird.

Der Vortragende gab zunächstin der Einleitung einen Rückblick auf
die Entstehung des Zentralvereins, legte dessen Tendenzen, sowie-»die

der-von ihm eingerichtetenVorträge dar und stellte sodann die Aufgabe
des heutigen Vortrages hin. Umsdiese zu lösen,berührte er hierauf un-

·.seresozialen Zuständeund wies darauf hi , daß das Kapital die-Grund-

Ilage derselben sei, daß auf ihm-alle unsere ustände beruhen. Wenn es,

l wie nicht zu leugnen sei, Schäden in der enfchlschenGesellschaftgäbe-

i"sorührten dieselben nicht«daher, daß das
,

apltcll zu Mächtigfei- sondern

-.dahek, daß es noch nicht überall habe Iso wirksam sein können,als erfor-

; den nekde Die Arbeit habe ihre Gransen
ON deuvvrhandeneaKapitals

fdasdieses aber in den Verhältnissen, in welchen es sichsindeki Ulcht lmmer

spwduktivsein reime, so seien Krediteiurichtungennothwendig, deren

größere oder geringere Vollkommenheit bestimme, ob der Unterschsed
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zwischendem vorhandenen und dem produktiven-Kapital Unbedeutend oder

groß sei. Nur wo Kapital sei, gebe es auch Arbeit; der Handwerker be-

sitzeindeß selten Kapital; er müsse es sich also beschaffen, was gegenwär-

tig nur mit großenKosten geschehenkönne, oder aber dem Kapitalisten
dienstbar werden, der in der einen oder der andern Weise die Meister zu

seinen Arbeitern mache. Daß es nicht an Arbeit fehle-, gehe daraus her-—-

vor, daß die Handwerker Arbeit hätten, davon lebten, und noch-dem
Kapitalisten abgäbenzman habe daher nur für billige Krediteinrichtungen

zu sorgen, wenn man den Handwerkerstand heben wolle. Von Seiten

des Vereins selbstständigerHandwerker sei eins Entwurf zu einer Hand-
werkerbank gemacht worden, dasselbe entsprechedem Bedürfnißnichh da

das Kapital noch immer zu theuer zu stehen komme, wenn es auch billi-

ger sei, als jetzt; es seien daher Zettelbanken zu empfehlen. Ferner

müßten die Vorstände der Städte sich der Sache annehmen und Gemein-

debanken begründen-daraus werde auch die Selbstständigkeitder Städte

wieder hetVkaetMen—Jn Berlin sei durch die Bezirks-Vorschußkafs-’en
bereits der Grund gelegt, Und wenn das Kapital derselben auch nicht«

genügenwerde- so sei doch ein Grundstocksvorhanden, an den man an--

bauen könne. Dazu komme noch,- daß man die Bezi-rkskassen, welche

durchaus fortbestehenmüßten, als ebensovielZweigbanken hinstellen könne,
wodurch erst der Erfolg des- gasnzsens Unternehmens-gesichert werde. Den

Bezirkskassenaber-werde die Bank die-Möglichkeitgeben, ihren Wirkungs-
kreis auszudsehnen — Ferner werd-e man wohlthun, wenn man dem

Beispiel der schottischenBanken folge und gegen Zin«svergütigung·Vor-
schüsseannehme. Dies gebe auch Gelegenheit, die Sparkasse mit der

Bank zu verbinden und durch die«Letztere die Sparkasse zu ergänzen·
Die SchottischenBänken hätten in dieser Weise 30 Millionen Liv. Sterl.

empfangen oder 80 Thln etwa pro Kopf der EinwohnerzahL Ferner

empfehle es sich auch, wenn die Bank- Personen Kredit eröffne, wie es

in Schottland bei Denjenigen geschehe, welche sich durch ihre Sparsam-
keit als dazu geeignet ausgewiesen hatten-

So sei dort im Jahre 4826 40,000 Personen ein Kredit von-SMA-

Iionen Liv. Sterl. eröffnetworden, wovon man indeß nur ein Drittel in

Anspruch genommen habe. Alles das sei ohne die Bezirksgenossenschasten
aber nicht gut möglichin einer so großen Stadt wie Berlin. Diei Bank

werde endlich auch als Hypothekenbankvortheilhaft sein können und durch

den Anschluß an die- Gewerbehalle an Nutzen gewinnen. Diek Be-

schaffung an Krediet für den Handwerkerstand sei dringend nothwendig,
an Mitteln fehle es· nicht-, die Grundlagen seien vorhanden; möge man

daher an’s« Werk gehen. Die Bank von-— Frankreich sei fast in ähnlicher
Weise entstanden, sie trage indeß noch die Spuren der Napoleonischen
Gewatthetrschaft an sich; möge man, so schloßder Redner, den-volksthüm-
ltchen Karakter der Vorschußkassender Berliner Handwerkerbank erhalten,
so wird es an Erfolgen nicht fehlen-

Gewerbehallen- Danzsig, im Dezember. Vor längerer Zeit
wurde auch bei uns die Erössnungeiner Gewerbehalle, deren Zweck na-

mentlich darin bestehensollte- dem kleinern- Handwerker den vortheilhaften
Verkauf seiner Arbeit zu erleichtern, angeregt und von demallgemeinen
Gewerbeverein eifrig und nicht ohne bedeutende Opfer an Zeit, Geld und

Mühe betrieben. Ein Komitcå der achtbarsten Bürger konstituirte sich,
um diese gemeinnützigeAngelegenheitauf’s Vortheilhaftestezu leiten. Ein

geeignetes Lokal wird gemiethet und zur GsewerbehalleeingerichtetkKäu-

fer finden sich ein, die Nachfrage nach Waaren wird immer bedeutenden
nur eins fehlt: die Verkaufer und ihre Fabrikate. Es ist in Wahrheit
betrübend, wenn man ein so gemeinnützigesUnternehmen scheitern sieht,
und scheitern sieht an der Lauheit und TrägheitDerjenigen, denen dadurch
geholfenWerden sollte und konnte, die nicht oft und nicht laut genug ihre

traurige Lage schildern, in den verkehrten Mitteln mittelalterlicher Ge-

werbeeinschränkungendie einzige Asbhülfesehen, und die wahren Heilmit-
tel verkennen Und Vetfchmåhen Die jüngst eröffneteGewerb-ehalle, hieran
zu Grunde gehend,Wird Neujahr geschlossen.

.

Hamburg, Ende November Der hier bestehende Verein für

Armen- und Krankenpflege hat vor wenigen Tagen die siebenzehnte
jährlicheAusstellungund den Verkauf derjenigenGegenständegeschlossen,
welche von den unter seiner FürsorgestehendenArmen angefertigtworden

BeschäftigungenderVereinseine Pflegebcfohlenentüchtigmacht, führen
wir nur die hauptsächlichsienArtikel an. Diese sind: Tischlerarbeitenund
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zwar größtentheilsHausstandssachen, Rohrstühle, wie auch dergleichen
Fußschemel; Besen und Bürsten verschiedener Art; besonders gute eigen

gemachte Drellsachen, Tischtücher, fertige Wäsche, fertiges Kinderzeug,
Stickarbeiten, wattirte Schlaf- und Morgenröcke:Lampenbricken und an-

dere feine Handarbeiten: seidene Watten, Pelerinen von Tuch- nnd Fla-

nelleggen; Stroharbeifem Strohschuhe usndPantoffeln, Matten u. s. w.;

verschiedene Korbmacherarbeit und gewöhnlicheBinsenschemel und Fuß-

decken von Tucheggen; Schmiede- und Klempnerarbeiten, als: eine Bade-

wanne, Feuerfässer,Küchen- und Nachtla-mpen, Schaumkellen u. s. w.;

vielerlei Spielsachen: auch ein großes Schiff, wie das, welches in der

vorigen Ansstellung so großen Beifall sand, von demselben armen Kna-

ben« gearbeitet; Schreibhefte und Papparbeitenz Nachtlichte in Schachteln:
Mensurirgläserzum Behufe der künstlichenErnährung kleiner Kinder;

S«choko·lade,cracknels u. s. w· — Der letztereGegenstand ist noch kaum

dem Namen nach bekannt; es ist ein hier ·bisher noch nicht bekanntes,
in England aber sehr beliebtes Gebäck, welches auch wirklich sehr zu

empfehlen. Es ist so leicht und ungewürzt, daß man es gewißauch klei-

nen Kindern ohne Schaden geben kann, dabei von sehr reinem angeneh-
Mem Geschmacke und so haltbar, daß die Engländer es auf Reisen mit-

zunehmen pflegen. Nach mehreren mißglücktenVersuchen ist es einem

armen Konditorgehilfen,einem gebotnen Schweizer, der bei zahlreicher
Familie Unterstützunggenießt,endlich gelungen, nach einer ihm verschaff-
ten Probe diese cracknels herzustellen. Eine besondere Aufgabe des

Arbeits-Komiteå der Damen ist es, den Leuten Anleitung zu geben, aus

geringem Material kleine hübscheSachen anzufertigen. Jn dieser Hin-

sicht ist besonders auf die Pelerinen von Tuch- und Flanellen hinzuwei-
sen, über deren nettes Aussehen man erstaunen muß. Leider hat es nur

noch zu sehr an dem nöthigen Material gefehlt. Auch aus Stückchen
von Kattun und Seidenzeug werden recht hübscheSachen gemacht. —-

Wie bedeutend die Wirksamkeit des Vereins ist, geht am besten daraus

hervor, daß auf der Ausstellung des Jahres 4849 ein Umsatz von 5252

Mark Kourant gemacht wurde und noch für 4464 Mark Bestellungen
eingingen. Vorsteherin des Vereins ist Frau A. W. Sieveking1).

(Mitth. des Lokalvereins in Berlin-)

Ueber den Einfluß der Eifenzölle auf die Landwirth-
schaft. Hamburg, Meissner und Schirges 4850. Unter diesem Titel

ist eine ganz- vortrefflich behandelte Flugschrift erschienen, welche die

Lächerlichkeit,Unwürdigkeitund Unehrlichkeit Derjenigen brandmarkt-

welche sich die größteMühe geben, die Interessen der Landwirthschaft
gegen die der Jndustrie auszuhetzen,indem sie dem Landmann vorrechnen,
wie er durch die Eisenzölleund durch die deutschenEisenerzeuger besteuert
würde. Wir geben den Schluß der gründlichenAusführungen, worin

auf diese Bezug genommen ist und welche wir in der Urschrift nachzu-
lesen bitten.

Die Resultate der bisherigen Ausführungen waren also: erstens,
daß der Landwirthschaft aus den Eisenzöllen ein direkter Nachtheil von

einigen Pfennigen pr. Morgen erwachse, daß aber zweitens von einem

weiteren nachtheiligen Einfluß auf den Getreideabsatz in’s Ausland und

den Gewinn des Erportgeschcistesdurchaus keine Rede sein könne.
Wenn auch äußerstgeringe, so waren es aber doch immer entweder

wirklicheoder scheinbare Nachtheile, warum es sich bisher handelte-
Mit dem Absatz des Getreides an’s Inland betreten wir da-

gegen dasjenige Gebiet, wo die Landwirthschaft für jene kleinen Opfer

die überreichlicheEntschädigungerhält. Die Getreidekonsumzion im

Jnnern nimmt ein fünfzehnfachesQuantum in Anspruch, als durchschnitt-
lich zum Export kommt, und in dem Einfluß der Zölle auf Vermehrung
oder Verminderung dieser Konsumzion liegt demnach das entscheidende
Moment für die ganze Frage.

Mehr noch wie bei der Erörterung über den Einfluß der Eisenzölle
auf den Getreideerport erweitert sich hier die Frage zu einer Untersuchung
über den allgemeinen Einfluß der Zölle auf die nazionale
Güte rerzeugung. Einen Theil derselben bildet allerdings die Unter-

vsuchng des Einflusses, welchen spezielldie Eisenzölle auf die Eisen-

tndustrie gehabt haben. Derselbe ist ein unverkennbar günstiger.So

zstiegz. B. in den drei Jahren, die an dte Zollerhöhungvon 4844 folg-

sind. Von der großenMannigfaltigkeitder ausgestellten GegenständeJ
' »

d Kat l - «.
-

,
.

-

»gibt er a og Nachricht, um zu beweisen, zu welchen verschiedenartigen zallch hat man sich hier m der Regel auf Anfertigung von Wäsche,Klei-
1) Versuche von gleicher Ausdehnungkennen wir in Berlin nicht,

dungsstückenic. für Arme beschränkt-,ohne dabei viel auf Verkauf an

Vermögendezu rechnen. Red. d. Mith.
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ten, die Zahl der-»in der Eiseniudustrie beschäftigtenArbeiter und ihrer

Familienglieder um ebensoviel als in den neun Jahren, welche vorher-

gingen., Ohne die Eisenzölle sind wir gegenwärtig noch ganz außer

Stande mit England und Belgien konkurriren zu können. Erst wenn

indem es dem Kapital temporär größere Vortheile in Aussicht stellt;
der Eigennutz des Kapitalisten wird zum Hebel volks- und staatswirth-

fchaftlicher Zwecke gemacht. Die Tendenz des Schutzzöllsystemsist eine

nazionale, partikularistischez sie wurzelt in der durch den Staatsverband

die Eifenerzeugung bei Koaks vollständigdurchgeführt ist, wenn die sbegründeten Solidarität der Interessen. Mag die Beschäftigungsweise,.
Zehnten und sonstige Belastungen des Eisenstein- und Steinkohlenberg-
baues aufgehoben, und wenn die nöthigenKommunikazionsmittel, Eisen-
bahnen, Kanäle u. s. w. zur Verbindung der Erz- und Kohlenreviere,
der Produkzions- und der Absatzgegendenso vollständigwie in jenen
Ländern hergestellt sein werden, — erst dann kann der Zollverein das

Eisen auch ebenso billig liefern. Diese Aussicht ist um so sicherer, als

.Unser Eisen das englische und belgische an Qualität weit übertrifft,

folglich zur freien Konkurrenz befähigt sein wird, wenn die Produkzivus-
kosten auch noch nicht ganz so tief gefallen sind, als in jenen Ländern-
Ueberdies lassen sich die Einflüsse, welche der ausgedehntere Betrieb, die

Aufhebung der Zehnten, Herstellung der nöthigen Kommunikazionsmittel
u. s. w· auf Verminderung der Produkzionskostendes Eisens haben müssen,
mit Zahlen berechnen. Daß in nicht zu ferner Zeit unsere Eifeninduftrie
konkurrenzfähigund jede Vertheuerung durch die Eisenzöllezugleich mit
der Nothwendigkeit von deren Fortbestehen aufhörenwird, ist somit durch-

aus keine chimärischeErwartung und Niemand kann mit Grund behaup-
ten, die gegenwärtigen Opfer der Eisenkonsumenten würden fruchtlos
bleiben. England und Belgien haben die Vortheile, die ihnen jetzt ihre

Eisenprodukzionbringt, mit direkten und indirekten Opfern erkauft, wo-

gegen die unsrigen verhältnißmäßigals ganz unbedeutend erscheinen. —

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst, welchen Einfluß die sofortige
Aufhebung der Eisenzölle auf diese Industrie haben müßte. Die nach-

theilige Rückwirkungaber, welche die gehemmte und zurückgedrängteEnt-

wicketung eines Nahrungszweiges, der gegen 5 Prozent der gewerblichen

Bevölkerung direkt und indirekt beschäftigt,auf die Landwirthschaft aus-

üben müßte,überschreitetsicherlich das winzige Opfer um ein Bedeuten-

des, welches sie jetzt der Erhaltungjszund Weiterbildung der Eisenindustrie
bringt.

Wie schon erwähnt, kann aber diese Frage nicht getrennt behandelt
werden. Denn mir Recht läßt sich einwenden, nicht blos von der Land-

wirthschaft, sondern auch von den übrigen Gewerben forderten die Eisen-
zölle ihre Opfer, wovon der Landbau in letzter Instanz wieder einen

Theil zu tragen habe. Und auf der andern Seite läßt sichsagen, daß der

vortheilhafte Einfluß, welchen die andern Zölle auf die von ihnen be-

schütztenIndustrien haben, direkt und indirekt der Eisenindustkie wie der

Landwirthschaft wieder zuZZGutezkämenDie Spezialfrage erweitert sich
also zu der allgemeinen Frage über den Einfluß der Zölle und involvirt

so den ganzen Streit zwischenFreihandel und Schutzzöll.
Es kann Niemand leugnen, daß beim Schutzzöllsystemgar mancher

Betrag nur aus einer Tasche in die andere fließt,daß gar mancher schein-
bare Gewinn durch eine Menge kleiner Opfer, womit ein Erwerbszweig
zu den Gewinnen aller übrigen beitragen muß, kompensirt wird, daß
mancher Kapital- oder Produktenwerth ganz oder theilweise imaginär ist,
weil eben dieser Werth nicht am Maaßstabe der freien Konkurrenz, son-
dern nach einem durch dieFZIZöllemodisizirten Maaßstabe gemessenwird·
Allein hebt sich auch hierdurch Manches auf, was als reeller Vortheil
des Schutzzollsystems ausgegeben zu werden pflegt, so beweist dies noch
durchaus Nichts gegen seine Wirksamkeit. Denn ob nach Abzug der ima-

ginären Werthe nicht dennoch ein reeller Mehrwerth bleibt, das ist der

Kern der Frage.
Wir sinden einen immensen Unterschied in dem Verhältniß der

Werthe- und Gütererzeugungzu den aufgewandten Kapitalien und Ar-

beitskräften. Man vergleiche die Werthmengen, welche eine gleicheMen-

schenzahlin diesem oder jenem Landestheil, in diesem oder jenem Staat,
in diesem oder jenem Gewerbszweigjährlichhervorbringt. Hier wird ein
reiner Arbeitswerth von 400 Thlr. durch die zehntägige, in einem an-

dern Geschäftdurch die fünfzigtägigeArbeit eines Menschen geschaffen.Ie
weiter sich der Mensch von den primitiven Beschäftigungenentfernt, wo

nur die körperlicheKraft in Anschlag kommt, desto höherenWerth haben
die Produkte seiner Thätigkeit, desto höher ist auch sein Lohn» Nun ist
es aber die Industrie, worin menschlicheArbeit am höchsten-verwerthet
wird und steht namentlich unter allen großenGewerbszweigendas Eisen
obenan- Einen entsprechenden Theil der Vorhandenen Ar-
beitskräfte in diejenigen Bahnen zu lenken, wo sie sich am

besten verwerthen, wo sie die meisten Werthe schaffen, ist
nun der Zweck des Schutzzvllsvstems. Es sucht ihn zu erreichen,

smag die Vertheilung der industriellen und der agrikolen Bevölkerung in

verschiedeneLänder vom kosmopolitischen Standpunkt aus gleichgültigsein,
svom Standpunkt des Einzelstaats aus ist sie es nicht, nnd alles Gelächter
I der Theoretiker über das Unwissenschaftlicheder List’schen Lehre muß an

deren nüchteinerWahrheit zu Schanden werden«

: Leugnen wollen, daß der Schutzzoll wirklich die Wirkung habe, die

lArbeitslräfte in die erwähnten Bahnen zu leiten, heißt die größte der

Imenschlichen-Schwächen,die Gewinnsucht, den Eigennutz leugnen. Daß
; es ohne Schntzzoll in gleichem Grade der Fall sein werde, läßt sich mit

iGründenbestreiten. Erstens zieht jede Aussicht auf erhöhten Gewinn

eine Menge Kapitalien an, die sonst nutzlos lagen oder zu ganz inpro-

duktiven Verthendungen, z. B. Börsenspekulazionenverwandt wurden-

Wie bedeutende Summen bringt nicht die kleinste Aenderung des Zins-

fußes, also der Aussicht auf Gewinn in oder außer Verkehr? Zweitens

besteht nur ein mittelbarer Zusammenhang zwischen dem Gewinn des

Kapitalisten und den VolkswirthschafillchellResultaten der Arbeitskräfte,
die mit Hilfe dieses Kapitals in Thätigkeit gesetzt wurden. Es kann

nicht behauptet werden, daß die natürlicheNeigung des Kapitalisten mög-
lichst viel mit Hilfe seines Geldes zu verdienen, der stets untrügliche
Leiter sei, um auch den großtmöglichenVortheil für die Gesammtheit
herbeizuführen· Drittens sindet sich das Gleichgewichtin der An-

ziehung des Kapitals und der Arbeitskräfte auf die verschiedenenErwerbs-

zweige durch die Schutzzollsystemeder Nachbarstaaten gestört,die natürlich

nach Außen in ganz entgegengesetzterRichtung wirken als nach Innen.

Hiergegen bedarf cseines Gegengewichtes. In letzterInstanz ist es also
immer wieder der Begriff des Einzelstaats, worin der Schutzzollwurzelt.
Daß übrigens hierbei nicht ein blindes Netorsions-Shstem walten darf,
welches nur die Zölle der Nachbarstaaten zum Maaß für die eigenen
Zölle nimmt, daß vielmehr der Umfang des Landes, seine natürlichen

Hilfsquellen, Dichtigkeit der Bevölkerung, Neigungen und Gewohnheiten
seiner Bewohner, vorhandene Kapitalkräfte, Klima u. s. w. in jedem

einzelnen Falle berücksichtigtwerden müssen, ist selbstredend
Der Einwurf, daß Bortheile und Lasten des Schutzzollshstemssich

ungleich vertheilten, daß alle Vortheile den beschiitzten,alle Lasten den

unbeschütztenGewerben und hierunter namentlich dem Landbau zusielen,
ist nicht begründet. Denn erstens sindet jede Einwirkung der Schutzzölle
auf Steigerung der Preise über den Werth (d. h. über den Preis, der

sich bei freier Konkurrenzergibt) nur temporär statt; mit der Zeit tritt

die innere Konkurrenzan die Stelle der äußeren und übt die gleicheWir-

kung auf Herabdrückungdes Preises· So wenig es der Zweck des Schutz-
zolls ist, so wenig liegt es auch in der Möglichkeit begründet, daß ek

dauernd die Preise der Waaren oder den Gewinn der Unternehmer
höher halten könnte. Unter den zahllosenBeispielen, welche die Handels-

geschichtealler Staaten zum Beleg der unumstößlichenWahrheit dieser
Behauptung bieten, wollen wir hier nur eine der neuesten und angen-

fälligstenSchöpfungendes Schutzzöllshstemsanführen, nämlichdie belgi-
sche Eisenindustrie. Nur wenige Jahre liegen zwischenihrer Entstehung-
und ihrer jetzigen Größe. Wer aber pariizipitt stärker an dem Nutzen,
den sie schafft, der Landmann, der Schiffer, überhauptder Eisenkonsument
oder der Eisenproduzent, welcher jetzt froh ist, wenn die Eisenwerke nur

t bis 2 Prozent des ausgelegten Kapitals einbringen? Wie also die

Schutzzöllenur temporär das Gleichgewichtdes Gewinns der in ver-

schiedenenZweigen angelegten Kapitale stören, so ist auch die Belastung-

welche sie auflegen, nur eine temporäre. Ueberdies ergibt sich zweitens-
daß im Ganzen genommen die Ungleichheit dieser temporären Belastungen
nur eine scheinbareist. Mag der Antheil der hiervon auf bestimmte

Erwerbszweige fällt, auch ungleich sein, so vertheilt er sich doch in letzter
Instanz wieder auf die-Gesammtheit der Konsumenten, indem ihn jene
Erwerbszweigenicht definitiv tragen, sond rn nur gleichsamvorschießen,
um ihn beim Verkaufe ihrer Produkte von er Gesammtheit wieder ein-

zuziehen.
Blicken wir auf die glänzendenResu tate des nun sechszehnjährigen

Bestehens des Zollvereins, so sind darin unserer Ansichtnach, nur Be-

stätigung der Richtigkeit vorstehender DedukziOUzU sinden. Der Streit

hierüber ist freilich nicht so definitiv zu erledigen als z. B. eine Ver-

theuerungsberechnungder Eisengeräthe. Denn der entgegenstehendenAn-,
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ficht bleibt immer die Behauptung offen, auch ohne Zölle würd-enwir

gerade so weit oder noch weiter gekommen sein. tWenn aber die jährliche

Gütererzeugung in solcher Progression gestiegen ist als im Zollvereine,

so hat die Behauptung thönerne Füße, welche das befolgte System als

Hinderniß des stattgefundenen Steigens bezeichnet- Ohne dabei im

Stande zu sein, sich auf die erfahrungsmäßigenResultate der in andern

großen Staaten befolgten Systeme stützenzu können.

Noch unzweifelhafter als das allgemeine günstige Resultat scheint
uns übrigens der vortheilbafte Einfluß- Der durch die Schutzzöllever-

mehrten nnd stark konsumirenden industriellen Bevölkerung auf die spe-

ziellen Erwerbsverhältnisseder Landwirthschaft zu sein. Nur in den

Von den industriellen Bezirken weit entlegenen Gegenden (namentlich
wieder in der Provinz Preußen) können unserer Ansicht nach die durch

die Zölle auferlegten kleinen Opfer zur Sprache kommen, während die

Vortheile für die Landwlkthlchaft im Allgemeinen so überwiegendsind,

daß es kaum lohnt, diese Opfer in Rechnung zu bringen, welche eben die

Quelle jener erhöhtenVortheile sind. Aber selbst in den entlegenen Ge-

genden macht sich ein günstigerEinfluß mindestens soweit geltend, daß
Von keinem Uebergewichteder Nachtheile die Rede sein kann. Ueberhaupt
wird sehr häufigin dem ganzen Kampf gegen die Schutzzölleder Begriff
des geringeren Gewinnes mit dein Begriff des absoluten Nach-

theils verwechselt. Jst wirklich die Schaffung reeller Werthe durch dieses

System gefördert worden, so läßt sich für keine Gegend und keinen

Erwerbszweigein Schaden, sondern höchstensein geringerer Antheil
am Nutzen nachweisen.

Um uns übrigens vor dem Vorwurf der Uebertreibung, den wir den

Gegnern des Zollsystems gemacht und nachgewiesenhaben, sicher zu stellen,

schließenwir mit folgender Bemerkung Man kann der festen Ueberzen-
gung sein, daß die Schutzzölledes Vereinstarifs allen Klassen, allen Ge-

werben und vor allen der Landwirthschaft reellen Nutzen gebracht haben,

ohne denselben übrigens so hoch anzuschlagen, wie dies gewöhnlichvon

Seiten der Schutzzöllparteigeschieht. Ueberhaupt karakterisirt sich der

Streit zwischen Freihandel und Schutzzoll durch eine bedeutende

Ueberschätzung der Tragweite, die handelspolitischen Sy-

stemen zukommt. Die wichtigsten Faktoren der Gütererzeugung, als

Scharfsinu, Geschicklichkeit,Bildung, Thätigkeit der Bewohner, geogra-

sischeLage, Klima, Gewerbegesetzgebungu. s. w. werden mehr und mehr

ignorirt oder vielmehr die vereinigten Resultate dieser verschie-
denen Faktoren und Koeffizienten als alleiniges Ergeb-
niß des hinzugetretenen handelspolitischen Systems aus-

gegeben, sei es um die Schädlichkeitdes bestrittenen, sei es um die

Bortrefflichkeit des vertretenen Prinzips zu erweisen. Von beiden Seiten

wird in diesem wie in jenem Sinne weit mehr auf Rechnung des Ein-

flusses handelspvlitischer Systeme geschrieben als ihnen zukommt und

täglichwird hlerin noch weiter gegangen, als wenn am Ende alle so-

zialen, nioeallsche11- politischen- sinanziellen Fragen in den Zahlen des

Tarifs ihre einzige Lösung zu suchen hätten. Man reduzire die

Zollfrage auf das Maaß ihrer wirklichen Bedeutung, so

hat man der Leidenschaftlichkeit, womit gestritten wird, die

Spitze abgebrochen Und dem Staats- und Bürgerfrieden
einen wichtigen Dienst geleistet-

TerhnisrhecMuster-trug
Die Entsilberung der Erze, des Kupfersteins und ande-

rer Hüttenprodukte durch Kochsalzlösung.
Der Berggeschworene Herr Augustin zu Eisleben hat die Metallur-

gie durch einen neuen Prozeß der Entsilberung von Erzen, Kupfersteinen
und ähnlichenHüttenprodukten bereichert, welcher sich auf die Eigenschaft
des Chlorsilbersgründet, in heißerKochsalzlösungsich aufzulösen. Das

Verfahren dieser Silberextrnkzion wurde dem Erfinder von der Manns-

felder Gewerkschaft für den Preis von 30,000 Thaler abgekanft, und

bringt auf dem Amalgamirwerkzur Gottesbelohnung bei Hettstedt, im

Großen angewendet, vortrefflicheResultate. Herr HüttenmeisterZiervogel,
Dirigent genannter Hütte, hat das Verfahren in einzelnen technischen

Punkten zu verbessern gewußt,und es ist derHauptsache nach folgender

Weg, welcher dabei eingeschlagenwird.

Der zu entsilbernde Kupferstein wird möglichstfein durch Pochwerke,
Mühlen und Siebe ansbereitet und hierauf ohne alle Zuschläge erst

schwach-damit sich keine Klümpchen bilden, dann immer stärker und stär-

ker geröstet. Jn der stärkern Gluth wird das sich anfangs erzeugende
schwefelsaure Kupferoryd größtentheilswieder zerlegt. Glüht endlich der

Stein roth, so wirft man zirka 2 pZt. Kochsalz darauf, rührt dasselbe
ein nnd fährt überhaupt mit dem Durchkühlen so lange fort, bis deutlich
reiner Chlorgeruch hervortritt. Der Kupferstein ist nun zur Exirakzion
vorbereitet und kommt jetzt noch ziemlichheiß in die hölzernenAuslauge-
bottiche· Dort wird er mit Kochsalzlösung,welche zuvor in einer Blei-

pfanne kochend gemachtwurde, übergossen. Es ist zur vollständigenAuf-

lösung nöthig, daß die Lauge kochend heiß angewendet wird, auch ziem-
lich konzentrirt muß sie sein, doch will das letztere sein Maaß haben, denn

zu große Konzentrazion soll nicht gut sein. Die Auslaugebottiche, in

denen die Ertrakzion vorgenommen wird, haben die Form eines verkehr-
ten abgestumpftenKegels, doch ist der Durchmesser des Bodens nicht viel

kleiner als die obere Bottichöffnung.Auf dem Boden liegt ein hölzernes

Kreuz, auf diesem eine hölzernedurchlöcherte,genau aufpafsende Scheibe,
über dieser Scheibe Leinewand , welche durch einen hölzernenRing scharf
ausgespannt ist, und auf der Leinewand befindet sich wieder ein geflochte-
nes hölzernesSieb. Diese ganze Vorrichtnng bildet das Filter. Ganz
unten am Boden, wo das Kreuz liegt, ist ein hölzernerHahn angebracht,
durch welchen die Lauge abläuft. Der gerösteteKupferstein wird in

Posten von etwa t Zentner in das geflochtene Holzsieb gebracht, dort

ausgebreitet und mit einem hölzernen Deckel bedeckt, welcher wie ein

Sieb durchlöchertist. Auf diesen Deckel nun läßt man die kochende
Salzlauge laufen, die sofort durch die Löcher gleichförmigvertheilt auf
den Stein gelangt, diesendurchdringt und sich durch den offnen Hahn
wieder aus dem Bottich entfernt. Mit dem Laugenzustußwird so lange

fortgefahren, bis die durchsden Hahn ununterbrochen ablaufende Lange
auf blankem Kupferblech kein Silber mehr absetzt. Man kann mehr

Laugenfässertreppenartig untereinander stellen, um die noch heiße Lösung
aus dem obersten Faß erst nochmals ein tiefer stehendes passiren und er-

weichen zu lassen, bevor man zur Zerlegung schreitet. Der auf dem

Filter zurückbleibendeStein ist nun zum größten Theile entsilbcrt und

gelangt zur Schwarzkupferarbeit, die abgelaufene Lange aber, welche das

ausgezogene Silber als Chlorsilber aufgelöst enthält, wird mit Zement-

kupfer in Berührung gebracht, dekomponirt sich bei dieser Gelegenheit
nnd wird zu regulinischem Silber, welches man vollends in Tiegeln um-

schmilzt und reinigt. Durch einige Ansäuerung der Lauge kann man die

Silberpräzipitazionbeschleunigen. Die durch die Filtrazion von dem

präzipitirtenSilber getrennte Kochsalzlaugehat jetzt — statt Chlorsilber
—Kupserchlorüraufgenommenund kommt in Gefäße, in welchen sich das

Schmiedeeisen befindet, durch welches das aufgelösteKupfer metallisch
niedergeschlagen wird. Nach Abtrennung desselben setzt man die im

Laufe der Prozesse durch Glaubersalz und Eisen sehr verunreinigte Koch-
salzlösung erst einige Zeit der Luft aus, wobei sich eine Menge basisch-
schwefelsaures Eisen ausscheidet, und engt sie dann so weit ein, daß eine

Auskrhstallisaziondes schwefelsauren Natrons erfolgen kann. Die Mut-

terlauge enthält nun fast blos noch Kochsalz und wird auf’s Neue zur

Silberertrakzion verwendet. Die eben beschriebene Ertrakzion durch

Kochsalz,welche besonders für reine bleisreie Kupfersteine geeignet erscheint,
kann durch Bleigehalte sehr«erschwert werden. Schon darin liegt ein

Beschwernngsgrund,daß bleiische Steine weit behutsamer geröstet sein
wollen,

«

weil sie zu leicht sintern und Sinterungen stets eine unvollkom-

mene Chlorbildung und reiche Rückstände zur Folge haben. Es tritt

aber auch noch die besondereStörung ein, daß durch heißeKochsalzlösung
zugleich das gebildete Chlorblei mit aufgelöst wird und es nun neuer

Prozessebedarf, um Blei und Silber zu trennen. Am besten soll es noch
gehen, wenn man die Flüssigkeiterkalten läßt, wobei das Chlorblei in

Nadeln herauskrystallisirt. Auch Wismuth, wenn es im Stein oder in

der Speise mit vorkommt, verhält sich ähnlich und kann die Darstellung
reinen Silbers ungemein erschweren. Man hat bereits auf verschiedenen

Hüttenanlagendas Crtrakzionsverfahren mit verschiedenemGlück in An-

wendung gebracht, so z. B. hat Vivian, Hüttenbesitzerin Swansea in

Südwales, dasselbe für England sich patentiren lassen und damit glän-

zende Vortheile errungen; auch auf den Hüttenwetken zu Freiberg gehen
seit mehreren Jahren die Versuche iU größekmMaaßstabefort- Wobei sich
bis jetzt die Ergebnisse im Vergleich zur Amalgamazion,bezüglichder

Rückstandsgehalte,auf gleicheStufe gestellt haben. Zu la Motte bei

Chamberh in Savoyen hat Man VetsUchsiveisedie Zugutemachung eines

silberhaltigenFahlerzes durch Kochsalzauslaugungbegonnen und ebenfalls

befriedigendeResultate erhalten. i (Jll. Zeitg)



Hv-

ükbets die GuEEa-Yercha(fpr. Werts-ha) und deren Au-

titendiing im vulkanisirten Zustande zur Isolierung der

Kupferdrähta
Von Baron H. Gersheim, Chemiker in Wien.

Da ich, durch Zufall veranlaßt, die praktische Anwendung der Gutta-

Perclsa näher in’s Auge faßte, wurde ich dadurch mit den Eigenschaften
dieses Körpers ziemlich bekannt, und halte es nicht für uninteressant, ei-

nige meiner diesfälligen Erfahrungen in Kürze anzuführen. Den Lesern

dieser Blätter dürfte diese Mittheilung um so willkommener sein, da ge-

rade jetzt, nachdem man sich bereits für die unterirdischen Telegraphen-
leitungen entschieden hat, Anstände wahrgenommen wurden, die auch

Veranlassung gegeben haben sollen, daß die chemische Analyse nnd die

wissenschaftlichePrüfung über das Verhalten der vulkanisirten Gutta-

Percha angeordnet wurde.
,

Bekanntlich ist der- Name Gutta-Percha malayischen Ursprungs.
Gutta- bedeutet einen Stoff, der aus einer Pflanze schwitzt, und Percha

ist der malayische Name des Baumes, welcher dieses Produkt liefert. Nach

H-ooker’s Mittheilungen findet sich dieser Baum in den Wäldern von

Jahors auf der Spitze der malayischen Halbinsel und in verschiedenen

Gegendender- Insel- Sinskapora, und hat oft einen Durchmesser von 4—6

Fuß engl. Die Gewinnung des Saftes wird noch sehr roh betrieben,
und kann bald einen Mangel dieses Produktes zur Folge haben. Denn

statt blos Einschnitte in den Baum zu machen und so den absiießenden

Saft zu gewinnen, fällt man die Bäume, entschältsie und sammelt den

milchigen Saft, der an der Luft gerinnt, und in hautförmigen Stücken,

zu 4—6 Pfund schweren Vroden zusammengeknetet, in Handel gebracht
wird.

Die Gutta-Percha hat in dieser primitiven Gestalt eine geflammte,

gelblich-weißebis in’s Dunkelchokoladbraun spielende Farbe, ist jedoch
immer mehr oder weniger mit Erde, Sand, Holz und Blättern verun-

reiniget, und- enthält stets eine bedeutend-e Menge Wasser, so daß Nach

Befreiungdieser mechanischbeigemengstenStoffe, und nach dem Schmel-

zens eine kompakte schwarzbrauneMasse mit einem Verluste von 26—290s»

gewonnen wird. Bei diesem Verlustes sind 21X,—30X0Wasser und ein sehr

flüchtigesHarzöl irr-begriffen
Das Schmelzen der Gutta-Perch"a muß mit größter Vorsicht und ge-

wissen Handgrifer vorgenommen werden, indem sonst leicht ein Verbren-

nen? oder Zersetzenderselben erfolgt, wodurch-dieselbe einE klebriges Wesen
annimmt. Die ganz gereinigte wasserfreie G«utta«-Perchabesitzt-eine dunkle

schwarzbraune Farbe, hat große Festigskeitund Elastizsität, und wenn sie-
mit- einem scharfen Messer geschnittenswird, ein-speckartigesAussehen, und

jsolirt die Elektrizitätganz vorzüglich;
Nach Verlan von mehreren Monaten läuft jedoch die Oberflächeder

wasserfreien Guttas-Percha«,auf einer Schnittflächebedeutend früher, an-,

nicht unähnlich den reifen, frischen Pflaumen, was ein Hydrat zu sein

scheint,und den Beweis liefern dürfte, daß dieser Körper eins beställdiges
Streben, Wasser zu absorbiren, hat; denn Stücke, bet denen die Entwäs-

sekUUgdurch Schmelzeu nicht auf den möglichstvollkommenen Grad ges-
trieben wird, sind zwar ebenfalls elastischund kompakt, jedoch von licht--
brauner Farbe, und bei solchen Stücken konnte ich bisher noch keine-Am-

derung wahrnehm·en,-außer wenn dunkle Adern, folglich ganz entwässerte

Theile VotkaMeU- Bei- solchen Adern zeigte sich die oben erwähnte Aca-

d-«erung,und die Jsolirung waEr bereits merklich schwächer,
Die oben beschriebene,gereinigte Gutta-Per·chabesteht aus reiner

Gutta-Pe’rcha,Pflanzensäur"e«,säuerlichemWasser, Kassin, einem in Ae-

ther löslichen gelblichetiHarze und einem in Alkohol löslichen Harz-,
sowie aus einer beträchtlich-enlPienge Extraktivstoff.

.

Die mit Aether und· Alb-hol behandeln, in Schwefelkdhlenstoffge-

löste«mit Althol gefällkeUnd Eleivafchenexbei 800 R. getrockneteGutta-

Pkrchcigeb bei der Analyse 86«.5"-thkensfoff, und 43.5-" Wasserston.
Gutta--P"ercha zeigt- sich also ziemlichgleich zusammengesetzt-wie Kaut-

schuk, welch-ermich Fordebctb 87s2 Kohkellstossund iAxs Wasserstoff
enthält; stehtm1«(ifs(kseide.kLsich aber von letzterem durch ihre geringere
Elustizitätund durch-dies Eigenthümlichkeit,bei 800 R. pkastischizu sein-
Hä gewöhnlichekTekkiiikkcikuraber wieder fest zuwerden

Die GuttasPekchE löst sich in Terpentiu-«,Harz-, Guttck-Perch-a-,
Theeröh und· Chlorwasserstofstsierebenauf; bei diesenLösungenbksibst nach-
dein Verdrossen- der Lösungsniinetsover durch Fällen dei- Gurte-Pacht-
stets eine großeMenge des Lösungemitteisin derselben zurück, wuchs-s-
sich nicht ohne Zersetzungder Gutta-Percha abscheidenläßt; eine vollkom-
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smene Lösungerhält man durch Chloroform und Schwefelkohlenstoff, aus

dieser kann sie unverändert mit Alkohol gefällt werden, oder sie bleibt

nach der Verfluchtigung des Lösungsmittelszurück.
Eine entwässerteund gereinigteGutta-Percha-Auflösungmittels Chlo-

roform, oder besser mittels Schwefelkohlenst0ff,klärt sich nach zirka 2

Tagen auch in dem konzentrirtesten Zustande Vollkommen, indem der

braune Ertraktivstoff zu Boden sinkt, und die Auflösungeine durchschei-
nende, lichtgelbe Farbe erhält. Wird sofort das Lösungsmittel von einer

solchenAuflösungentfernt, bleibt die Gutta-Percha als eine schmuzig-
Weiße-dUtchscheiUeUde,sehr elastische, kompakte Masse zurück,welche ein

vorzüglichesJsolirungsmittel der Elektrizität ist« Doch auch bei diesem
Körper zeigt sich die oben erwähnte Veränderungder Oberfläche nach
wenigen Wochen. Gewöhnliche,wasserhaltige, ungeschmolzeneGutta-

Percha bleibt in den AuflösUUgenstets dunkelbraun, und klärt sich nichts-
ausgenommen in äußerstverdünntem Zustande.

Die GutmsPercha läßt sich Viel schwerer mit Schwefel verbinden

(vulkanisiren) als Kautschuk, und sie wird nicht wie dieser dadurch ver-

bessert, sondern gewißnur verschlechtert, indem der Schwefel ibr die

Festigkeitbenimmt, und eine sehr schnelle Zersetzungderselben bewirkt.
Selbst die kleine Beimengung von nur -i—30i0Schwefel entfärbt nicht«
nur die dunkelste Gutta-Percha, sondern verändert sie in einen sehr we-

nig elasiischen,«undkompakten lichten, schmuziggelbenKörper, welcher
zwar auf den Schnittflächeneine Art metallischen Glanz hat, jedoch seht
schnell auf der übrigenOberfläche mit einem weißlichetlPulver bedeckt

wird, welches aus Schwefel und zersetzter Gutta-Percha besteht. Dieses
weißePulver entsteht schneller und in größerer Menge, je mehr die

Gutta-Percha geschwefelt(vulkanisirt) wird. Jst dieses Ausscheiden einmal

eingetreten,und die Gutta:Percha länger der Feuchtigkeitausgesetzt, so ver-

liert sie bedeutend an Jsolirungsfähigkeit der Elektrizität, und es ist da-

her zu vermuthen, daß sich in die freien Räume, aus welchen der Schwe-
fel getreten ist, Wasser eindrängt.

Bei dem Vulkanisiren entsteht schwefligeSäure, welche ohne Zweifel
auch das Entfärben der Gutta-Percha bewirkt, und gewißdie schnellere
Zersetzungderselben befördert, indem sie durch Aufnahme von Sauerstoss
zur Schwefelsäure sich umwandelt. Daß dadurch die Jsolirungsfähigkeit

beeinträchtigetwird, und, wenn auch nicht schnell, am Ende ganz auf-
hören muß, ist augenscheinlich.

Werden zur Lösung der Gutta-Percha mittels Schwefelkohlenstoff
einige Grane Schwesel beigemischt, so entfärbt sich, vorzüglichbei An-

wendung von Schwefelblüthen,die braunsie Lösung. Selbst durch Schwe-
felkohlenstoffgelösterSchwefNentfärbt dieselbe nicht allein, sondern zeigt
nach dem Verdampfen des Lösungsmittelsdieselben Eigenschaften wie die

mit einer gleichen Menge Schwefel vulkanisirte Gutta-Percha. Durch
Einkneten in erhöhterTemperatur bildet sich nämlich bei zirka 5—8 At-

mosphärenDruck, ein viel weicheres, wenig elastisches, lichtes, Und je
nach dem Ouantum Schwefels ein schneller zersetzbares Produkt-

Werden in die Gutta-Percha !k—6«7oSchwefel bei einer Tempera-
tur von 700 R. ohne Anwendung von Hochdruck eingeknetet, so bekommt
das Gemisch eine schmuizggelbeFarbe, und ist von welcher klebriger
Beschaffenheit- Jn diesem Zustande isolirt dieser Körper die Elektrizität
gut, wird aber schon nach 4—2 Monaten spröde und brüchig,und ver-

liert seine Jsolirungs-Fähigkeit.

Merkwürdig ist es, daß-,wenn der Lösungder Gutta-Percha durch
Schwefelkohlenstofsauch nur wenig Schwefelbeigemischtwird, derselbe die

Scheidung des Ertraktivstvffes mit eine-m Harz, welches sich ins Alkohol
löst, nebst deni Kasöin Vollkommen herbeiführt Die obere durchscheinende
Schicht nimmt eine schwachgelblichweißeFarbe an, und selbst bei schk
konzentrirten Auflösungensieht man nach langem, ruhigem Stehen das

pasrtie-nweiseAusscheiden von dunkel gefärbtenMassenz ohne Zweifel ein-

Beweiss, daß der Schwefe[ zerfetzend asuf die Gutta-Percha«·einwi-rkt.

«

Ein Gleiches nimmt man wahr, sobald man in fchMelzendeGutta-«
Percha auch nur die geringste Menge S wefel, z· V· V40Xobeimengt:
denn in demselben Augenblicke zieht sich d"ese- gleich wie bei der obigen
Auflösung,in- unzähligefeste,dunkle,Heim-Knoten zusammen,die wieder

größtenMühe wederzu vertheilen noch her Uszubringensind, und auch«die

beste Gutta-Perch"a verliert dadurch bedeutend an Güte. Jst ver Schwes-
fel nichtfrüher durch Knetenbei einer Temperatur von zirka 70"——800R;

:md—g-lich’st"gleichmäßigbeigemengt",sondernWird er aus schmelzendeGutta-

I Perchcrgegeben,so zerfetztsichdie SIMSLWo der Schwefelhinkommt;dek-

m'a—aße’n,daßdieselbeverbrennt«,und eine klebrige,theerartige·,schwarze
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Masse bildet, welche, wenn sie nicht sogleichentfernt wird, alle übrige
Gutta-Percha verdirbt.

Da die Gutta-Percha vulkanisirt zum Ueberziehen der Telegrapheri-
Drähte verwendet wird, und ich mich vorzüglichmit deren Bereitungsalrt
bekannt machen mußte, so wurde ich auf einen Aufsatz des Di-. Stein-

heil .(Notizenblattdes öster. J· V- Nr- 4) aufmerksam gemacht, worin

jedenfalls ein großer Jrrthum in der Fabrifazion derselben aufgestellt ist,

da nach der angegebenen Art unter keiner Bedingung ein solches Produkt

erzielt werden kann, als verlangt wird. Denn 3—5(70 Schwefel wan-

deln die Gutta-Percha zU einer Weichen- schmuziggelbenMasse um, die

in sehr kurzer Zeit ganz Unbrnuchbar wird. Nur wenn man einer was-

serskeien ldie Von DE Steinheil Vorgeschriebene Entwässerung ist blos

eine Befreiung des Mechauisch beigemengtenWassers), geschmolzenen
GUtta-Percha, auf 400 Pfund zirka il—8 Loth Schwefel beimeugt, kann

man das verlangte Produkt darstellen.
- Mengt Man der GUtta-Percha das von Herrn Dk. Steiuheit vor-

geschriebeneQuantum Schwefel bei, so wird nach seiner eigenen Angabe
ein Theil des Schwefels durch die erhöhte Temperatur des gesteigerten
Dampfdruckes wieder verflüchtigt,der sich als schwefligeSäure nicht nur

zum Nachtheil der Gutta-Percha, sondern auch zur Belästigung der Ars-

beiter ausscheidet; und nie wird man auf diese Art ein brauchbares Pro-
dukt erzielen, indem mehr oder weniger schwefligeSäure in der Gutta-

Percha immer zurückbleibt,und obgleich sie mit dem Farbestoffe des Er-

trakkivstvffesgebunden ist, wirkt sie stets höchstzerstörendauf die Gutta-

Petcha ein.

Ich sehe zwar den Zweck und den Nutzen des Vulkanisirens der zu

Drahtüberziigenverwendeten Gutta-Percha gar nicht ein; aber will

man Gntta-Perck)a vnlkauisiren, so erhält man das möglichstbeste Pro-

dukt, wenn man der wasserfreien Gutta-Percha ebenso viele Lothe

Schwefel beimeugt, als Di-. Steinheil Pfund e vorschreibt.

Vulkanisirte Gutta-Percha verliert nicht nur immer mehr und mehr

die Jsolirungs-Fiihigkeit,sondern sie wirkt auch nachtheilig auf die Kup-

ferdrähte, indem dieselben sich bald mit Schwefelkupfer überziehen,wo-

durch die Leitungsfähigteitgeschwächtwird. Selbst nach einigen Wochen

kann man diese Aeudernng entdecken, sowie auch in zirka 4 Monat die

Gutta-Percha, in welcher der Draht gelegen ist, auf zirka 12—-l Linie

tief, von Schwefelkupferdurchdrungen ist. Verzinkte Eisendrähtewürden

diese Veränderungnicht erleiden, wenigstens nicht in einem so hohen

Grade, weil metallisches Zink mit Schwefel schwer zu verbinden ist, ab-

gesehen davon, daß die Telegraphen-Linien dadurch viel billiger zu ste-

hen kämen.

Daß die vulkanisirte Gutta-Percha auf die Dauer das gehoffte Re-

sultat nicht liefern wird-, ist mit Sicherheit anzunehmen. Mit in Me-

tallrohren (Eifen oder Blei) gelegten, mit einer Komposizionvon Gutta-

Pekcha, Theer sc. überzogenenverzinkten Eisendrähten würde man zwei-
felsohne mit bedeutend geringeren Kosten ein sichereres Resultat erreichen
und würde nicht nöthig haben- bedeuten-de Summen für Kupfer und

Gutta-Percha in’s Ausland zll sendells Asph alt verbindet sich sehr vor-

theilhaft mit der GUtta-Percha, erhöht die Jfolirungs-FähigkeitUnd ver-

hindertdie Zersetzung. (Zeitschr- d- östr. Jng.-Ver.)

TechnischeKorrespondenz
»Dieneu estenIprtfchritte der ..Kolonia1«zucker-Jndustrie.

WeitereSchicksale der Stolle’schen Erfindung. —-»E.s wird

noch den Meisten unserer Leser erinnerlich sein, wie etwa vor Jahresfrist

unser Landsmann, Herr-Dr. Eduarsztolle in Berlin, sich veranlaßt

fand, gegen die Melsens’sche«Usurpazionseiner Erfindung,-nämlich die An-

wendung der doppelt-schwefligsaurenSalze in derZuckerfabrikaziomöffent-
lich aufzutreten. Die Koryphcien der Wissenschaft haben bereits, ,was die

Priorität anbelangt, zu Gunsten des Dr. Stolle entschieden, ,szund»es»hat
noch jüngst u. A. der berühmte Pariser ChemikerPayen in der zweiten
Auflage seines ,,Lehrbuchs der Chemie« Stolle’s Verdienst unumwunden

anerkannt- Noch interessanter aber ist- daß inzwischen auch der prakti-

sche Erfolg fwie Dr. Stolle solches in seinem ,,offenen Briefe« vom

20. Oktober 4849 prophezeihte) unseres Landsmannes Bemühungenvoll-

ständig gekrönthat, während alle Versuche seines Plagiarius, welcher
Siolleis EksiUdUUgoffenbar mißverstandenhatte, gleichwie früher an der
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.Nunke,lrübe, so nun auch bei der Anwendung auf das Zuckerrohr unwi-

derleglich gescheitert sind. Der ehemalige Professor der Chemie, jetzige
französischeHandelsminister Dumas, hatte bekanntlich Alles daran ge-

setzt, seinen SchützlingMelsens und dessen vorgebliche Erfindung vor ei-

nem offenbaren Baujerutt zu retten. Es wurde demzufolge im Auftrag
und auf Kosten der,Französische11Regierung ein anderer Schüler des Herrn
Dumas, Herr Guiet, nach Guadeloirpegesandt, um dort Experimente
mit der sogenannten Melsens’schenMethode vorzunehmen Eine Kom-

mission aus Sachverständigenwurde gebildet; und welches war endlich
nach sechsmonatlichen Versuchen das Endurtheil dieser unter Einfluß des

-Melfens’schenGönners gebildeten Kommission? »Daß das Melsens’sche
Verfahren (als unbrauchbar) aufgegeben werden müsset« So berichten
uns der französischeMoniteur industrie! vom 29. v. M., die Vrüsseler
Indiåpendance vom 26. Dezember (ein ministerielles Organ), die Bel-

gique industrielle und viele andere französischeund belgifcheZeitungen,
indem sie uns die Arbeiten im-Motive der Kommission ausführlich mit-

theilen.

Gleichzeitigverkünden uns die westindischeuJournale den Triumph
der Stolle’sch en Methode! Unter unsern Augen liegen der Colo-
nial standen-d (aus Kingston) und die Jamaica despatch vom 27. und

28. Sept. o. J., welche, wie auch andere Zeitungen aus dem westindi-
schen Archipel, den glänzendenErfolg der Stolle’schenErfindung auf Ja-
maika und Demerara, wo sie bei der Anwendung im« Großen durch
mehrere Monate gleichmäßiggünstigeResultate, selbst mit sehr schlechtem
in den Laguneu gewachsenenZuckerro-hr, ergab, bestätigen. Namentlich
enthält der Colonial Stand-nd eine anziehende Schilderung der mißlichen
Umstände, unter denen Dr. Stolle’s Erfindung in jenen fernen Zonen zur

Geltung kam; denn auch dort waren schon, auf Melsens’ direktes Ein-

schreiten, viele kostspielige und gänzlichmißglückteExperimente angestellt
worden, die allerseits Entmuthigung und Mißtrauen gegen die Sache her-
vorgerufen hatten, bis ein glücklicherZufall einen der bedeutendsten Plan-
tagenbesitzer von Jamaika, den Lord Howard de Walden, deu britischen
Gesandten zu Brüffel, die Bekanntschaft unseres Landsmannes machen
ließ. Von Di-. Stolle’s Prioritätsansprüchenunterrichtet, wendete sich
nun Se. Herrl. an ihn, als den eigentlichen Ersinder, mit der Auffor-
derung, dem Uebel in Jamaika abznhelfen und die dort unter jämmerli-
chen Auspizien begonnenen Experimente zu einem ersprießlichenEnde zu
führen. Dr. Stolle bezeichnet in einem Memorandum genau die Fehler-,
welche bei der Anwendung seines Prinzips früher begangen.worden, er-

theilte nützlicheRathschläge,wie seine Methode aufzufassen und zu benuz-
zen sei — und die plötzlichsich einstellende günstigesWendung der Ver-

suche in den Antillen, sprach ihm auch bald die Siegespalme zu-
Wir sahen ein, an Dr. Stolle gerichtetes, Schreiben des Lord Ho-

ward de Walden, worin, auf mehrmouatliche Erfahrungen gestützt,die,
durch Stolle’s Erfindung für die Kolonieu sich herausstelleudensBortheile
auf mindestens 2 Sh. (-l Thlr.) vom Zentner Zucker veranschlagt wer-

den. Große Quantitäten nach dem neuen Verfahren erzeugten Zuckers
sind bereits in Jamaika wie in London auf den Markt gebracht worden

und haben einen durchschnittlich 2 auch 3 Sh. höherenPreis als gleich-
zeitig nach der alten Methode aus demselben Zuckerrohr gewonnenes Pro-
dukt erzielt. Ja, für einige niedrigere Zuckersorten trat durch »die An-

wendung der Stolle’.sch.,enErfindung eine noch weit bedeutendere Quali-

tätsverbesserungein, die im Preis einen Unterschied von to Sh., etwa

den dritten Theil-des ganzen Zuckerwerths, hervorbrachte. Wenn man

,bedeukt, daß Jamaika etwa i-Mill. Zentner, die sämmtlichen Kolonien

»aber-mindestens-10,»Mill.Ztr·;Zucker-Jahr aus Jahr ein .exportireu, so
wird man darnach die kolossale Tragweite der -Stolle’schenErfindung
schon einigermaßenbeurtheilen können! Nicht muiderspwichtigist..die«in
Lord Howard de Walden’s Zeugniß enthaltene Angabe-2daß-»Währenddie
nach der herkömmlichensMetbodeerzeugten Zucker aus Ver Ueberfahrt«
91X2·Prozentan Gewicht (d,ur.chLeceage) eingebüßthaben, vonden nach
.Dr.k-Stolle’sPrinzipien behandelten Produkten scillch Nicht eine Unze
verloren ging! Ebenso war »in»F»olge»der-Anwendungdieser Erfin-
..,d.u·n·g.die Z11,cker,ausbeute bedeutend gestiegen. Das alte Verfallren
hatte (bei einmaligem Verkochen) im Durchschnitt aus je einen Zent-
Uer Zucker 407 Psd. Melasse ergebe11- Dr. Stolle’s Methode hingegen
nnk 6672 Pfd» also 4072 Pfd. mehr an Zucker. Diese vielfach bestätig-
ten und überwiegendenBortheile der Stolle’schenMethode lassen eine

»schleunigeVerbreitung derselben durch alle Kolonien Mit um so größerer
Gewißheiterwarten, als ihre geniale Einfachheitalle Schwierigkeitenin

der Anwendung beseitigt. Auf ·Jamaika,Barbadoes, Demerara wird
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schon jetzt in mehreren Pflanzungen darnach gearbeitet, die holländischen
Und spanischen Besitzungenaber, wie auch Brasilien, werden aller Wahr-
scheinlichkeitnach, durch die Konkurrenz getrieben, demnächstauf der, von

unserm Landsmanne bei den Britten gebrochenen Bahn des Fortschritts
gleichfalls folgen müssen,in welchem Falle der Einfluß dieser Erfindung
auf den Zuckerhandelsichbald fühlbar machen dürfte. L-

Katzensieim Jm Dezemberheft der Deutschen Gewerbezeitung
werden als Zavfenlager für liegende Wellen Katzensteineempfohlen. Der

,Versuch, den der Herr Einsender damit gemacht hat, ist noch ziemlich neu,

ich erlaube mir daher meine Erfahrungen darüber mitzutheilen, welche
sich auf einen 44jährigenGebrauch gründen.

,

Bei einer neuen Fabrik- und Mühlenanlage im Jahr 4837 wurden

mir zufälligKatzenstein,e,welche am Harz in der Gegend von Nordhau-

sen gefunden und in dasiger Gegend vielfältig zu gleichemZweck verwen-

det werden, als Zapfenlager empfohlen, Und ließ ich mir, nachdem ich

nähere Erkuudigungen eingezogen hatte, davon kommen und bei sämmtli-

chen liegenden Wellen verwenden. Jch habe diese Maaßregel nie zu be-

reuen gehabt, denn dieselbe hat sich vollkommen bewährt, indem sichnicht
nur die Steine selbst, sondern auch die Zapfen der Wellen außerordentlich

gut gehalten haben, denn mit Ausnahme einzelner Steine, welche durch
Zufall gesprungen waren, und daher erneuert werden mußten, liegen heute
noch die ersten Steine, während bei metallenen Lagern sich schon öftere

Erneuerung nöthig gemacht haben würde. «

Die von mir verwendeten Steine sind bräunlichgrau, von feinem

Korn, und haben einen starken, unangenehmen Geruch, woher auch ihr

Name rühren mag; ferner sind sie sehr fest, springen wie Glas, und müs-

sen daher sehr vorsichtigbearbeitetwerden, da bei einem zu starken Be-

hauen der ganze Stein auseinander springt.
E. D.

J-.

Bücher-schau
Lehrbuch der gesammten Meßkunsi, oder Darstellung der

Theorie nnd Praris des Feldmessens, Nivellirens und des Höhenmessens,

der militärischenAusnahmen, des Markfcheidens Und der Aufnahme ganzer

Länder, sowie der geometrischenZeichnenkunst Zum Unterricht und Selbst-

studium bearbeitet von C. F. Schneitler, Zivilingeniör. (Verfasser
des Werkes: »Die Instrumente der höheren und niederen Meßkuust&c.«)
Ein Band in zwei Abtheilungen, mit 200 in den Text eingedruckten
Holzfchnitterr. Leipzig, Teubner 4854. iPreis jeder Abtheilung: 4 Thaler-

Wir glauben dieses verdienstlicheWerk des rühmlichbekannten Ver-

fassers am besten einzuführen,wenn wir hier einige Worte der Vorrede

wiedergeben-
Es ist von mir in dem vorliegenden »Lehrbuche« versucht worden,

den Plan durchzuführen, an das Gemeinsame aller Theile der

Meßkunst das Besondere derselben systematisch anzuschlie-
ßen; Mein Ziel ist die Ausbildung von Meßkünstlern, nicht allein die

von Feldmessern, Topografem Forstgeometern oder Markfcheidern. Nichts-
destoweniger soll das Feldmessen, Markscheiden 2c. ausführlich behandelt

werden, und ich glaube ans diesem Grunde das Lehrbuch der gesammten

Meßkunst insbesondere für den ersten Unterricht in dieser Wissenschaft
empfehlen zu dürfen.

Bei der Bearbeitung selbst habe ich eine gleichmäßigeBerücksichti-
gung der theoretischen wie der praktischen Seite der Meßkunst mir zur
Pflicht gemacht· Die genaue Kenntniß der Lehrsätzeder Geometrie und

Trigonometrie, so wie die der Meß-Jnstrn«mentein ihrer Konstrukziom
Anwendung und Beurtheilung Mußte ich voranssetzen, um dem Buche
nicht einen allzugroßenUmfang zu geben.

Dem » Lehrbuchder Meßkunst«ist folgende Einleitung zu Grunde

gelegt:
·

l. Die niedere Meßkunst.

i. Abschnitt.
A. AllgemeineGrundsätze;
B. Die Lehrsätzeder niederen Meßkunst:

i) Die Ausmessungder Linien.

2) Die Messung der Winkel.

Z) Das Ausmessen ganzer Figuren.

2. Abschnitt. »DiePraxis der niederen Meßkunst:
I. Das Feldmessen und die Aufnahme der Forsten, sowie die

Vermessungen zum Bthf von Bauteuz
ll. Das Nivelliren und Höhenmessenz

Ill. Das militärischeAufnehmen itopvgrasischeMeßkunst);
IV. Das Markscheiden.

Il. Die höhere Meßkunst sVermessungganzer Länder).
Dem zbenAngeführten füge ich noch hinzu, daß ich mich der Deut-

lichkeit und systematischen Anordnung im Vortrage bestrebt und diesen
durch za. 200 Figuren erläutert habe.

Katechismuö der Dampfmaschinenlehre, oder Erläuterung
der wissenschaftlichenGrundsätze, auf denen die Wirksamkeit der Dampf-

maschine beruhen, der Einzelnheiten ihres Baues und ihrer Anwendung

aufBergbau, Fabrikenwesen,Schifsfahrt und Eisenbahnbetrieb. Von Sohn

Bourne, Zivilingeniöt. Nach del-« dritten Aussage ans dem Englischen
von Dr. Karl Hartmann, Bergwerksingeniör.Leipzig,Händel 4850.

Mein Werk, sagt Bourne, enthält eine möglichst VollständjgeUeheksicht
der gesammten Kenntnisse über die Dampfmaschinen, nicht aus Bü-

chern oder theoretischen Betrachtungen, sondern ans meinen eigenen und

den Erfahrungen der besten jetzt lebenden Maschinenbauer und Mechani-
ker entnommen. Der gewandte Uebersetzer Herr Dr. Karl Hartmann

hat inzwischenein gutes deutsches Buch nach der dritten Aussage des

Originals daraus gemacht. Es ist in der sehr empfehlenswerthen Form
von Frage und Antwort gefaßt,und Jedem zum Kauf zu empfehlen, der

kurze, klare Auskunft über diese Riesen des Jahrhunderts in Dampfma-
schinen und was mit ihnen zufammenhängt,sich zu verschaffenwünscht.

Berichtigung.
Die Sächsische Eifeukompagnie betreffend.

Jn der deutschen Gewerbezeitung Februar-Heft dieses Jahres S. 79

befindet sich ein Bericht über die am 48. März d. J. abgehaltene Ge-

neralversammlung der Sächsischen Eisenkvmpaguie, welcher mehrfache
Unwahrheiten enthält und insoweit seine Berichtigungund Rüge verdient.

So« ist darin angegeben, das Direktorium habe als Statutenabänderung

vorgeschlagen: dem Betriebsdirektor eine Stelle im Direktorio einzuräu-
men und für die beiden andern Direktoren unaufkündbar fi) einen

Juristen und einen Kaufmann anzustellen; während der Direktorialvor-

schlag dahin ging:
Der Ausschuß wählt in Gemäßheit § 43 sub A. der Sta-

tuten zwei Direktoren, welche die § 35 bezeichneteWahlfähigkcit

haben müssen und womöglich das kaufmännischeUnd juristische
Element vertreten. Von diesen beiden Direktoren wird unter Zu-

stimmung des Ausschusses der dritte Direktor gewählt, welchem

die Leitung des technischen Theils und Ausführungder Direkto-

rialbeschlüssenach Maßgabe eines VJMdem Ausschussezu geneh-

migendeu Regulativs zu übertragen ist«

Die Dauer der Funkzion der von dem Ausschussegewählten
Direktoren ist jedesmal auf fünf Jahre festgesetzt&c·

Ebenso ist es unwahr, daß der Beschluß: Ende März eine ander-

weite Generalversammlung einzuberufen nnd die Arnim’fchenVorschläge

auf die Tagesordnung zu bringen, einstimmig gefaßt worden fei.

Welche Männer für die Ansicht des Direktorii gesprochen und gestimmt

haben, darüber schweigtder Bericht ganz; er sagt nur, was gegen das

Direktorium vorgebracht worden ist. Mag übrigens die Tendenz jenes
Berichts gewesen sein, welche sie wolle; mag über die Hauptsache die

Richtigkeit der Ansicht auf dieser oder jener Seite liegen,
— darüber läßt

sich viel sagen —; der Zweck gegenwärt"gerZeilen kann nur der sein:

Unwahrheiten nicht zu dulden.

Leipzig, den 23. April 4854.

A . Ludw. Müller,

vors. Direktor der SächsifchenEisenkompaguie.


